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Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Protokollerklärung 

zum Zollkodex-Anpassungsgesetz 

Die Bundesregierung hat am 19.12.2014 im Bundesrat zum Zollkodex-

Anpassungsgesetz in einer Protokollerklärung angekündigt, noch offene und zu 

prüfende Ländervorschläge Anfang 2015 in einem Steuergesetz aufzugreifen. Mit 

dem heute als Referentenentwurf veröffentlichten Änderungsgesetz soll dies nun 

umgesetzt werden. Der Referentenentwurf greift insoweit 13 Maßnahmen auf: 

 Wirtschafts-Identifikationsnummer (§ 139c Absatz 5a Satz 4 AO) – BR Nr. 3

 Ermittlung des Entnahmewerts bei der privaten Nutzung eines Elektro- oder

Hybridelektrofahrzeugs (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 EStG) – BR Nr. 10

 Erweiterung der ertragsteuerlichen Inlandsbegriffe zur Absicherung deutscher

Besteuerungsrechte (§ 1 Absatz 1 Satz 2 EStG, § 1 Absatz 3 KStG und § 2

Absatz 7 Nummer 1 GewStG) – BR Nr. 18

 Bindungswirkung von Verwaltungsanweisungen für Banken beim Kapitaler-

tragsteuerabzug (§ 44 Absatz 1 Satz 3 EStG) – BR Nr. 33

 Redaktionelle Klarstellung in § 44a EStG: kein Freistellungsauftrag für be-

schränkt Steuerpflichtige – BR Nr. 34

 Konzernklausel (§ 8c Absatz 1 Satz 5 KStG) – BR Nr. 37

 Grunderwerbsteuer bei Änderungen im Gesellschafterbestand (§ 1 Absatz 2a

Satz 2 - 4 GrEStG) – BR Nr. 49

 Konkretisierung der Anzeigepflicht in Grunderwerbsteuerfällen (§ 21 GrEStG)

– BR Nr. 50

 Schließung von Lücken im Umwandlungssteuergesetz (§ 20 Absatz 2, § 21

Absatz 1, § 24 Absatz 2 UmwStG) – BR Nr. 55

 Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften (§ 97 Absatz 1b BewG) –

BR Nr. 51

 Beseitigung von Unsicherheiten im Feststellungsverfahren (§ 154 Absatz 1

BewG) – BR Nr. 52

 Anpassung des Sachwertverfahrens an die Sachwertrichtlinie (§ 190 sowie

Anlagen 22, 24 und 25 BewG) – BR Nr. 53

 Anzeigepflicht des Erwerbs (§ 30 Absatz 4 Nummer 1 ErbStG) – BR Nr. 54

Darüber hinaus wird in begrenztem Umfang auch weiterer fachlicher Regelungs-

bedarf aufgegriffen. Hierzu gehören: 

 Abschaffung des Funktionsbenennungserfordernisses beim Investitionsab-

zugsbetrag (§ 7g EStG)

 Umsetzung der Richtlinie 2014/86/EU - Ergänzung von Anlage 2 zu § 43b

EStG im Hinblick auf begünstigte Gesellschaftsformen in Bezug auf Polen und

Rumänien.
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 Einkommensermittlung von Unterstützungskassen (§ 6 Absatz 5a - neu - und

§ 6a - neu - KStG)

 Redaktionelle Anpassung der Warenbezeichnungen an den Zolltarif bei der

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Metalllieferungen (Anla-

ge 4 zu § 13b Absatz 2 Nummer 11 UStG).

Nach der gegenwärtigen Zeitplanung soll der Regierungsentwurf dieses Geset-

zes in einer Kabinettssitzung am 25.03.2015 beschlossen werden. 

EU-Kommission fordert verstärkten Kampf gegen Steuervermeidung und 

Europäisches Parlament setzt Sonderausschuss zur Besteuerung von mul-

tinationalen Unternehmen ein 

Im Kreise der 28 EU-Kommissare fand am 18.02.2015 eine Orientierungsdebatte 

darüber statt, wie die Besteuerung in der EU „fairer und transparenter“ werden 

kann. In der Diskussion ging es um die dringendsten Maßnahmen, die in diesem 

Bereich aus Sicht der Kommission ergriffen werden müssen. 

Im Ergebnis möchte die Kommission im März ein Paket zur Steuertransparenz 

vorlegen, das einen Legislativvorschlag für den automatischen Austausch von In-

formationen über verbindliche Steuerauskünfte umfasst. Da im Steuerrecht auf 

EU-Ebene das Einstimmigkeitsprinzip gilt, wird es zu einem solchen Austausch 

über „tax rulings“ erst dann kommen, wenn alle 28 EU-Mitgliedstaaten dem Ge-

setzentwurf zugestimmt haben. Alternativ überlegt die Kommission, durch eine 

Änderung der Rechnungsrichtlinie eine Veröffentlichungspflicht von „tax rulings“ 

in den Jahresabschlüssen der Unternehmen einzuführen. Dies hätte – aus Sicht 

der Kommission – den Vorteil, dass dafür bereits eine qualifizierte Mehrheit aus-

reichen würde. 

Auf dieses Paket zur Steuertransparenz werden im Laufe des Jahres weitere Ar-

beiten folgen. Im Sommer wird die Kommission ein zweites Maßnahmenpaket – 

zur fairen und effizienten Körperschaftbesteuerung – vorlegen, in dem auch aktu-

elle Initiativen der G20 und der OECD zur Bekämpfung von Steuervermeidung 

berücksichtigt werden sollen. Auch die Bemessungsgrundlage für die Körper-

schaftsteuer soll vereinheitlicht werden. Ziel der Kommission sei es, Unterneh-

men dort zu besteuern, wo sie ihre gewinnbringenden wirtschaftlichen Tätigkeiten 

ausüben.  

Ein Vorschlag seitens der Kommission im Jahre 2011 zu einer gemeinsamen 

konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (common consolidated 

corporate tax base, CCCTB) erwies sich damals als nicht durchsetzbar. Presse-

berichten zufolge sollen insbesondere zwei Änderungen an dem Vorschlag zur 

Einführung der CCCTB erfolgen. Zunächst soll die Konsolidierung – das „zweite 

C“ in der Abkürzung – entfallen. Dies war bereits mehrfach von Mitgliedstaaten 

angeregt worden. Weiterhin soll für große Unternehmen auch die optionale An-

wendbarkeit der CCCTB entfallen. Auf diese Weise sollen Widerstände in den 

Mitgliedstaaten leichter überwunden werden.  

Parallel dazu setzt die Kommission die begonnenen, eingehenden beihilferechtli-

chen Verfahren bezüglich verbindlicher Steuerauskünfte in den Niederlanden,  
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Irland und Luxemburg fort. Anfang des Monats hat sie außerdem die Prüfung ei-

ner belgischen Steuerregelung eingeleitet, die Unternehmen ermöglicht, ihre 

Körperschaftsteuerschuld in Belgien erheblich zu verringern. Außerdem hat die 

Kommission alle Mitgliedstaaten gebeten, sie über ihre Praxis hinsichtlich ver-

bindlicher Steuerauskünfte zu unterrichten, damit sie feststellen kann, ob und wo 

der Wettbewerb im Binnenmarkt durch selektive Steuervergünstigungen ver-

fälscht wird. 

Weiterhin hat das Europäische Parlament am 12.02.2015 die Einrichtung eines 

Sonderausschusses beschlossen, um "Steuervorbescheide und andere Maß-

nahmen ähnlicher Art oder Wirkung" in den EU-Ländern zu untersuchen und 

Empfehlungen für die Zukunft abzugeben.  

Der Ausschuss besteht aus 45 Abgeordneten und soll anlässlich der Steuerent-

scheide für multinationale Unternehmen in Luxemburg (Fiat, Amazon), Irland 

(Apple), den Niederlanden (Starbucks) sowie in Belgien zunächst für einen Zeit-

raum von 6 Monaten eingesetzt werden. Die Abgeordneten sollen Praktiken im 

Bereich verbindlicher Steuerauskünfte bis zurück zum 01.01.1991 untersuchen, 

aber auch die Regelungen überprüfen, nach denen die Europäische Kommission 

staatliche Beihilfen in den Mitgliedstaaten behandelt. 

Dem Ausschuss obliegt zudem die Analyse der nachteiligen Auswirkungen von 

Steuergestaltungen auf die öffentlichen Haushalte und die Abgabe einer darauf 

basierenden Handlungsempfehlung. 

Schließlich haben Abgeordnete aus dem Europäischen Parlament Änderungs-

vorschläge eingebracht, wonach die Veröffentlichung der Daten zum Country by 

Country-Reporting im Geschäftsbericht für alle Unternehmen verlangt werden. 

Die Verpflichtung zu einem Country by Country-Reporting besteht bislang ledig-

lich für Banken und Unternehmen des Bergbaus. Diese Forderung hatte das Par-

lament bereits vor zwei Jahren erhoben. Sie wurde aber vom Rat abgelehnt. Dem 

Vernehmen nach soll der ECON-Ausschuss über die vorgeschlagenen Änderun-

gen in der kommenden Woche entscheiden. 

BFH: Anwendung der Gesamtplanrechtsprechung im Rahmen der Tarifbe-

günstigung von Veräußerungsgewinnen  

Die kürzlich erfolgte Klarstellung des BFH, dass die sog. Gesamtplanrechtspre-

chung nicht übertragbar sei auf die Anwendung von § 6 Abs. 3 EStG selbst (vgl. 

auch TAX WEEKLY # 05/2015), bedeutet keinerlei Lockerung in ihrem originären 

Anwendungsbereich, also der Frage einer Tarifbegünstigung nach §§ 16, 34 

EStG. Dies hat der BFH in seinen Urteilen vom 17.12.2014 (IV R 57/11) und vom 

09.12.2014 (IV R 36/13) entschieden.  

Die Kläger und Revisionsbeklagten im Verfahren IV R 57/11 waren Kommanditis-

ten einer GmbH & Co. KG. Im Jahr 1997 gründeten sie eine weitere (personen-

identische) GmbH & Co. KG und übertrugen Teile des Betriebsvermögens der 

KG ohne Aufdeckung der stillen Reserven auf diese neue Schwester-KG. Die 

Übertragung von Betriebsvermögen zwischen Schwesterpersonengesellschaften 

konnte damals (d.h. im zeitlichen Anwendungsbereich des sog. Mitunternehmer-
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Erlasses) nach gefestigter und von der Finanzverwaltung akzeptierter Rechtspre-

chung erfolgsneutral zum Buchwert erfolgen. 

Im Anschluss verkauften die Kläger Teile ihrer Anteile an der neuen Schwester-

KG und der Komplementär-GmbH und erzielten dabei einen Veräußerungsge-

winn. Auch die Veräußerung nur eines Teils eines Mitunternehmeranteils war im 

Streitjahr (anders als nach heutiger Rechtslage) grundsätzlich tarifbegünstigt. 

Das Finanzamt lehnte jedoch die Anwendung der Tarifbegünstigungsvorschrift 

des § 34 EStG in Bezug auf den Veräußerungsgewinn ab, da im Rahmen der vo-

rangegangen Übertragung zwischen den Schwestergesellschaften nur ein Teil 

der wesentlichen Betriebsgrundlagen und der stillen Reserven übergegangen 

war. Die nach erfolglosem Einspruch erhobene Klage vor dem Finanzgericht hat-

te Erfolg. 

Im Revisionsverfahren hat der BFH die Auffassung des Finanzamts bestätigt und 

die Tarifbegünstigung versagt. Die Tarifbegünstigung des § 34 Abs. 1 EStG be-

zwecke, die atypische, zusammengeballte Realisierung der während vieler Jahre 

entstandenen stillen Reserven nicht dem progressiven Einkommensteuertarif zu 

unterwerfen. Voraussetzung für die Anwendung des § 34 Abs. 1 EStG auf einen 

Veräußerungsgewinn i.S.d. § 16 EStG sei daher das Vorliegen eines außeror-

dentlichen Gewinns, der sich aus der Auflösung sämtlicher stiller Reserven, die in 

den wesentlichen Grundlagen einer Sachgesamtheit angesammelt wurden, erge-

be. Im Rahmen des § 34 EStG sei keine zeitpunktbezogene, sondern eine zeit-

raumbezogene Betrachtung geboten. Umfasse der Veräußerungsplan mehrere 

Teilakte, scheide eine isolierte Betrachtung der einzelnen Akte aus. Vielmehr sei-

en „sämtliche Teilakte miteinander zu verklammern und als einheitlicher Vorgang 

im Hinblick auf die atypische Zusammenballung der Einkünfte zu betrachten“. Da 

im Urteilsfall nicht alle in der Person des veräußernden Mitunternehmers vorhan-

denen stillen Reserven in einem einheitlichen Vorgang aufgedeckt, sondern bei 

der vorangegangenen Betriebsvermögensübertragung stille Reserven in den An-

teilen an der übertragenden KG zurückbehalten wurden, sei die Tarifbegünsti-

gung zu versagen gewesen. 

Diese Grundsätze sollen auch für die Veräußerung eines verbliebenen (Rest-) 

Mitunternehmeranteils nach einer vorangegangen Übertragung eines Teils des 

Mitunternehmeranteils zum Buchwert gelten. Eine derartige Konstellation war 

Gegenstand des Verfahrens IV R 36/13. Auch hier versagte der BFH die Anwen-

dung der Tarifbegünstigung, da im Rahmen eines Gesamtplans stille Reserven 

durch die vorangegangene Buchwertübertragung zurückbehalten und somit bei 

der Veräußerung des zurückbehaltenen Mitunternehmeranteils nicht sämtliche 

stille Reserven in einem einheitlichen Vorgang aufgedeckt wurden. 

Mit den beiden Urteilen führt der BFH die Gesamtplanrechtsprechung im Anwen-

dungsbereich des § 34 EStG fort (siehe auch Urteil vom 30.08.2012 – IV R 44/10 

(NV)). Eine der Betriebsveräußerung bzw. -aufgabe vorangehende Separierung 

von Betriebsvermögen steht der Tarifermäßigung somit auch weiterhin entgegen. 
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BFH: Sonstige Leistungen einer Kapitalgesellschaft in Abgrenzung zur 

Rückzahlung von Nennkapital  

Im Urteil vom 21.10.2014 (I R 31/13) hatte der BFH darüber zu entscheiden, ob 

eine im Kapitalherabsetzungsbeschluss nicht von vornherein vorgesehene Rück-

zahlung von Nennkapital zu einer Minderung des steuerlichen Einlagekontos 

führt oder als sonstige Leistung i.S.d. § 27 KStG zu qualifizieren ist. 

Die Klägerin – eine GmbH – ist Tochtergesellschaft eines Konzerns. Um die Er-

stellung eines Konzernabschlusses nach IFRS ab dem 31.12.2007 zu vermeiden, 

wurde u.a. die Reduzierung der Kapitalausstattung von Tochtergesellschaften 

beschlossen. Zu diesem Zweck beschloss die alleinige Gesellschafterin der Klä-

gerin im Oktober 2006 die Herabsetzung des Stammkapitals der Klägerin um 

16 Mio. EUR auf 1 Mio. EUR, wobei danach der herabgesetzte Betrag in die Ka-

pitalrücklage einzustellen war. Nachdem die Kapitalherabsetzung im November 

2007 im Handelsregister eingetragen wurde, erfolgte aufgrund eines ebenfalls im 

November 2007 gefassten Gesellschafterbeschlusses eine Zahlung bzw. Aus-

kehrung aus der Kapitalrücklage i.H.v. 4 Mio. EUR an die Anteilseignerin.  

In der Erklärung der Klägerin zur gesonderten Feststellung des steuerlichen Ein-

lagekontos zum 31.12.2007 wurde ein Bestand von 12 Mio. EUR (Kapitalherab-

setzung in Höhe von 16 Mio. EUR abzüglich der ausgezahlten 4 Mio. EUR) aus-

gewiesen. Zum 31.12.2006 betrug der Bestand des steuerlichen Einlagekontos 

noch 0 EUR. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass es sich bei der Zahlung 

um eine sonstige Leistung i.S.d. § 27 KStG 2002 n.F. handele und folglich Kapi-

talertragsteuer anzumelden und abzuführen sei. Im Beschluss über die Kapital-

herabsetzung im Oktober 2006 sei die Auskehrung an die Anteilseignerin nicht 

vorgesehen gewesen. Infolgedessen habe kein Direktzugriff auf das steuerliche 

Einlagekonto erfolgen können. Die Rückzahlung stelle keine Kapitalrückzahlung 

i.S.d. § 28 KStG 2002 n.F. dar. Sowohl der Einspruch gegen die entsprechenden

Feststellungs- und  Steuerbescheide als auch die nachfolgende Klage vor dem 

Finanzgericht blieben erfolglos.  

Der BFH hielt nunmehr allerdings die Revision der Klägerin für begründet und 

hob das Urteil des Finanzgerichts auf. Zu Unrecht habe die Vorinstanz die Aus-

zahlung als Zahlung aus dem ausschüttbaren Gewinn (§ 27 Abs. 5 S. 2 i.V.m. 

Abs. 1 S. 6 KStG 2002 n.F.) qualifiziert.  

Die Vorschrift des § 27 Abs. 1 S. 3 KStG 2002 n.F. bestimme, dass Leistungen 

der Kapitalgesellschaft mit Ausnahme der Rückzahlung von Nennkapital i.S.d. 

§ 28 Abs. 2 S. 2 und 3 KStG 2002 das steuerliche Einlagekonto unabhängig von

ihrer handelsrechtlichen Einordnung mindere, soweit sie den auf den Schluss des 

vorangegangenen Wirtschaftjahres ermittelten ausschüttbaren Gewinn überstie-

gen (Einlagenrückgewähr). Mithin komme es im Streitfall entscheidend darauf an, 

ob die Auszahlung unter die als Ausnahme angeführte Vorschrift des § 28 Abs. 2 

KStG 2002 n.F. subsumiert werden könne. Wenn die Vorinstanz die Anwendbar-

keit dieser Regelung mit der Begründung verneint, dass zwar die beschlossene 

Kapitalherabsetzung die Rückzahlung aus der Kapitalrücklage vorbereitet hätte, 

jedoch in dem Herabsetzungsbeschluss nicht zugleich auch die Rückzahlung be-

stimmt worden sei, so verkenne das Finanzgericht den Gesetzeswortlaut des 
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§ 28 Abs. 2 S. 2 KStG 2002 n.F. Diesem sei nicht zu entnehmen, dass eine

Rückzahlung bereits im Herabsetzungsbeschluss ausdrücklich angeführt werden 

müsse. Vielmehr sei ein Direktzugriff auf das steuerliche Einlagekonto immer 

dann zuzulassen, wenn die Leistung anderweitig und unmissverständlich als 

Auszahlung des Herabsetzungsbetrags qualifiziert werden könne. Dies sei hier 

wegen der zeitlichen Nähe der Nennkapitalherabsetzung und der (teilweisen) 

Auszahlung an die Anteilseignerin und des Umstands der Fall gewesen, dass die 

Nennkapitalrückzahlung als zweckmäßiges „Instrument“ genutzt worden sei, den 

Einbezug dieser GmbH in einen Konzernabschluss zu verhindern. 

Auch § 27 Abs. 5 KStG 2002 n.F. stehe dem im Ergebnis nicht entgegen, da die 

Herabsetzung des Nennkapitals und deren steuerliche Rechtsfolgen nach Maß-

gabe von § 28 Abs. 2 KStG 2002 n.F. davon unberührt bleibe. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 20.02.2015 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C‑662/13 12.02.2015 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – 
Vorsteuerabzug – Umsätze, die eine missbräuchliche Praxis darstellen – Nati-
onales Steuerrecht – Besonderes nationales Verfahren bei Verdacht auf miss-
bräuchliche Praktiken im Steuerbereich – Grundsätze der Effektivität und der 
Äquivalenz 

Alle am 18.02.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VIII R 2/12 02.12.2014 Kapitalvermögen, Zufluss bei einem beherrschenden Gesellschafter 

V B 102/14 07.01.2015 Umsatzsteuerfreie Unterrichtsleistungen 

V R 33/12 04.12.2014 
Steuerfreie Heilbehandlungsleistungen  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 13/15 vom 18.2.2015 

IV R 36/13 09.12.2014 
Tarifbegünstigung für den Gewinn aus der Veräußerung eines Mitunterneh-
meranteils 

IV R 30/11 05.11.2014 
Mehrere Geschäftsleitungsbetriebsstätten bei mehreren Geschäftsführern mit 
gleichwertigen Aufgaben 

IV R 57/11 17.12.2014 
Keine tarifbegünstigte Anteilsveräußerung bei nur teilweiser Aufdeckung der in 
der Person des Veräußerers vorhandenen stillen Reserven - "Gesamtplan-
Rechtsprechung" 

III R 19/13 23.10.2014 

Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätten bei Selbständigen - Gleichbe-
handlung des Betriebsausgabenabzugs mit dem entsprechenden Werbungs-
kostenabzug bei Arbeitnehmern  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 12/15 vom 18.2.2015 

II R 25/14 11.12.2014 
Keine Steuerbefreiung nach § 13c ErbStG beim Erwerb eines Erbbaugrund-
stücks 

I R 31/13 21.10.2014 
Leistungen der Kapitalgesellschaft i.S. von § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG 2002 n.F. 
in Abgrenzung zur Rückzahlung von Nennkapital 

V R 16/12 04.12.2014 
Steuerfreie Heilbehandlungsleistungen  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 13/15 vom 18.2.2015 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162245&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436930
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31171&pos=0&anz=92
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31172&pos=1&anz=92
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31173&pos=2&anz=92
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31170&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31174&pos=3&anz=92
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31175&pos=4&anz=92
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31176&pos=5&anz=92
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31177&pos=6&anz=92
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31169&linked=pm
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31178&pos=7&anz=92
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31179&pos=8&anz=92
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31180&pos=9&anz=92
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=31170&linked=pm
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Alle am 18.02.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II R 40/12 01.10.2014 

Schenkungsteuer: Gegenstand der freigebigen Zuwendung bei Übertragung 
einer Kommanditbeteiligung unter Nießbrauchsvorbehalt - Keine Steuerver-
günstigung nach § 13a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 2 ErbStG bei fehlender 
Mitunternehmerstellung des Erwerbers 

II R 43/14 01.10.2014 
Übertragung einer Kommanditbeteiligung als freigebige Zuwendung - Schen-
kungsteuerrechtliche Unbeachtlichkeit einer nach dinglichem Vollzug erfolgten 
Vertragsneufassung 

X S 20/14 15.12.2014 Anhörungsrüge; Frist 

III R 54/11 25.09.2014 
Kindergeldanspruch einer im Inland selbständig tätigen polnischen Staatsan-
gehörigen, deren Kinder beim Ehemann in Polen leben - Untätigkeitssprung-
klage 

I B 42/14 14.01.2015 
Richterliche Ausschlussfrist bei fehlender Angabe des Geschäftsführers der 
klagenden GmbH 

Alle bis zum 20.02.2015 veröffentlichten Erlasse 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

IV A 3 - S 
0338/07/1001
0-04 

20.02.2015 

Vorläufige Steuerfestsetzung (§ 165 Absatz 1 AO) im Hinblick auf anhängige 
Musterverfahren; Aussetzung der Vollziehung (§ 361 AO, § 69 Absatz 2 FGO); 
Verfassungsmäßigkeit der Regelungen zur Abziehbarkeit von Aufwendungen 
für eine Berufsausbildung oder ein Studium 

IV D 3 - S 
7183/14/1000
2 

19.02.2015 
Umsatzsteuerrechtliche Behandlung der Leistungen von Umgangspflegern 
nach § 1684 BGB 

IV C 1 - S 
1980-
1/14/10004 

12.02.2015 Auslegungsfragen zu § 18 InvStG (Personen - Investitionsgesellschaften) 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&Seite=0&nr=31181&pos=10&anz=92
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&Seite=0&nr=31182&pos=11&anz=92
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&Seite=0&nr=31183&pos=12&anz=92
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&Seite=0&nr=31184&pos=13&anz=92
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&Seite=0&nr=31185&pos=14&anz=92
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2015-02-20-vorlaeufige-steuerfestsetzung-aufwendungen-fuer-eine-berufsausbildung-oder-ein-studium.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2015-02-20-vorlaeufige-steuerfestsetzung-aufwendungen-fuer-eine-berufsausbildung-oder-ein-studium.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2015-02-20-vorlaeufige-steuerfestsetzung-aufwendungen-fuer-eine-berufsausbildung-oder-ein-studium.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2015-02-19-umsatzsteuerrechtliche-behandlung-der-leistungen-von-umgangspflegern-nach-paragraf-1684-BGB.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2015-02-19-umsatzsteuerrechtliche-behandlung-der-leistungen-von-umgangspflegern-nach-paragraf-1684-BGB.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2015-02-19-umsatzsteuerrechtliche-behandlung-der-leistungen-von-umgangspflegern-nach-paragraf-1684-BGB.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2015-02-12-auslegungsfragen-zu-personen-investitionsgesellschaften.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2015-02-12-auslegungsfragen-zu-personen-investitionsgesellschaften.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2015-02-12-auslegungsfragen-zu-personen-investitionsgesellschaften.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Referentenentwurf 


des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Protokollerklärung zum 
Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der 
Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 


A. Problem und Ziel 


Die Bundesregierung hat am 19. Dezember 2014 im Bundesrat zum Gesetz zur Anpas-
sung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuer-
licher Vorschriften in einer Protokollerklärung angekündigt, noch offene und zu prüfende 
Ländervorschläge Anfang 2015 in einem Steuergesetz aufzugreifen. 


B. Lösung 


Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz wird dies umgesetzt. Außerdem wird weiterem 
fachlichen Regelungsbedarf im Steuerrecht entsprochen. 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-
schaft 


Volle Jahres-
wirkung 1) 


Kassenjahr 


2016 2017 2018 2019 2020 


Insgesamt –70 –50 –75 –80 –75 –60 


Bund –19 –13 –21 –22 –22 –16 


Länder –20 –15 –23 –22 –21 –18 


Gemeinden –31 –22 –31 –36 –32 –26 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
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Für die Bürgerinnen und Bürger erhöht sich der Erfüllungsaufwand durch die Ergänzung 
der Anzeigepflicht des Erwerbers um die Identifikationsnummer (§ 30 Absatz 4 Nummer 1 
ErbStG) um durchschnittlich drei Minuten je Mitteilung. Dies wird allerdings nur in wenigen 
Fällen relevant, da die Bürgerinnen und Bürger nur mitteilungspflichtig sind, soweit die 
Mitteilungen der Erwerbe an die Finanzverwaltung nicht bereits von anderen Personen 
(z. B. Notaren, Banken), was der Regelfall ist, erfolgen. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft verringert sich der Erfüllungsaufwand durch die Abschaffung des Funk-
tionsbenennungserfordernisses beim Investitionsabzugsbetrag (§ 7g EStG) um jährlich 
rund 162 Tsd. Euro.  


Durch das Feststellungsverfahren für den positiven Zuwendungsbetrag für Unterstüt-
zungskassen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft erhöht sich für die betroffenen 
Unterstützungskassen, die von dem Verfahren Gebrauch machen, der Erfüllungsaufwand 
geringfügig. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Die vorgenannten Änderungen des Erfüllungsaufwands entfallen vollumfänglich auf Büro-
kratiekosten aus Informationspflichten. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Für die Steuerverwaltungen der Länder ändert sich der Erfüllungsaufwand durch: 


– die Abschaffung des Funktionsbenennungserfordernisses beim Investitionsabzugsbe-
trag (§ 7g EStG), 


– die Einführung eines Feststellungsverfahrens für Unterstützungskassen (§ 6 Ab-
satz 5a - neu - und § 6a - neu - KStG), 


– die Modifizierung des Feststellungsverfahrens (§ 154 Absatz 1 Nummer 3 und 
Satz 2 - neu - BewG), 


– die Ergänzung der Anzeigepflicht des Erwerbers von Todes wegen um die Identifika-
tionsnummer (§ 30 Absatz 4 Nummer 1 ErbStG). 


Auf Grund der geringen Fallzahlen, die von der jeweiligen Norm betroffen sein werden, 
wird davon ausgegangen, dass sich der Erfüllungsaufwand nur im nicht quantifizierbaren 
Umfang vermindern bzw. erhöhen wird. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Protokollerklärung zum 
Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der 


Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften1) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 2 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Artikel 3 Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Artikel 4 Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 


Artikel 5 Änderung der Abgabenordnung 


Artikel 6 Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


Artikel 7 Änderung des Bewertungsgesetzes 


Artikel 8 Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Artikel 9 Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Artikel 10 Inkrafttreten 


Anlage 1 zu Artikel 7 Nummer 6   Anlage 22 (zu § 185 Absatz 3 Satz 3, § 190 Absatz 4 Satz 2) 


Anlage 2 zu Artikel 7 Nummer 7   Anlage 24 (zu § 190 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3) 


Anlage 3 zu Artikel 7 Nummer 8   Anlage 25 (zu § 191 Absatz 2) 


Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2014 
(BGBl. I S. 2417) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Zum Inland im Sinne dieses Gesetzes gehört auch der der Bundesrepublik Deutsch-
land zustehende Anteil 


                                                 
1) Artikel 1 Nummer 5, 8 Buchstabe d und Nummer 9 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richt-


linie 2014/86/EU des Rates vom 8. Juli 2014 (ABl. L 219 vom 25.7.2014, S. 40). 
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1. an der ausschließlichen Wirtschaftszone, soweit dort 


a) die lebenden und nicht lebenden natürlichen Ressourcen der Gewässer über 
dem Meeresboden, des Meeresbodens und seines Untergrunds erforscht, 
ausgebeutet, erhalten oder bewirtschaftet werden sowie andere Tätigkeiten 
zur wirtschaftlichen Erforschung oder Ausbeutung der Zone wie beispiels-
weise die Energieerzeugung aus Wasser, Strömung und Wind betrieben 
werden, oder 


b) künstliche Inseln, Anlagen und Bauwerke errichtet oder genutzt werden; dies 
gilt auch, soweit die Anlagen und Bauwerke für Zwecke des Buchstaben a 
errichtet oder genutzt werden, und 


2. am Festlandsockel, soweit dort 


a) dessen natürliche Ressourcen erforscht oder ausgebeutet werden. Natürli-
che Ressourcen in diesem Sinne sind, die mineralischen und sonstigen nicht 
lebenden Ressourcen des Meeresbodens und seines Untergrunds sowie die 
zu den sesshaften Arten gehörenden Lebewesen, die im nutzbaren Stadium 
entweder unbeweglich auf oder unter dem Meeresboden verbleiben oder 
sich nur in ständigem körperlichen Kontakt mit dem Meeresboden oder sei-
nem Untergrund fortbewegen können, oder 


b) künstliche Inseln, Anlagen und Bauwerke errichtet oder genutzt werden; dies 
gilt auch, soweit die Anlagen und Bauwerke für Zwecke des Buchstaben a 
errichtet oder genutzt werden.“ 


2. § 3 Nummer 40 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 4 wird das abschließende Semikolon durch einen Punkt ersetzt. 


b) Folgender Satz wird angefügt: 


„Satz 1 ist nicht anzuwenden bei Anteilen an Unterstützungskassen;“. 


3. § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Die private Nutzung kann abweichend von Satz 2 mit den auf die Privatfahrten ent-
fallenden Aufwendungen angesetzt werden, wenn die für das Kraftfahrzeug insge-
samt entstehenden Aufwendungen durch Belege und das Verhältnis der privaten zu 
den übrigen Fahrten durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen wer-
den; bei der privaten Nutzung von Fahrzeugen mit Antrieb ausschließlich durch Elekt-
romotoren, die ganz oder überwiegend aus mechanischen oder elektrochemischen 
Energiespeichern oder aus emissionsfrei betriebenen Energiewandlern gespeist wer-
den (Elektrofahrzeuge), oder von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen, sind 
die der Berechnung der Entnahme zugrunde zu legenden insgesamt entstandenen 
Aufwendungen um Aufwendungen für das Batteriesystem zu mindern; dabei ist bei 
zum Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen gehörenden Elektro- und Hybridelektro-
fahrzeugen die der Berechnung der Absetzungen für Abnutzung zugrunde zu legende 
Bemessungsgrundlage um die nach Satz 2 in pauschaler Höhe festgelegten Aufwen-
dungen zu mindern, wenn darin Kosten für ein Batteriesystem enthalten sind.“ 


4. § 7g Absatz 1 bis 4 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Steuerpflichtige können für die künftige Anschaffung oder Herstellung von 
abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens bis zu 40 Prozent 
der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd abzie-
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hen (Investitionsabzugsbeträge). Investitionsabzugsbeträge können nur in Anspruch 
genommen werden, wenn 


1. der Betrieb am Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem die Abzüge vorgenommen 
werden, die folgenden Größenmerkmale nicht überschreitet: 


a) bei Gewerbebetrieben oder der selbständigen Arbeit dienenden Betrieben, 
die ihren Gewinn nach § 4 Absatz 1 oder § 5 ermitteln, ein Betriebsvermögen 
von 235 000 Euro; 


b) bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft einen Wirtschaftswert oder einen 
Ersatzwirtschaftswert von 125 000 Euro oder 


c) bei Betrieben im Sinne der Buchstaben a und b, die ihren Gewinn nach § 4 
Absatz 3 ermitteln, ohne Berücksichtigung des Investitionsabzugsbetrages 
einen Gewinn von 100 000 Euro; 


2. die begünstigten Wirtschaftsgüter voraussichtlich  


a) in den dem Wirtschaftsjahr des Abzugs folgenden drei Wirtschaftsjahren an-
geschafft oder hergestellt werden; 


b) mindestens bis zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder 
Herstellung folgenden Wirtschaftsjahres in einer inländischen Betriebsstätte 
des Betriebes ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt 
werden und 


3. der Steuerpflichtige die Summen der Abzugsbeträge und der nach den Absätzen 
2 bis 4 hinzugerechneten oder rückgängig gemachten Beträge nach amtlichen 
vorgeschriebenen Datensätzen durch Datenfernübertragung übermittelt. 


Abzugsbeträge können auch dann in Anspruch genommen werden, wenn dadurch 
ein Verlust entsteht oder sich erhöht. Die Summe der Beträge, die im Wirtschaftsjahr 
des Abzugs und in den drei vorangegangenen Wirtschaftsjahren nach Satz 1 insge-
samt abgezogen und nicht nach Absatz 2 hinzugerechnet oder nach den Absätzen 3 
oder 4 rückgängig gemacht wurden, darf je Betrieb 200 000 Euro nicht übersteigen. 


(2) Im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung eines begünstigten 
Wirtschaftsguts können bis zu 40 Prozent der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
gewinnerhöhend hinzugerechnet werden; die Hinzurechnung darf die Summe der 
nach Absatz 1 abgezogenen und noch nicht nach den Absätzen 2 bis 4 hinzugerech-
neten oder rückgängig gemachten Abzugsbeträge nicht übersteigen. Die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten des Wirtschaftsguts können in dem in Satz 1 genann-
ten Wirtschaftsjahr um bis zu 40 Prozent, höchstens jedoch um die Hinzurechnung 
nach Satz 1, gewinnmindernd herabgesetzt werden; die Bemessungsgrundlage für 
die Absetzungen für Abnutzung, erhöhten Absetzungen und Sonderabschreibungen 
sowie die Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Sinne von § 6 Absatz 2 und 2a 
verringern sich entsprechend. 


(3) Soweit in Anspruch genommene Investitionsabzugsbeträge nicht bis zum 
Ende des dritten auf das Wirtschaftsjahr des jeweiligen Abzugs folgenden Wirt-
schaftsjahres nach Absatz 2 Satz 1 hinzugerechnet wurden, sind diese Abzüge nach 
Absatz 1 rückgängig zu machen. Wurde der Gewinn des maßgebenden Wirtschafts-
jahres bereits einer Steuerfestsetzung oder einer gesonderten Feststellung zugrunde 
gelegt, ist der entsprechende Steuer- oder Feststellungsbescheid insoweit zu ändern. 
Das gilt auch dann, wenn der Steuer- oder Feststellungsbescheid bestandskräftig 
geworden ist; die Festsetzungsfrist endet insoweit nicht, bevor die Festsetzungsfrist 
für den Veranlagungszeitraum abgelaufen ist, in dem das dritte auf das Wirtschafts-
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jahr des Abzugs folgende Wirtschaftsjahr endet. § 233a Absatz 2a der Abgabenord-
nung ist nicht anzuwenden. 


(4) Wird in den Fällen des Absatzes 2 ein begünstigtes Wirtschaftsgut nicht bis 
zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung folgenden Wirt-
schaftsjahres in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebes ausschließlich oder 
fast ausschließlich betrieblich genutzt, sind der Abzug nach Absatz 1 sowie die Her-
absetzung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Verringerung der Bemes-
sungsgrundlage und die Hinzurechnung nach Absatz 2 rückgängig zu machen. Wur-
den die Gewinne der maßgebenden Wirtschaftsjahre bereits Steuerfestsetzungen 
oder gesonderten Feststellungen zugrunde gelegt, sind die entsprechenden Steuer- 
oder Feststellungsbescheide insoweit zu ändern. Das gilt auch dann, wenn die Steu-
er- oder Feststellungsbescheide bestandskräftig geworden sind; die Festsetzungsfris-
ten enden insoweit nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den Veranlagungszeitraum 
abgelaufen ist, in dem die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2 Buch-
stabe b erstmals nicht mehr vorliegen. § 233a Absatz 2a der Abgabenordnung ist 
nicht anzuwenden.“ 


5. § 43b Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Muttergesellschaft im Sinne des Absatzes 1 ist jede Gesellschaft, die die in der An-
lage 2 zu diesem Gesetz bezeichneten Voraussetzungen erfüllt und nach Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/96/EU des Rates vom 30. November 2011 
über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften ver-
schiedener Mitgliedstaaten (ABl. L 345 vom 29.12.2011, S. 8), die zuletzt durch die 
Richtlinie 2014/86/EU des Rates vom 8. Juli 2014 (ABl. L 219 vom 25.7.2014, S. 40) 
geändert worden ist, zum Zeitpunkt der Entstehung der Kapitalertragsteuer gemäß 
§ 44 Absatz 1 Satz 2 nachweislich mindestens zu 10 Prozent unmittelbar am Kapital 
der Tochtergesellschaft (Mindestbeteiligung) beteiligt ist.“ 


6. § 44 Absatz 1 Satz 3 werden nach den Wörtern „den Steuerabzug“ die Wörter „unter 
Beachtung der im Bundessteuerblatt veröffentlichten Auslegungsvorschriften der Fi-
nanzverwaltung“ eingefügt. 


7. § 44a Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Im Satzteil vor Nummer 1 werden nach den Wörtern „Soweit die Kapitalerträge“ 
die Wörter „ , die einem unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Gläubiger zu-
fließen,“ eingefügt. 


b) In Nummer 3 werden die Wörter „ , die einem unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtigen Gläubiger zufließen“ gestrichen. 


8. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird die Angabe „Veranlagungszeitraum 2015“ durch die Angabe 
„Veranlagungszeitraum 2016“ ersetzt. 


bb) In den Sätzen 2 und 3 wird jeweils die Angabe „31. Dezember 2014“ durch 
die Angabe „31. Dezember 2015“ ersetzt. 


b) In Absatz 12 Satz 1 werden die Wörter „am 30. Juni 2013 geltenden Fassung“ 
durch die Wörter „am 1. Januar 2016 geltenden Fassung“ ersetzt. 


c) In Absatz 16 werden vor Satz 1 die folgenden Sätze eingefügt: 
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„§ 7g Absatz 1 bis 4 in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist erstmals für 
Investitionsabzugsbeträge anzuwenden, die in nach dem 31. Dezember 2015 
endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen werden. Bei Investitionsab-
zugsbeträgen, die in vor dem 1. Januar 2016 endenden Wirtschaftsjahren in An-
spruch genommen wurden, ist § 7g Absatz 1 bis 4 in der am 31. Dezember 2015 
geltenden Fassung weiter anzuwenden. Soweit vor dem 1. Januar 2016 bean-
spruchte Investitionsabzugsbeträge noch nicht hinzugerechnet oder rückgängig 
gemacht worden sind, vermindert sich der Höchstbetrag von 200 000 Euro nach 
§ 7g Absatz 1 Satz 4 in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung entspre-
chend.“ 


d) Nach Absatz 42 wird folgender Absatz 42a eingefügt: 


„(42a) § 43b und Anlage 2 (zu § 43b) in der am 1. Januar 2016 geltenden 
Fassung sind erstmals auf Ausschüttungen anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2015 zufließen.“ 


9. In Anlage 2 (zu § 43b) Nummer 1 werden die Buchstaben v und x wie folgt gefasst: 


„v) Gesellschaften polnischen Rechts mit der Bezeichnung „spółka akcyjna“, „spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością“ oder „spółka komandytowo-akcyjna“, 


x) Gesellschaften rumänischen Rechts mit der Bezeichnung „societăţi pe acţiuni“, 
„societăţi în comandită pe acţiuni“, „societăţi cu răspundere limitată“, „societăţi în 
nume colectiv“ oder „societăţi în comandită simplă“,“. 


Artikel 2 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4144), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 2014 
(BGBl. I S. 2417) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 6 folgende Angabe eingefügt: 


„§ 6a Einkommensermittlung bei voll steuerpflichtigen Unterstützungskassen“. 


2. § 1 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Zum Inland im Sinne dieses Gesetzes gehört auch der der Bundesrepublik 
Deutschland zustehende Anteil 


1. an der ausschließlichen Wirtschaftszone, soweit dort 


a) die lebenden und nicht lebenden natürlichen Ressourcen der Gewässer über 
dem Meeresboden, des Meeresbodens und seines Untergrunds erforscht, 
ausgebeutet, erhalten oder bewirtschaftet werden sowie andere Tätigkeiten 
zur wirtschaftlichen Erforschung oder Ausbeutung der Zone wie beispiels-
weise die Energieerzeugung aus Wasser, Strömung und Wind betrieben 
werden, oder 


b) künstliche Inseln, Anlagen und Bauwerke errichtet oder genutzt werden; dies 
gilt auch, soweit die Anlagen und Bauwerke für Zwecke des Buchstaben a 
errichtet oder genutzt werden, und 
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2. am Festlandsockel, soweit dort 


a) dessen natürliche Ressourcen erforscht oder ausgebeutet werden. Natürli-
che Ressourcen in diesem Sinne sind, die mineralischen und sonstigen nicht 
lebenden Ressourcen des Meeresbodens und seines Untergrunds sowie die 
zu den sesshaften Arten gehörenden Lebewesen, die im nutzbaren Stadium 
entweder unbeweglich auf oder unter dem Meeresboden verbleiben oder 
sich nur in ständigem körperlichen Kontakt mit dem Meeresboden oder sei-
nem Untergrund fortbewegen können, oder 


b) künstliche Inseln, Anlagen und Bauwerke errichtet oder genutzt werden; dies 
gilt auch, soweit die Anlagen und Bauwerke für Zwecke des Buchstaben a 
errichtet oder genutzt werden.“ 


3. § 6 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Bei der Ermittlung des Einkommens sind Zuwendungen des Trägerunterneh-
mens nicht erhöhend und Versorgungsleistungen der Kasse sowie Vermögens-
übertragungen an das Trägerunternehmen nicht mindernd zu berücksichtigen.“ 


b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt: 


„(5a) Unterstützungskassen in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft 
können bis zum 31. Dezember 2016 auf amtlich vorgeschriebenen Vordruck ei-
nen positiven Zuwendungsbetrag erklären. Dieser errechnet sich aus den Zu-
wendungen des Trägerunternehmens in den Veranlagungszeiträumen 2006 bis 
2015 abzüglich der Versorgungsleistungen in diesem Zeitraum, soweit diese Zu-
wendungen und diese Versorgungsleistungen in dem steuerpflichtigen Teil des 
Einkommens der Kasse nach Absatz 5 Satz 1 enthalten waren. Dabei gelten 
Versorgungsleistungen in den Veranlagungszeiträumen 2006 bis 2015 als vor-
nehmlich aus Zuwendungen des Trägerunternehmens in diesem Zeitraum er-
bracht. Ab dem Veranlagungszeitraum 2016 mindert sich das steuerpflichtige 
Einkommen der Kasse in Höhe des zum Schluss des vorherigen Veranlagungs-
zeitraums festgestellten Betrags nach Satz 6; es mindert sich höchstens um ei-
nen Betrag in Höhe der im Wirtschaftsjahr getätigten Versorgungsleistungen. 
Durch die Minderung darf das Einkommen nicht negativ werden. Gesondert fest-
zustellen sind, 


1. der Zuwendungsbetrag auf den 31. Dezember 2015 und 


2. der zum 31. Dezember des jeweiligen Folgejahres verbleibende Zuwen-
dungsbetrag, der sich ergibt, wenn vom zum Schluss des Vorjahres festge-
stellten Betrag der Betrag abgezogen wird, um den sich das steuerpflichtige 
Einkommen im laufenden Veranlagungszeitraum nach den Sätzen 4 und 5 
gemindert hat.“ 


4. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt: 


„§ 6a 


Einkommensermittlung bei voll steuerpflichtigen Unterstützungskassen 


Bei Unterstützungskassen, die voll steuerpflichtig sind, ist § 6 Absatz 5 Satz 2 
und Absatz 5a entsprechend anzuwenden.“ 
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5. Dem § 8b wird folgender Absatz 11 angefügt: 


„(11) Die Absätze 1 bis 10 sind nicht anzuwenden bei Anteilen an Unterstüt-
zungskassen.“ 


6. § 8c Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 


„Ein schädlicher Beteiligungserwerb liegt nicht vor, wenn  


1. an dem übertragenden Rechtsträger der Erwerber oder  


2. an dem übernehmenden Rechtsträger der Veräußerer  


zu 100 Prozent mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist und wenn der Erwerber im Fall 
der Nummer 1 oder der Veräußerer im Fall der Nummer 2 eine natürliche oder juristi-
sche Person oder eine Personenhandelsgesellschaft ist oder  


3. wenn an dem übertragenden und an dem übernehmenden Rechtsträger dieselbe 
natürliche oder juristische Person oder dieselbe Personenhandelsgesellschaft zu 
jeweils 100 Prozent mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist.“ 


7. § 34 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 wird die Angabe „Veranlagungszeitraum 2015“ durch die Angabe 
„Veranlagungszeitraum 2016“ ersetzt. 


b) Dem Absatz 6 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 8c Absatz 1 in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist erstmals auf Be-
teiligungserwerbe nach dem 31. Dezember 2009 anzuwenden.“ 


Artikel 3 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4167), das durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2014 
(BGBl. I S. 2417) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 2 Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 


„(7) Zum Inland im Sinne dieses Gesetzes gehört auch der der Bundesrepublik 
Deutschland zustehende Anteil 


1. an der ausschließlichen Wirtschaftszone, soweit dort 


a) die lebenden und nicht lebenden natürlichen Ressourcen der Gewässer über 
dem Meeresboden, des Meeresbodens und seines Untergrunds erforscht, 
ausgebeutet, erhalten oder bewirtschaftet werden sowie andere Tätigkeiten 
zur wirtschaftlichen Erforschung oder Ausbeutung der Zone wie beispiels-
weise die Energieerzeugung aus Wasser, Strömung und Wind betrieben 
werden, oder 
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b) künstliche Inseln, Anlagen und Bauwerke errichtet oder genutzt werden; dies 
gilt auch, soweit die Anlagen und Bauwerke für Zwecke des Buchstaben a 
errichtet oder genutzt werden, 


2. am Festlandsockel, soweit dort 


a) dessen natürliche Ressourcen erforscht oder ausgebeutet werden. Natürli-
che Ressourcen in diesem Sinne sind, die mineralischen und sonstigen nicht 
lebenden Ressourcen des Meeresbodens und seines Untergrunds sowie die 
zu den sesshaften Arten gehörenden Lebewesen, die im nutzbaren Stadium 
entweder unbeweglich auf oder unter dem Meeresboden verbleiben oder 
sich nur in ständigem körperlichen Kontakt mit dem Meeresboden oder sei-
nem Untergrund fortbewegen können, oder 


b) künstliche Inseln, Anlagen und Bauwerke errichtet oder genutzt werden; dies 
gilt auch, soweit die Anlagen und Bauwerke für Zwecke des Buchstaben a 
errichtet oder genutzt werden, und 


3. der nicht zur Bundesrepublik Deutschland gehörende Teil eines grenzüberschrei-
tenden Gewerbegebiets, das nach den Vorschriften eines Abkommens zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung als solches bestimmt ist.“ 


2. In § 4 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „§ 2 Abs. 7 Nr. 2“ durch die Wörter „§ 2 Ab-
satz 7 Nummer 3“ ersetzt. 


3. In § 36 Absatz 1 wird die Angabe „Erhebungszeitraum 2015“ durch die Angabe „Er-
hebungszeitraum 2016“ ersetzt. 


Artikel 4 


Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 


Das Umwandlungssteuergesetz vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), das 
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. Juli 2014 (BGBl. I S. 1266) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 20 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 


bb) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 


„4. der gemeine Wert von neben den neuen Gesellschaftsanteilen gewähr-
ten sonstigen Gegenleistungen 


a) 25 Prozent des Buchwerts des eingebrachten Betriebsvermögens 
oder 


b) 300 000 Euro, höchstens jedoch den Buchwert des eingebrachten 
Betriebsvermögens, 


nicht übersteigt.“ 
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b) Satz 4 wird aufgehoben. 


2. § 21 Absatz 1 Satz 2 und 3 wird wie folgt gefasst: 


„Abweichend von Satz 1 können die eingebrachten Anteile auf Antrag mit dem Buch-
wert oder einem höheren Wert, höchstens jedoch mit dem gemeinen Wert, angesetzt 
werden, wenn 


1. die übernehmende Gesellschaft nach der Einbringung auf Grund ihrer Beteili-
gung einschließlich der eingebrachten Anteile nachweisbar unmittelbar die Mehr-
heit der Stimmrechte an der erworbenen Gesellschaft hat (qualifizierter Anteils-
tausch) und soweit 


2. der gemeine Wert von neben den neuen Anteilen gewährten sonstigen Gegen-
leistungen 


a) 25 Prozent des Buchwerts der eingebrachten Anteile oder 


b) 300 000 Euro, höchstens jedoch den Buchwert der eingebrachten Anteile, 


nicht übersteigt. 


§ 20 Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.“ 


3. § 22 Absatz 1 Satz 6 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 


„2. der Einbringende die erhaltenen Anteile entgeltlich überträgt, es sei denn, er 
weist nach, dass die Übertragung durch einen Vorgang im Sinne des § 20 
Absatz 1 oder § 21 Absatz 1 oder auf Grund vergleichbarer ausländischer 
Vorgänge zu Buchwerten erfolgte und keine sonstigen Gegenleistungen er-
bracht wurden, die die Grenzen des § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 oder 
§ 21 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 übersteigen,“. 


b) Die Nummern 4 und 5 werden wie folgt gefasst: 


„4. der Einbringende die erhaltenen Anteile durch einen Vorgang im Sinne des 
§ 21 Absatz 1 oder einen Vorgang im Sinne des § 20 Absatz 1 oder auf 
Grund vergleichbarer ausländischer Vorgänge zum Buchwert in eine Kapi-
talgesellschaft oder eine Genossenschaft eingebracht hat und diese Anteile 
anschließend unmittelbar oder mittelbar veräußert oder durch einen Vorgang 
im Sinne der Nummern 1 oder 2 unmittelbar oder mittelbar übertragen wer-
den, es sei denn, er weist nach, dass diese Anteile zu Buchwerten übertra-
gen wurden und keine sonstigen Gegenleistungen erbracht wurden, die die 
Grenzen des § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 oder § 21 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2 übersteigen (Ketteneinbringung), 


5. der Einbringende die erhaltenen Anteile in eine Kapitalgesellschaft oder eine 
Genossenschaft durch einen Vorgang im Sinne des § 20 Absatz 1 oder ei-
nen Vorgang im Sinne des § 21 Absatz 1 oder auf Grund vergleichbarer aus-
ländischer Vorgänge zu Buchwerten einbringt und die aus dieser Einbrin-
gung erhaltenen Anteile anschließend unmittelbar oder mittelbar veräußert 
oder durch einen Vorgang im Sinne der Nummern 1 oder 2 unmittelbar oder 
mittelbar übertragen werden, es sei denn, er weist nach, dass die Einbrin-
gung zu Buchwerten erfolgte und keine sonstigen Gegenleistungen erbracht 
wurden, die die Grenzen des § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 oder § 21 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 übersteigen, oder“. 
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4. § 24 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Abweichend von Satz 1 kann das übernommene Betriebsvermögen auf Antrag mit 
dem Buchwert oder einem höheren Wert, höchstens jedoch mit dem Wert im Sinne 
des Satzes 1, angesetzt werden, soweit  


1. das Recht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der Besteuerung des 
eingebrachten Betriebsvermögens nicht ausgeschlossen oder beschränkt wird 
und 


2. der gemeine Wert von neben den neuen Gesellschaftsanteilen gewährten sonsti-
gen Gegenleistungen  


a) 25 Prozent des Buchwerts des eingebrachten Betriebsvermögens oder 


b) 300 000 Euro, höchstens jedoch den Buchwert des eingebrachten Betriebs-
vermögens, 


nicht übersteigt.“ 


5. Dem § 27 wird folgender Absatz 14 angefügt: 


„(14) § 20 Absatz 2, § 21 Absatz 1, § 22 Absatz 1 Satz 6 Nummer 2, 4 und 5 
sowie § 24 Absatz 2 in der am … [einsetzen: Datum des Tags nach der Verkündung 
dieses Gesetzes] geltenden Fassung sind erstmals auf Einbringungen anzuwenden, 
wenn in den Fällen der Gesamtrechtsnachfolge der Umwandlungsbeschluss nach 
dem 31. Dezember 2014 erfolgt ist oder in den anderen Fällen der Einbringungsver-
trag nach dem 31. Dezember 2014 geschlossen worden ist.“ 


Artikel 5 


Änderung der Abgabenordnung 


§ 139c Absatz 5a Satz 4 der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2417) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


1. In Nummer 8 werden die Wörter „oder Sitz“ gestrichen. 


2. Die Nummern 10 und 11 werden wie folgt gefasst: 


„10. Datum der Eröffnung des Betriebes oder der Betriebsstätte oder Zeitpunkt der 
Aufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit, 


11. Datum der Einstellung des Betriebes oder der Betriebsstätte oder Zeitpunkt der 
Beendigung der wirtschaftlichen Tätigkeit,“. 
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Artikel 6 


Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 
1997 (BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 25. Juli 2014 
(BGBl. I S. 1266) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Nach § 1 Absatz 2a Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt: 


„Mittelbare Änderungen im Gesellschafterbestand beteiligter Personengesellschaften 
werden durch Multiplikation der Vomhundertsätze der Anteile am Gesellschaftsver-
mögen, vorbehaltlich der Sätze 3 und 4, anteilig berücksichtigt. Eine unmittelbar be-
teiligte Kapitalgesellschaft gilt in vollem Umfang als neue Gesellschafterin, wenn an 
ihr mindestens 95 vom Hundert der Anteile auf neue Gesellschafter übergehen. Bei 
mehrstufigen Beteiligungen gilt Satz 3 auf der Ebene jeder mittelbar beteiligten Kapi-
talgesellschaft entsprechend.“ 


2. In § 21 werden nach dem Wort „Anzeigen“ die Wörter „in allen Teilen vollständig 
(§§ 18 bis 20)“ eingefügt. 


3. Dem § 23 werden folgende Absätze 13 und 14 angefügt: 


„(13) § 1 Absatz 2a in der am ... [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkün-
dung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf Erwerbsvor-
gänge anzuwenden, die nach dem ... [einsetzen: Datum des Tages der Verkündung 
des vorliegenden Änderungsgesetzes] verwirklicht werden. 


(14) § 21 in der am ... [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf Erwerbsvorgänge an-
zuwenden, die nach dem 6. Juni 2013 verwirklicht werden.“ 


Artikel 7 


Änderung des Bewertungsgesetzes 


Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 
(BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. Juli 2014 (BGBl. I 
S. 1042) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 97 Absatz 1b wird folgender Satz angefügt: 


„Abweichend von Satz 1 sind vorbehaltlich des § 9 Absatz 2 und 3 Regelungen, wie 
insbesondere eine vom Verhältnis des Anteils am Nennkapital (Grund- oder Stamm-
kapital) abweichende Gewinnverteilung, die sich auf den Wert des Anteils auswirken, 
bei der Wertermittlung des Anteils zu berücksichtigen.“ 


2. § 154 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 


„3. diejenigen, die eine Steuer als Schuldner oder Gesamtschuldner schulden, 
für deren Festsetzung die Feststellung von Bedeutung ist.“ 
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b) Folgender Satz wird angefügt: 


„Gegenüber mehreren Beteiligten nach Satz 1 erfolgt eine gesonderte und ein-
heitliche Feststellung (§ 179 Absatz 2 Satz 2 Abgabenordnung).“ 


3. § 190 wird wie folgt gefasst: 


„§ 190 


Ermittlung des Gebäudesachwerts 


(1) Bei der Ermittlung des Gebäudesachwerts ist von den Regelherstellungskos-
ten des Gebäudes auszugehen. Regelherstellungskosten sind die gewöhnlichen Her-
stellungskosten je Flächeneinheit. Der Gebäuderegelherstellungswert ergibt sich 
durch Multiplikation der jeweiligen nach Absatz 2 an den Bewertungsstichtag ange-
passten Regelherstellungskosten mit der Brutto-Grundfläche des Gebäudes. Die Re-
gelherstellungskosten sind in der Anlage 24 enthalten. 


(2) Die Anpassung der Regelherstellungskosten erfolgt anhand der vom Statisti-
schen Bundesamt veröffentlichten Baupreisindizes. Dabei ist auf die Preisindizes für 
die Bauwirtschaft abzustellen, die das Statistische Bundesamt für den Neubau in 
konventioneller Bauart von Wohn- und Nichtwohngebäuden jeweils als Jahresdurch-
schnitt ermittelt. Diese sind für alle Bewertungsstichtage des folgenden Kalenderjah-
res anzuwenden. Das Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht die maßgeben-
den Baupreisindizes im Bundessteuerblatt. 


(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates die Anlage 24 zu diesem Gesetz dadurch zu 
ändern, dass es die darin aufgeführten Regelherstellungskosten nach Maßgabe 
marktüblicher gewöhnlicher Herstellungskosten aktualisiert, soweit dies zur Ermittlung 
des gemeinen Werts erforderlich ist. 


(4) Vom Gebäuderegelherstellungswert ist eine Alterswertminderung abzuzie-
hen. Diese wird regelmäßig nach dem Verhältnis des Alters des Gebäudes am Be-
wertungsstichtag zur wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer nach Anlage 22 be-
stimmt. Sind nach Bezugsfertigkeit des Gebäudes Veränderungen eingetreten, die 
die wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes verlängert haben, ist von ei-
nem entsprechenden späteren Baujahr auszugehen. Bei bestehender Abbruchver-
pflichtung für das Gebäude ist bei der Ermittlung der Alterswertminderung von der 
tatsächlichen Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes auszugehen. Der nach Abzug 
der Alterswertminderung verbleibende Gebäudewert ist regelmäßig mit mindestens 
30 Prozent des Gebäuderegelherstellungswerts anzusetzen.“ 


4. § 195 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 4 werden die Wörter „§ 190 Abs. 2 Satz 1 bis 3“ durch die Wörter „§ 190 
Absatz 4 Satz 1 bis 3“ ersetzt. 


b) In Satz 5 werden die Wörter „§ 190 Abs. 2 Satz 4“ durch die Wörter „§ 190 Ab-
satz 4 Satz 5“ ersetzt. 


5. Dem § 205 werden folgende Absätze 8 bis 10 angefügt: 


„(8) § 97 Absatz 1b Satz 4 in der am ... [einsetzen: Datum des Tages nach der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf Bewer-
tungsstichtage nach dem 31. Dezember 2015 anzuwenden. 







 - 15 - Bearbeitungsstand: 19.02.2015  15:30 Uhr 


(9) § 154 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Satz 2 in der am ... [einsetzen: Datum 
des Tages nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden 
Fassung ist auf Bewertungsstichtage nach dem 31. Dezember 2015 anzuwenden. 


(10) § 190, § 195 Absatz 2 Satz 4 und 5 sowie die Anlagen 22, 24 und 25 in der 
am ... [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] geltenden Fassung sind auf Bewertungsstichtage nach dem 31. De-
zember 2015 anzuwenden.“ 


6. Die Anlage 22 erhält die als Anlage 1 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung. 


7. Die Anlage 24 erhält die als Anlage 2 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung. 


8. Die Anlage 25 erhält die als Anlage 3 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung. 


Artikel 8 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes 
vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 30 Absatz 4 Nummer 1 werden nach dem Wort „Familienname,“ die Wörter 
„steuerliche Identifikationsnummer gemäß § 139b der Abgabenordnung,“ eingefügt. 


2. Dem § 37 wird folgender Absatz 9 angefügt: 


„(9) § 30 Absatz 4 Nummer 1 in der am ... [einsetzen: Datum des Tages nach der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf Erwer-
be anzuwenden, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Datum des Tages der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entstanden ist.“ 


Artikel 9 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Nummer 3 der Anlage 4 (zu § 13b Absatz 2 Nummer 11) des Umsatzsteuergesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2417) geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst: 


„3 Roheisen oder Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen 
Rohformen; Körner und Pulver aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen 
oder Stahl; Rohblöcke und andere Rohformen aus Eisen oder 
Stahl; Halbzeug aus Eisen oder Stahl 


 
 
Positionen 7201, 7205 bis 7207, 
7218 und 7224“. 
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Artikel 10 


Inkrafttreten 


Die Artikel 1 bis 3 treten am 1. Januar 2016 in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz 
am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Anlage 1 zu Artikel 7 Nummer 6  
 


Anlage 22  


 


(zu § 185 Absatz 3 Satz 3, § 190 Absatz 4 Satz 2) 


Wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer 


Einfamilien- und Zweifamilienhäuser 70 Jahre 


Mietwohngrundstücke, Mehrfamilienhäuser 70 Jahre 


Wohnungseigentum 70 Jahre 


Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und sonstige bebaute 
Grundstücke: 


Gemischt genutzte Grundstücke (Wohnhäuser mit Mischnutzung) 70 Jahre 


Museen, Theater, Sakralbauten, Friedhofsgebäude 70 Jahre 


Bürogebäude/Verwaltungsgebäude 60 Jahre 


Banken und ähnliche Geschäftshäuser 60 Jahre 


Einzelgaragen/Mehrfachgaragen 60 Jahre 


Kindergärten (Kindertagesstätten), Allgemeinbildende und Berufsbil-
dende Schulen, Hochschulen, Sonderschulen 


50 Jahre 


Wohnheime/Internate, Alten-/Pflegeheime 50 Jahre 


Kauf-/Warenhäuser 50 Jahre 


Krankenhäuser, Tageskliniken, Ärztehäuser 40 Jahre 


Gemeindezentren, Saalbauten/Veranstaltungsgebäude, Vereinshei-
me 


40 Jahre 


Beherbergungsstätten, Hotels, Verpflegungseinrichtungen 40 Jahre 


Sport-/Tennishallen, Freizeitbäder/Kur- und Heilbäder 40 Jahre 


Tief-, Hoch- und Nutzfahrzeuggaragen als Einzelbauwerk / Carports 40 Jahre 


Betriebs-/Werkstätten, Industrie-/Produktionsgebäude 40 Jahre 


Lager-/Versandgebäude 40 Jahre 


Verbrauchermärkte, Autohäuser 30 Jahre 


Reithallen, ehemalige landwirtschaftliche Mehrzweckhallen, u.Ä. 30 Jahre 


Teileigentum ist in Abhängigkeit von der baulichen Gestaltung den vorstehenden Ge-
bäudearten zuzuordnen. 
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Anlage 2 zu Artikel 7 Nummer 7  
 


Anlage 24 


 


(zu § 190 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3) 


Ermittlung des Gebäuderegelherstellungswerts 


I. Begriff der Brutto-Grundfläche (BGF) 


1. Die BGF ist die Summe der bezogen auf die jeweilige Gebäudeart marktüblich nutz-
baren Grundflächen aller Grundrissebenen eines Bauwerks. In Anlehnung an die DIN 
277-1:2005-02 sind bei den Grundflächen folgende Bereiche zu unterscheiden: 


 Bereich a: überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen, 


 Bereich b: überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen, 


 Bereich c: nicht überdeckt. 


 Für die Anwendung der RHK sind im Rahmen der Ermittlung der BGF nur die Grund-
flächen der Bereiche a und b zu Grunde zu legen. Balkone, auch wenn sie überdeckt 
sind, sind dem Bereich c zuzuordnen. 


 Für die Ermittlung der BGF sind die äußeren Maße der Bauteile einschließlich Beklei-
dung, z. B. Putz und Außenschalen mehrschaliger Wandkonstruktionen, in Höhe der 
Bodenbelagsoberkanten anzusetzen.  


2. Nicht zur BGF gehören z. B. Flächen von Spitzböden und Kriechkellern, Flächen, die 
ausschließlich der Wartung, Inspektion und Instandsetzung von Baukonstruktionen 
und technischen Anlagen dienen sowie Flächen unter konstruktiven Hohlräumen, 
z. B. über abgehängten Decken. 


II. Regelherstellungskosten (RHK) 


Regelherstellungskosten 


auf Grundlage der Normalherstellungskosten 2010 in Euro/m² Brutto-Grundfläche ein-
schließlich Baunebenkosten und Umsatzsteuer für die jeweilige Gebäudeart (Kostenstand 
2010) 


  







 - 20 - Bearbeitungsstand: 19.02.2015  15:30 Uhr 


 


1-3 Ein- und Zweifamilienhäuser 


 


 Standardstufe 


Keller- und Erdgeschoss 1 2 3 4 5 


 


 


Dachgeschoss ausgebaut       


1.01 freistehende Einfamilienhäuser 655 725 835 1005 1260


1.011 freistehende Zweifamilienhäuser1 688 761 877 1055 1323


2.01 Doppel- und Reihenendhäuser  615 685 785 945 1180


3.01 Reihenmittelhäuser  575 640 735 885 1105


 


 


Dachgeschoss nicht ausgebaut       


1.02 freistehende Einfamilienhäuser 545 605 695 840 1050


1.021 freistehende Zweifamilienhäuser1 572 635 730 882 1103


2.02 Doppel- und Reihenendhäuser  515 570 655 790 985 


3.02 Reihenmittelhäuser  480 535 615 740 925 


 


 


Flachdach oder flach geneigtes Dach       


1.03 freistehende Einfamilienhäuser 705 785 900 1085 1360


1.031 freistehende Zweifamilienhäuser1 740 824 945 1139 1428


2.03 Doppel- und Reihenendhäuser  665 735 845 1020 1275


3.03 Reihenmittelhäuser  620 690 795 955 1195


 


 Standardstufe 


Keller-, Erd- und Obergeschoss 1 2 3 4 5 


 


 


Dachgeschoss ausgebaut       


1.11 freistehende Einfamilienhäuser 655 725 835 1005 1260


1.111 freistehende Zweifamilienhäuser1 688 761 877 1055 1323


2.11 Doppel- und Reihenendhäuser  615 685 785 945 1180


3.11 Reihenmittelhäuser  575 640 735 885 1105


 


 


Dachgeschoss nicht ausgebaut       


1.12 freistehende Einfamilienhäuser 570 635 730 880 1100


1.121 freistehende Zweifamilienhäuser1 599 667 767 924 1155


2.12 Doppel- und Reihenendhäuser  535 595 685 825 1035


3.12 Reihenmittelhäuser  505 560 640 775 965 


 


 


Flachdach oder flach geneigtes Dach      


1.13 freistehende Einfamilienhäuser 665 740 850 1025 1285


1.131 freistehende Zweifamilienhäuser1 698 777 893 1076 1349


2.13 Doppel- und Reihenendhäuser  625 695 800 965 1205


3.13 Reihenmittelhäuser  585 650 750 905 1130
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 Standardstufe 


Erdgeschoss, nicht unterkellert 1 2 3 4 5 


 


 


Dachgeschoss ausgebaut       


1.21 freistehende Einfamilienhäuser 790 875 1005 1215 1515


1.211 freistehende Zweifamilienhäuser1 830 919 1055 1276 1591


2.21 Doppel- und Reihenendhäuser  740 825 945 1140 1425


3.21 Reihenmittelhäuser  695 770 885 1065 1335


 


 


Dachgeschoss nicht ausgebaut       


1.22 freistehende Einfamilienhäuser 585 650 745 900 1125


1.221 freistehende Zweifamilienhäuser1 614 683 782 945 1181


2.22 Doppel- und Reihenendhäuser  550 610 700 845 1055


3.22 Reihenmittelhäuser  515 570 655 790 990 


 


 


Flachdach oder flach geneigtes Dach       


1.23 freistehende Einfamilienhäuser 920 1025 1180 1420 1775


1.231 freistehende Zweifamilienhäuser1 966 1076 1239 1491 1864


2.23 Doppel- und Reihenendhäuser  865 965 1105 1335 1670


3.23 Reihenmittelhäuser  810 900 1035 1250 1560


 


 Standardstufe 


Erd- und Obergeschoss, nicht unterkellert 1 2 3 4 5 


 


 


Dachgeschoss ausgebaut       


1.31 freistehende Einfamilienhäuser 720 800 920 1105 1385


1.311 freistehende Zweifamilienhäuser1 756 840 966 1160 1454


2.31 Doppel- und Reihenendhäuser  675 750 865 1040 1300


3.31 Reihenmittelhäuser  635 705 810 975 1215


 


 


Dachgeschoss nicht ausgebaut       


1.32 freistehende Einfamilienhäuser 620 690 790 955 1190


1.321 freistehende Zweifamilienhäuser1 651 725 830 1003 1250


2.32 Doppel- und Reihenendhäuser  580 645 745 895 1120


3.32 Reihenmittelhäuser  545 605 695 840 1050


 


 


Flachdach oder flach geneigtes Dach      


1.33 freistehende Einfamilienhäuser 785 870 1000 1205 1510


1.331 freistehende Zweifamilienhäuser1 824 914 1050 1265 1586


2.33 Doppel- und Reihenendhäuser  735 820 940 1135 1415


3.33 Reihenmittelhäuser  690 765 880 1060 1325


1ermittelt mit Korrekturfaktor 1,05 bezogen auf die Regelherstellungskosten für freistehende Einfamilienhäuser 
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4 Wohnungseigentum und vergleichbares Teileigentum in Mehrfamilienhäusern (ohne 
Tiefgaragenplatz) / Mehrfamilienhäuser  


Für Wohnungseigentum in Gebäuden, die wie Ein- und Zweifamilienhäuser im Sinne des § 181 Absatz 2 
BewG gestaltet sind, werden die Regelherstellungskosten der Ein- und Zweifamilienhäuser zugrunde 
gelegt. 


Umrechnungsfaktor hinsichtlich der Brutto-Grundfläche (BGF) für Wohnungseigentum in Mehrfamilien-
häusern:  
BGF = 1,55 x Wohnfläche 


 


  
Standardstufe 


1 2 3 4 5 


4.1 Mehrfamilienhäuser mit bis zu 6 WE 650 720 825 985 1190


4.2 Mehrfamilienhäuser mit 7 bis 20 WE 600 665 765 915 1105


4.3 Mehrfamilienhäuser mit mehr als 20 WE 590 655 755 900 1090


 


5-18 Gemischt genutzte Grundstücke, Geschäftsgrundstücke und sonstige bebaute Grund-
stücke. 


 


  
Standardstufe 


1 2 3 4 5 


5.1 
Gemischt genutzte Grundstücke (Wohnhäuser mit Mischnut-
zung) 


605 675 860 1085 1375


5.2 Banken und ähnliche Geschäftshäuser mit Wohnanteil2 625 695 890 1375 1720


5.3 Banken und ähnliche Geschäftshäuser ohne Wohnanteil 655 730 930 1520 1900


2Anteil der Wohnfläche bis 20 Prozent 


 


  
Standardstufe 


1 2 3 4 5 


6.1 Bürogebäude/Verwaltungsgebäude 735 815 1040 1685 1900


 


  
Standardstufe 


1 2 3 4 5 


7.1 Gemeindezentren/Vereinsheime 795 885 1130 1425 1905


7.2 Saalbauten/Veranstaltungsgebäude 955 1060 1355 1595 2085


 


  
Standardstufe 


1 2 3 4 5 


8.1 Kindergärten 915 1020 1300 1495 1900


8.2 
Allgemeinbildende Schulen, Berufsbildende Schulen, Hoch-
schulen 


1020 1135 1450 1670 2120


8.3 Sonderschulen 1115 1240 1585 1820 2315
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Standardstufe 


1 2 3 4 5 


9.1 Wohnheime/Internate 705 785 1000 1225 1425


9.2 Alten-/Pflegeheime 825 915 1170 1435 1665


 


  
Standardstufe 


1 2 3 4 5 


10.1 Krankenhäuser/Kliniken 1210 1345 1720 2080 2765


10.2 Tageskliniken/Ärztehäuser 1115 1240 1585 1945 2255


 


  
Standardstufe 


1 2 3 4 5 


11.1 Beherbergungsstätten / Hotels / Verpflegungseinrichtungen 975 1085 1385 1805 2595


 


  
Standardstufe 


1 2 3 4 5 


12.1 Sporthallen (Einfeldhallen) 930 1035 1320 1670 1955


12.2 Sporthallen (Dreifeldhallen/Mehrzweckhallen) 1050 1165 1490 1775 2070


12.3 Tennishallen 710 790 1010 1190 1555


12.4 Freizeitbäder/Kur- und Heilbäder 1725 1920 2450 2985 3840


 


  
Standardstufe 


1 2 3 4 5 


13.1 Verbrauchermärkte 510 565 720 870 1020


13.2 Kauf-/Warenhäuser 930 1035 1320 1585 1850


13.3 Autohäuser ohne Werkstatt 665 735 940 1240 1480


 


  
Standardstufe 


1 2 3 4 5 


14.1 Einzelgaragen/Mehrfachgaragen3 245 485 780 


14.2 Hochgaragen4 480 655 780 


14.3 Tiefgaragen4 560 715 850 


14.4 Nutzfahrzeuggaragen 530 680 810 


14.5 Carports 190 


3Standardstufe 1-3: Fertiggaragen; Standardstufe 4: Garagen in Massivbauweise; Standardstufe 5: individuelle Garagen in 
Massivbauweise mit besonderen Ausführungen wie Ziegeldach, Gründach, Bodenbeläge, Fliesen o.ä., Wasser, Abwasser 
und Heizung 


4Umrechnungsfaktor hinsichtlich der Brutto-Grundfläche (BGF) für Tief- und Hochgaragen: BGF = tatsächliche Stellplatzflä-
che (Länge x Breite) x 1,55 
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Standardstufe 


1 2 3 4 5 


15.1 Betriebs-/Werkstätten, eingeschossig 685 760 970 1165 1430


15.2 Betriebs-/Werkstätten, mehrgeschossig ohne Hallenanteil  640 715 910 1090 1340


15.3 Betriebs-/Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil 435 485 620 860 1070


15.4 Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise 670 745 950 1155 1440


15.5 Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise 495 550 700 965 1260


 


  
Standardstufe 


1 2 3 4 5 


16.1 Lagergebäude ohne Mischnutzung, Kaltlager 245 275 350 490 640 


16.2 Lagergebäude mit bis zu 25% Mischnutzung5 390 430 550 690 880 


16.3 Lagergebäude mit mehr als 25% Mischnutzung5 625 695 890 1095 1340


5Lagergebäude mit Mischnutzung sind Gebäude mit einem überwiegenden Anteil an Lagernutzung und einem geringeren 
Anteil an anderen Nutzungen wie Büro, Sozialräume, Ausstellungs- oder Verkaufsflächen etc. 


 


  
Standardstufe 


1 2 3 4 5 


17.1 Museen 1325 1475 1880 2295 2670


17.2 Theater 1460 1620 2070 2625 3680


17.3 Sakralbauten 1185 1315 1510 2060 2335


17.4 Friedhofsgebäude 1035 1150 1320 1490 1720


 


  
Standardstufe 


1 2 3 4 5 


18.1 Reithallen 235 260 310 


18.2 ehemalige landwirtschaftliche Mehrzweckhallen, Scheunen, u.Ä. 245 270 350 


 


19 Teileigentum 


Teileigentum ist in Abhängigkeit von der baulichen Gestaltung den vorstehenden Gebäudearten zuzu-
ordnen.  


 


20 Auffangklausel 


Regelherstellungskosten für nicht aufgeführte Gebäudearten sind aus den Regelherstellungskosten 
vergleichbarer Gebäudearten abzuleiten. 
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III. Beschreibung der Gebäudestandards 


Die Beschreibung der Gebäudestandards ist beispielhaft und dient der Orientierung. Sie kann nicht alle in der Praxis auftretenden Stan-
dardmerkmale aufführen. Es müssen nicht alle aufgeführten Merkmale zutreffen. Die in der Tabelle angegebenen Jahreszahlen beziehen 
sich auf die im jeweiligen Zeitraum gültigen Wärmeschutzanforderungen; in Bezug auf das konkrete Bewertungsobjekt ist zu prüfen, ob von 
diesen Wärmeschutzanforderungen abgewichen wird. Die Beschreibung der Gebäudestandards basiert auf dem Bezugsjahr der NHK (Jahr 
2010). 


1-5.1  1.01-
3.33 


Ein- und Zweifamilienhäuser 


  4.1-5.1 Wohnungseigentum und vergleichbares Teileigentum in Mehrfamilienhäusern (ohne Tiefgaragenplatz) / Mehrfamilienhäuser sowie ge-
mischt genutzte Grundstücke (Wohnhäuser mit Mischnutzung) 


 


 


Standardstufe 


Wägungs-
anteil 


1 2 3 4 5 


nicht zeitgemäß zeitgemäß 


einfachst einfach Basis gehoben aufwendig 


Außenwände 


Holzfachwerk, Ziegel-
mauerwerk;  


Fugenglattstrich, Putz, 
Verkleidung mit Fa-
serzementplatten, Bitu-
menschindeln oder einfa-
chen Kunststoffplatten; 
kein oder deutlich nicht 
zeitgemäßer Wärme-
schutz (vor ca. 1980) 


ein-/zweischaliges Mauer-
werk, z. B. Gitterziegel oder 
Hohlblocksteine; verputzt 
und gestrichen oder Holz-
verkleidung; 


nicht zeitgemäßer Wärme-
schutz (vor ca. 1995) 


ein-/zweischaliges Mauer-
werk, z. B. aus Leichtzie-
geln, Kalksandsteinen, 
Gasbetonsteinen; 


Edelputz; 


Wärmedämmverbundsys-
tem oder Wärmedämmputz 
(nach ca. 1995) 


Verblendmauerwerk, zwei-
schalig, hinterlüftet, Vor-
hangfassade (z. B. Natur-
schiefer);  


Wärmedämmung (nach ca. 
2005)  


 


aufwendig gestaltete Fas-
saden mit konstruktiver 
Gliederung (Säulenstellun-
gen, Erker etc.), Sichtbeton-
Fertigteile, Natursteinfassa-
de, Elemente aus Kupfer-
/Eloxalblech, mehrgeschos-
sige Glasfassaden; hoch-
wertigste Dämmung (z. B. 
Passivhausstandard) 


23 







 - 26 - Bearbeitungsstand: 19.02.2015  15:30 Uhr 


 


Standardstufe 


Wägungs-
anteil 


1 2 3 4 5 


nicht zeitgemäß zeitgemäß 


einfachst einfach Basis gehoben aufwendig 


Dach 


Dachpappe, Faserze-
mentplatten / Wellplatten; 


keine bis geringe Dach-
dämmung 


einfache Betondachsteine 
oder Tondachziegel, Bitu-
menschindeln; 


nicht zeitgemäße Dach-
dämmung (vor ca. 1995) 


 


Faserzement-Schindeln, 
beschichtete Betondach-
steine und Tondachziegel, 
Folienabdichtung; 


Dachdämmung (nach ca. 
1995); 


Rinnen und Fallrohre aus 
Zinkblech; 


 


glasierte Tondachziegel, 
Flachdachausbildung tlw. 
als Dachterrassen; Kon-
struktion in Brettschichtholz, 
schweres Massivflachdach; 
besondere Dachformen, 
z. B. Mansarden-, Walm-
dach; Aufsparrendämmung, 
überdurchschnittliche 
Dämmung (nach ca. 2005) 


hochwertige Eindeckung, 
z. B. aus Schiefer oder 
Kupfer, Dachbegrünung, 
befahrbares Flachdach; 
hochwertigste Dämmung 
(z. B. Passivhausstandard); 
Rinnen und Fallrohre aus 
Kupfer 


aufwendig gegliederte 
Dachlandschaft, sichtbare 
Bogendachkonstruktionen 


15 


Fenster und 
Außentüren 


Einfachverglasung; 


einfache Holztüren 


Zweifachverglasung (vor ca. 
1995); 


Haustür mit nicht zeitgemä-
ßem Wärmeschutz (vor ca. 
1995) 


Zweifachverglasung (nach 
ca. 1995), Rollläden (manu-
ell); Haustür mit zeitgemä-
ßem Wärmeschutz (nach 
ca. 1995) 


Dreifachverglasung, Son-
nenschutzglas, aufwendige-
re Rahmen, Rollläden 
(elektr.);  


höherwertige Türanlage 
z. B. mit Seitenteil, beson-
derer Einbruchschutz 


große, feststehende Fens-
terflächen, Spezialvergla-
sung (Schall- und Sonnen-
schutz); 


Außentüren in hochwertigen 
Materialien 


11 


Innenwände 
und –türen 


Fachwerkwände, einfa-
che Putze/Lehmputze, 
einfache Kalkanstriche; 


Füllungstüren, gestri-
chen, mit einfachen Be-
schlägen ohne Dichtun-
gen 


massive tragende Innen-
wände, nicht tragende 
Wände in Leichtbauweise 
(z. B. Holzständerwände mit 
Gipskarton), Gipsdielen; 


leichte Türen, Stahlzargen 


nicht tragende Innenwände 
in massiver Ausführung 
bzw. mit Dämmmaterial 
gefüllte Ständerkonstruktio-
nen; 


schwere Türen 


Holzzargen 


Sichtmauerwerk; Mas-
sivholztüren, Schiebe-
türelemente, Glastüren, 
strukturierte Türblätter 


Wandvertäfelungen 
(Holzpaneele) 


gestaltete Wandabläufe 
(z. B. Pfeilervorlagen, abge-
setzte oder geschwungene 
Wandpartien); Brand-
schutzverkleidung; raumho-
he aufwendige Türelemente 


Vertäfelungen (Edelholz, 
Metall), Akkustikputz  


11 
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Standardstufe 


Wägungs-
anteil 


1 2 3 4 5 


nicht zeitgemäß zeitgemäß 


einfachst einfach Basis gehoben aufwendig 


Decken-
konstruktion 
und Treppen 


Holzbalkendecken ohne 
Füllung, Spalierputz; 


Weichholztreppen in 
einfacher Art und Ausfüh-
rung; 


kein Trittschallschutz 


Weichholztreppen in 
einfacher Art und Ausfüh-
rung; 


kein Trittschallschutz 


Holzbalkendecken mit Fül-
lung, Kappendecken; 


Stahl- oder Hartholztreppen 
in einfacher Art und Ausfüh-
rung 


Stahl- oder Hartholztrep-
pen in einfacher Art und 
Ausführung 


Beton- und Holzbalken-
decken mit Tritt- und Luft-
schallschutz (z. B. schwim-
mender Estrich); geradläufi-
ge Treppen aus Stahlbeton 
oder Stahl, Harfentreppe, 
Trittschallschutz 


Betondecken mit Tritt- 
und Luftschallschutz (z. B. 
schwimmender Estrich); 
einfacher Putz 


Decken mit größerer 
Spannweite, Deckenver-
kleidung (Holzpanee-
le/Kassetten);  


gewendelte Treppen aus 
Stahlbeton oder Stahl, 
Hartholztreppenanlage in 
besserer Art und Ausfüh-
rung 


zusätzlich Deckenverklei-
dung 


Deckenvertäfelungen 
(Edelholz, Metall) 


Decken mit großen 
Spannweiten, gegliedert;  


breite Stahlbeton-, Metall- 
oder Hartholztreppenanlage 
mit hochwertigem Geländer 


 


11 


Fußböden 


ohne Belag Linoleum-, Teppich-, Lami-
nat- und PVC-Böden einfa-
cher Art und Ausführung 


Linoleum-, Teppich-, Lami-
nat- und PVC-Böden besse-
rer Art und Ausführung, 
Fliesen, Kunststeinplatten 


Natursteinplatten, Fertig-
parkett, hochwertige Flie-
sen, Terrazzobelag, hoch-
wertige Massivholzböden 
auf gedämmter Unterkon-
struktion 


hochwertiges Parkett, 
hochwertige Natursteinplat-
ten, hochwertige Edelholz-
böden auf gedämmter Un-
terkonstruktion 


5 


Sanitär-
einrichtungen


einfaches Bad mit Stand-
WC;  


Installation auf Putz; 
Ölfarbenanstrich, einfa-
che PVC-Bodenbeläge 


1 Bad mit WC, Dusche oder 
Badewanne;  


einfache Wand- und Boden-
fliesen, teilweise gefliest 


Wand- und Bodenfliesen, 
raumhoch gefliest; Dusche 
und Badewanne 


1 Bad mit WC, Gäste-WC 


1 Bad mit WC je 
Wohneinheit 


1–2 Bäder (je Wohnein-
heit) mit tlw. zwei Waschbe-
cken, tlw. Bidet/Urinal, Gäs-
te-WC, bodengleiche Du-
sche; Wand- und Bodenflie-
sen;  


jeweils in gehobener Quali-
tät  


hochwertige Wand- und 
Bodenplatten (oberflächen-
strukturiert, Einzel- und 
Flächendekors) 


mehrere großzügige, 
hochwertige Bäder, Gäste-
WC; 2 und mehr Bäder je 
Wohneinheit  


9 


Heizung 


Einzelöfen, Schwerkraft-
heizung 


Fern- oder Zentralheizung, 
einfache Warmluftheizung, 
einzelne Gasaußen-
wandthermen, Nachtstrom-
speicher-, Fußbodenhei-
zung (vor ca. 1995) 


elektronisch gesteuerte 
Fern- oder Zentralheizung, 
Niedertemperatur- oder 
Brennwertkessel  


Fußbodenheizung, Solarkol-
lektoren für Warmwasserer-
zeugung zusätzlicher 
Kaminanschluss 


Solarkollektoren für Warm-
wassererzeugung und Hei-
zung, Blockheizkraftwerk, 
Wärmepumpe, Hybrid-
Systeme  


aufwendige zusätzliche 
Kaminanlage 


9 
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Standardstufe 


Wägungs-
anteil 


1 2 3 4 5 


nicht zeitgemäß zeitgemäß 


einfachst einfach Basis gehoben aufwendig 


Sonstige 
technische 
Ausstattung 


sehr wenige Steckdosen, 
Schalter und Sicherun-
gen, kein Fehlerstrom-
schutzschalter (FI-
Schalter), Leitungen 
teilweise auf Putz 


wenige Steckdosen, Schal-
ter und Sicherungen 


zeitgemäße Anzahl an 
Steckdosen und Lichtaus-
lässen, Zählerschrank (ab 
ca. 1985) mit Untervertei-
lung und Kippsicherungen 


zahlreiche Steckdosen und 
Lichtauslässe, hochwertige 
Abdeckungen, dezentrale 
Lüftung mit Wärmetauscher, 
mehrere LAN- und Fern-
sehanschlüsse 


Personenaufzugsanlagen 


Video- und zentrale Alarm-
anlage, zentrale Lüftung mit 
Wärmetauscher, Klimaanla-
ge, Bussystem 


aufwendige Personenauf-
zugsanlagen 


6 
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5.2-17.4  5.2-6.1 Banken und ähnliche Geschäftshäuser, Bürogebäude/Verwaltungsgebäude 


 7.1-8.3 Gemeindezentren/Vereinsheime, Saalbauten/Veranstaltungsgebäude, Kindergärten, Schulen 


 9.1-11.1 Wohnheime, Alten-/Pflegeheime, Krankenhäuser, Tageskliniken, Beherbergungsstätten, Hotels, Verpflegungseinrichtungen 


 12.1-12.4 Sporthallen, Tennishallen, Freizeitbäder/Kur- und Heilbäder 


 13.1-13.3 Verbrauchermärkte, Kauf-/Warenhäuser, Autohäuser 


 15.1-16.3 Betriebs-/Werkstätten, Produktionsgebäude, Lagergebäude 


 17.1-17.4 Museen, Theater, Sakralbauten, Friedhofsgebäude 


 


 


Standardstufe 


1 2 3 4 5 


nicht zeitgemäß zeitgemäß 


einfachst einfach Basis gehoben aufwendig 


Außen-
wände 


Mauerwerk mit Putz oder mit 
Fugenglattstrich und Anstrich; 
einfache Wände, Holz-, Blech-, 
Faserzementbekleidung, 


Bitumenschindeln oder einfa-
che Kunststoffplatten; kein 
oder deutlich nicht zeitgemä-
ßer Wärmeschutz (vor ca. 
1980) 


ein-/zweischaliges Mauerwerk, 
z. B. Gitterziegel oder Hohl-
blocksteine; verputzt und ge-
strichen oder Holzverkleidung; 
einfache Metall-
Sandwichelemente; nicht zeit-
gemäßer Wärmeschutz (vor 
ca. 1995) 


Wärmedämmverbundsystem 
oder Wärmedämmputz (nach 
ca. 1995);
ein-/zweischalige Konstruktion, 
z. B. Mauerwerk, aus Leicht-
ziegeln, Kalksandsteinen, 
Gasbetonsteinen; 


Edelputz; gedämmte Metall-
Sandwichelemente 


Verblendmauerwerk, zwei-
schalig, hinterlüftet, Vorhang-
fassade (z. B. Naturschiefer);  


Wärmedämmung (nach ca. 
2005) 


 


Sichtbeton-Fertigteile, Natur-
steinfassade, Elemente aus 
Kupfer-/ Eloxalblech, mehrge-
schossige Glasfassaden; stark 
überdurchschnittliche Däm-
mung 


aufwendig gestaltete 
Fassaden mit konstruktiver 
Gliederung (Säulenstellungen, 
Erker etc.)  


Vorhangfassade aus Glas  


Konstruk-
tion 


Holzkonstruktion in nicht zeit-
gemäßer statischer Ausfüh-
rung 


Mauerwerk, Stahl- oder Stahl-
betonkonstruktion in nicht 
zeitgemäßer statischer Ausfüh-
rung 


Stahl- und Betonfertigteile 


 


überwiegend Betonfertigteile; 
große stützenfreie Spannwei-
ten; hohe Deckenhöhen; hohe 
Belastbarkeit der Decken und 
Böden 


größere stützenfreie Spann-
weiten; hohe Deckenhöhen; 
höhere Belastbarkeit der De-
cken und Böden 
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Standardstufe 


1 2 3 4 5 


nicht zeitgemäß zeitgemäß 


einfachst einfach Basis gehoben aufwendig 


Dach 


Dachpappe, Faserzementplat-
ten / Wellplatten, Blecheinde-
ckung; 
kein Unterdach; keine bis ge-
ringe Dachdämmung 


einfache Betondachsteine oder 
Tondachziegel, Bitumenschin-
deln; 


nicht zeitgemäße Dachdäm-
mung (vor ca. 1995) 


 


Faserzement-Schindeln, be-
schichtete Betondachsteine 
und Tondachziegel, Folienab-
dichtung; Dachdämmung (nach 
ca. 1995); Rinnen und Fallroh-
re aus Zinkblech 


besondere Dachformen; über-
durchschnittliche Dämmung 
(nach ca. 2005)  


glasierte Tondach-
ziegel schweres Massiv-
flachdach 


Biberschwänze 


hochwertige Eindeckung z. B. 
aus Schiefer oder Kupfer; 
Dachbegrünung; aufwendig 
gegliederte Dachlandschaft 


befahrbares Flachdach 


stark überdurchschnittliche 
Dämmung 


hochwertigste Däm-
mung 


Fenster- 
und Au-
ßentüren 


Einfachverglasung; 


einfache Holztüren 


Isolierverglasung, Zweifach-
verglasung (vor ca. 1995); 


Eingangstüren mit nicht zeit-
gemäßem Wärmeschutz (vor 
ca. 1995) 


Zweifachverglasung (nach ca. 
1995)  


nur Wohnheime, Altenheime, 
Pflegeheime, Krankenhäuser 
und Tageskliniken: Automatik-
Eingangstüren 


kunstvoll gestaltete farbiges 
Fensterglas, Ornamentglas 


Dreifachverglasung, Sonnen-
schutzglas, aufwendigere 
Rahmen 


höherwertige Türan-
lagen 


nur Beherbergungsstätten 
und Verpflegungseinrichtun-
gen: Automatik-Eingangstüren 


besonders große kunstvoll 
gestaltete farbige Fensterflä-
chen 


große, feststehende Fenster-
flächen, Spezialverglasung 
(Schall- und Sonnenschutz) 


Außentüren in hoch-
wertigen Materialien 


Automatiktüren 


Automatik-Eingangstüren 


Bleiverglasung mit Schutz-
glas, farbige Maßfenster 
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Standardstufe 


1 2 3 4 5 


nicht zeitgemäß zeitgemäß 


einfachst einfach Basis gehoben aufwendig 


Innenwän-
de und -
türen 


Fachwerkwände, einfache 
Putze/Lehmputze, einfache 
Kalkanstriche; 


Füllungstüren, gestrichen, mit 
einfachen Beschlägen ohne 
Dichtungen 


 


massive tragende Innenwände, 
nicht tragende Wände in 
Leichtbauweise (z. B. Holz-
ständerwände mit Gipskarton), 
Gipsdielen; 


leichte Türen, Kunststoff-/ 
Holztürblätter, Stahlzargen 


nicht tragende Innen-
wände in massiver Ausführung 
bzw. mit Dämmmaterial gefüllte 
Ständerkonstruktionen 


schwere Türen 


nicht tragende Innenwände 
in massiver Ausführung; 
schwere Türen 


schwere und große Türen 


nur Wohnheime, Altenheime, 
Pflegeheime, Krankenhäuser 
und Tageskliniken: Automatik-
Flurzwischentüren; rollstuhlge-
rechte Bedienung 


Anstrich 


Sichtmauerwerk  
Massivholztüren, Schiebe-
türelemente, Glastüren 


Innenwände für flexible 
Raumkonzepte (größere stati-
sche Spannweiten der Decken)


nur Beherbergungsstätten 
und Verpflegungseinrichtun-
gen: Automatik-
Flurzwischentüren; rollstuhlge-
rechte Bedienung 


rollstuhlgerechte Bedienung 


tlw. gefliest, Sichtmauerwerk; 
Schiebetürelemente, Glastüren


schmiedeeiserne Türen 


gestaltete Wandab-
läufe (z. B. Pfeilervorlagen, 
abgesetzte oder geschwunge-
ne Wandpartien) 


Vertäfelungen (Edelholz, 
Metall), Akkustikputz 


Wände aus großformatigen 
Glaselementen, Akustikputz, 
tlw. Automatiktüren, rollstuhl-
gerechte Bedienung 


raumhohe aufwendige 
Türelemente; tlw. Automatiktü-
ren, rollstuhlgerechte Bedie-
nung 


Akustikputz, raumhohe 
aufwendige Türelemente 


rollstuhlgerechte Bedienung, 
Automatiktüren 


überwiegend gefliest; Sicht-
mauerwerk; gestaltete Wand-
abläufe 


Decken-
kon-
struktion 
und Trep-
pen 


Weichholztreppen in einfacher 
Art und Ausführung; kein Tritt-
schallschutz 


 Holzbalkendecken ohne 
Füllung, Spalierputz
 


Stahl- oder Hartholztreppen in 
einfacher Art und Ausführung 


 Holzbalkendecken 
mit Füllung, Kappendecken  


Betondecken mit Tritt- 
und Luftschallschutz; einfacher 
Putz 


abgehängte Decken 


Deckenverkleidung 


Betondecke 


höherwertige abgehängte 
Decken 


Decken mit großen 
Spannweiten 


Deckenverkleidung 


hochwertige breite Stahlbeton-, 
Metalltreppenanlage mit hoch-
wertigem Geländer  


Deckenvertäfelungen 
(Edelholz, Metall) 


Decken mit größeren 
Spannweiten  
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Standardstufe 


1 2 3 4 5 


nicht zeitgemäß zeitgemäß 


einfachst einfach Basis gehoben aufwendig 


Fußböden 


ohne Belag Linoleum-, Teppich-, Laminat- 
und PVC-Böden einfacher Art 
und Ausführung 


Holzdielen 


Fliesen, Kunststein-
platten 


Linoleum- oder Teppich-
Böden besserer Art und Aus-
führung 


Linoleum- oder PVC-
Böden besserer Art und Aus-
führung 


nur Sporthallen: Beton, As-
phaltbeton, Estrich oder Guss-
asphalt auf Beton; Teppichbe-
lag, PVC;
nur Freizeitbäder/ Heilbäder: 
Fliesenbelag 


Beton 


Betonwerkstein, Sandstein 


Natursteinplatten, hoch-
wertige Fliesen, Terrazzobe-
lag, hochwertige Massivholz-
böden auf gedämmter Unter-
konstruktion 


Fertigparkett 


nur Sporthallen: hochwerti-
gere flächenstatische Fußbo-
denkonstruktion, Spezialtep-
pich mit Gummigranulataufla-
ge; hochwertigerer Schwing-
boden 


Estrich, Gussasphalt 


 


hochwertiges Parkett, 
hochwertige Natursteinplatten, 
hochwertige Edelholzböden 
auf gedämmter Unterkonstruk-
tion 


nur Sporthallen: hochwertigs-
te flächenstatische Fußboden-
konstruktion, Spezialteppich 
mit Gummigranulatauflage; 
hochwertigster Schwingboden; 
nur Freizeitbäder/Heilbäder: 
hochwertiger Fliesenbelag und 
Natursteinboden 


beschichteter Beton oder 
Estrichboden; Betonwerkstein, 
Verbundpflaster 


Marmor, Granit 
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Standardstufe 


1 2 3 4 5 


nicht zeitgemäß zeitgemäß 


einfachst einfach Basis gehoben aufwendig 


Sanitärein-
richtungen 


einfache Toilettenanlagen 
(Stand-WC); Installation auf 
Putz; Ölfarbenanstrich, einfa-
che PVC-Bodenbeläge, WC 
und Bäderanlage geschoss-
weise 


Toilettenanlagen in einfacher 
Qualität; Installation unter Putz; 
WCs und Duschräume je Ge-
schoss; einfache Wand- und 
Bodenfliesen, teilweise gefliest 


Sanitäreinrichtung in Standard-
Ausführung 


ausreichende Anzahl von 
Toilettenräumen  


mehrere WCs und Duschbä-
der je Geschoss; Waschbe-
cken im Raum 


wenige Toilettenräume und 
Duschräume bzw. Waschräu-
me 


wenige Toilettenräume 


Sanitäreinrichtung in besserer 
Qualität  


 höhere Anzahl Toiletten-
räume 


je Raum ein Duschbad mit 
WC  
nur Wohnheime, Altenheime, 
Pflegeheime, Krankenhäuser 
und Tageskliniken: behinder-
tengerecht 


ausreichende Anzahl von 
Toilettenräumen und Dusch-
räumen 


ausreichende Anzahl von 
Toilettenräumen 


Sanitäreinrichtung in gehobe-
ner Qualität  


großzügige Toilettenanla-
gen jeweils  


je Raum ein Duschbad mit 
WC in guter Ausstattung; 
nur Wohnheime, Altenheime, 
Pflegeheime, Krankenhäuser 
und Tageskliniken: behinder-
tengerecht 


großzügige Toilettenanlagen 
und Duschräume mit Sani-
täreinrichtung in gehobener 
Qualität 


großzügige Toilettenanlagen 
mit Sanitäreinrichtung in geho-
bener Qualität 


großzügige Toilettenanlagen 


Heizung 


Einzelöfen, Schwerkrafthei-
zung, dezentrale Warmwas-
serversorgung 


 Elektroheizung im Gestühl 


Zentralheizung mit Radiatoren 
(Schwerkraftheizung); einfache 
Warmluftheizung, mehrere 
Ausblasöffnungen; Lufterhitzer 
mit Wärmetauscher mit zentra-
ler Kesselanlage, Fußboden-
heizung (vor ca. 1995)  


einfache Warmluftheizung, 
eine Ausblasöffnung, 


elektronisch gesteuerte Fern- 
oder Zentralheizung, Nieder-
temperatur- oder Brennwert-
kessel  


Solarkollektoren für Warmwas-
sererzeugung Fuß-
bodenheizung zusätzlicher 
Kaminanschluss 


Solarkollektoren für Warmwas-
sererzeugung und Heizung, 
Blockheizkraftwerk, Wärme-
pumpe, Hybrid-Systeme 


Klimaanlage 


Kaminanlage 
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Standardstufe 


1 2 3 4 5 


nicht zeitgemäß zeitgemäß 


einfachst einfach Basis gehoben aufwendig 


Sonstige 
technische 
Ausstat-
tung 


sehr wenige Steckdosen, 
Schalter und Sicherungen, kein 
Fehlerstromschutzschalter (FI-
Schalter), Leitungen auf Putz, 
einfache Leuchten 


wenige Steckdosen, Schalter 
und Sicherungen, Installation 
unter Putz 


zeitgemäße Anzahl an 
Steckdosen und Lichtausläs-
sen, Zählerschrank (ab ca. 
1985) mit Unterverteilung und 
Kippsicherungen; Kabelkanäle; 
Blitzschutz 


zeitgemäße Anzahl an 
Steckdosen und Lichtausläs-
sen; Blitzschutz 


Personenaufzugsanlagen 


Teeküchen 


zahlreiche Steckdosen und 
Lichtauslässe, hochwertige 
Abdeckungen,  


dezentrale Lüftung 
mit Wärmetauscher 


Lüftung mit Wärmetauscher  


mehrere LAN- und Fern-
sehanschlüsse 


hochwertige Beleuch-
tung; Doppelboden mit Boden-
tanks zur Verkabelung; ausrei-
chende Anzahl von LAN-
Anschlüssen 


Messverfahren von Ver-
brauch, Regelung von Raum-
temperatur und Raumfeuchte 
Sonnenschutzsteuerung 
elektronische Zugangskon-
trolle; Personenaufzugsanla-
gen 


Messverfahren von Raum-
temperatur, Raumfeuchte, 
Verbrauch, Einzelraumrege-
lung 


Kabelkanäle; kleinere Ein-
bauküchen mit Kochgelegen-
heit, Aufenthaltsräume; Auf-
zugsanlagen 


Video- und zentrale Alarman-
lage; Klimaanlage, Bussystem 


zentrale Lüftung mit 
Wärmetauscher 


Doppelboden mit Boden-
tanks zur Verkabelung 


aufwendige Personenauf-
zugsanlagen 


aufwendige Aufzugsan-
lagen 


Küchen, Kantinen 
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14.2-14.4  14.2-14.4 Hoch-, Tief- und Nutzfahrzeuggaragen 


 


 Standardstufe 


 1 - 3 4 5 


 Basis gehoben aufwendig 


Außenwände 
offene Konstruktion Einschalige Konstruktion aufwendig gestaltete Fassaden mit konstruktiver Glie-


derung (Säulenstellungen, Erker etc.) 


Konstruktion 
Stahl- und Betonfertigteile 


 


überwiegend Betonfertigteile; große stützenfreie 
Spannweiten 


größere stützenfreie Spannweiten 


Dach Flachdach, Folienabdichtung Flachdachausbildung; Wärmedämmung befahrbares Flachdach (Parkdeck) 


Fenster und 
Außentüren 


einfache Metallgitter begrünte Metallgitter, Glasbausteine Außentüren in hochwertigen Materialien 


Fußböden Beton Estrich, Gussasphalt beschichteter Beton oder Estrichboden 


Sonstige 
technische 
Ausstattung 


Strom- und Wasseranschluss; Löschwasseranlage; 


Treppenhaus; Brandmelder 


Sprinkleranlage; Rufanlagen; Rauch- und Wärmeab-
zugsanlagen; mechanische Be- und Entlüftungsanla-
gen; Parksysteme für zwei PKW übereinander; Per-
sonenaufzugsanlagen 


Video- und zentrale Alarmanlage; Beschallung; Park-
systeme für drei oder mehr PKW übereinander; auf-
wendigere Aufzugsanlagen 
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18.1-18.2  18.1 Reithallen 


  18.2 Ehemalige landwirtschaftliche Mehrzweckhallen, Scheunen, u.Ä. 


 


 
Standardstufe 


1 - 3 4 5 


 Basis gehoben aufwendig 


Außenwände 


Holzfachwerkwand; Holzstützen, Vollholz; Brett-
schalung oder Profilblech auf Holz-
Unterkonstruktion 


Kalksandstein- oder Ziegel-Mauerwerk; Metall-
stützen, Profil; Holz-Blockbohlen zwischen Stüt-
zen, Wärmedämmverbundsystem, Putz 


Betonwand, Fertigteile, mehrschichtig; Stahlbe-
tonstützen, Fertigteil; Kalksandstein-
Vormauerung oder Klinkerverblendung mit 
Dämmung 


Dach 
Holzkonstruktionen, Nagelbrettbinder; Bitumen-
wellplatten, Profilblech 


Stahlrahmen mit Holzpfetten; Faserzementwell-
platten; Hartschaumplatten 


Brettschichtholzbinder; Betondachsteine oder 
Dachziegel; Dämmung mit Profilholz oder Pa-
neelen 


Fenster und Außentüren 
bzw. -tore 


Lichtplatten aus Kunststoff 


Holz-Brettertüren 


Holztore 


Kunststofffenster 


Windnetze aus Kunststoff, Jalousien mit Mo-
torantrieb 


Metall-Sektionaltore 


Türen und Tore mehrschichtig mit Wärmedäm-
mung, Holzfenster, hoher Fensteranteil 


Innenwände 
keine tragende bzw. nicht tragende Innenwände aus 


Holz; Anstrich 
tragende bzw. nicht tragende Innenwände als 
Mauerwerk; Sperrholz, Gipskarton, Fliesen 


Deckenkonstruktionen 
keine Holzkonstruktionen über Nebenräumen; Hart-


schaumplatten 
Stahlbetonplatte über Nebenräumen; Dämmung 
mit Profilholz oder Paneelen 


Fußböden 


Tragschicht: Schotter,  


Trennschicht: Vlies,  


Tretschicht: Sand 


Beton-Verbundsteinpflaster 


zusätzlich/alternativ:  


Tragschicht: Schotter,  


Trennschicht: Kunststoffgewebe,  


Tretschicht: Sand und Holzspäne 


zusätzlich/alternativ: Stahlbetonplatte 


Estrich auf Dämmung, Fliesen oder Linoleum 
in Nebenräumen;  


zusätzlich/alternativ:  


Tragschicht: Schotter, Trennschicht: Kunststoff-
platten, Tretschicht: Sand und Textilflocken, 
Betonplatte im Bereich der Nebenräume  


zusätzlich/alternativ: Oberfläche maschinell 
geglättet, Anstrich 


baukonstruktive Einbau-
ten 


Reithallenbande aus Nadelholz zur Abgren-
zung der Reitfläche 


zusätzlich/alternativ: Vollholztafeln fest einge-
baut 


zusätzlich/alternativ: Vollholztafeln, Fertigteile 
zum Versetzen 


Abwasser-, Wasser-, Gas-
anlagen 


Regenwasserableitung zusätzlich/alternativ: Abwasserleitungen, Sani-
tärobjekte (einfache Qualität) 


zusätzlich/alternativ: Sanitärobjekte (gehobene 
Qualität), Gasanschluss 
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Standardstufe 


1 - 3 4 5 


 Basis gehoben aufwendig 


Wärmeversorgungsanlagen 
keine Raumheizflächen in Nebenräumen, Anschluss 


an Heizsystem 
zusätzlich/alternativ: Heizkessel 


lufttechnische Anlagen keine Firstentlüftung Be- und Entlüftungsanlage 


Starkstrom-Anlage 
Leitungen, Schalter, Dosen, Langfeldleuchten zusätzlich/alternativ: Sicherungen und Verteiler-


schrank 
zusätzlich/alternativ: Metall-Dampfleuchten 


nutzungs-spezifische An-
lagen 


 keine Reitbodenbewässerung (einfache Ausführung) 


Schüttwände aus Holz zwischen Stahlstüt-
zen, Trocknungsanlage für Getreide 


Reitbodenbewässerung (komfortable Ausfüh-
rung)  


Schüttwände aus Beton-Fertigteilen“ 
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Anlage 3 zu Artikel 7 Nummer 8  
 


Anlage 25 


 


(zu § 191 Absatz 2) 


Wertzahlen für Ein- und Zweifamilienhäuser nach § 181 Absatz 1 Nummer 1 BewG 
und Wohnungseigentum nach § 181 Absatz 1 Nummer 3 BewG 


 


Vorläufiger Sachwert 


§ 189 Absatz 3 


Bodenrichtwert 


bis 


15 


EUR/m² 


30 


EUR/m² 


50 


EUR/m² 


100 


EUR/m² 


150 


EUR/m² 


bis 50.000 EUR 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 


 100.000 EUR 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 


 150.000 EUR 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 


 200.000 EUR 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 


 300.000 EUR 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 


 400.000 EUR 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 


 500.000 EUR 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 


über 500.000 EUR 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 


 


Vorläufiger Sachwert 


§ 189 Absatz 3 


Bodenrichtwert 


bis über 


200 


EUR/m² 


300 


EUR/m² 


400 


EUR/m² 


500 


EUR/m² 


500 


EUR/m² 


bis 50.000 EUR 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 


 100.000 EUR 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 


 150.000 EUR 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 


 200.000 EUR 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 


 300.000 EUR 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 


 400.000 EUR 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 


 500.000 EUR 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 


über 500.000 EUR 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 
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Wertzahlen für Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstü-
cke und sonstige bebaute Grundstücke nach § 181 Absatz 1 Nummer 3 bis 6 BewG 


 


Vorläufiger Sachwert 


§ 189 Absatz 3 
 


bis 500.000 EUR 0,90 


 750.000 EUR 0,85 


 1.000.000 EUR 0,80 


 1.500.000 EUR 0,75 


 2.000.000 EUR 0,70 


 3.000.000 EUR 0,65 


über 3.000.000 EUR 0,60 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Mit Protokollerklärung vom 19. Dezember 2014 hatte die Bundesregierung gegenüber 
dem Bundesrat erklärt, sie werde im ersten Quartal 2015 einen Gesetzentwurf vorlegen, 
in dem die Bundesratsanliegen zum Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den 
Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Zollkodex-
Anpassungsgesetz) aufgegriffen werden, zu denen die Bundesregierung in ihrer Gegen-
äußerung (Bundestagsdrucksache 18/3158) Prüfung zugesagt hatte.  


Diese Prüfungen der Bundesratsanliegen zum Zollkodex-Anpassungsgesetz sind zwi-
schenzeitlich abgeschlossen. Als Ergebnis der Prüfung wird in diesem Gesetz eine große 
Zahl der Bundesratsanliegen zum Zollkodex-Anpassungsgesetz aufgegriffen. Einzelheiten 
hierzu sind unter „II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs“ näher beschrieben. 


Darüber hinaus wird die Bundesregierung einige der Bundesratsanliegen in anderen Ge-
setzgebungsverfahren berücksichtigen:  


– Wie die Bundesregierung ebenfalls in der Protokollerklärung vom 19. Dezember 2014 
angekündigt hat, wird sie zum Ende des zweiten Quartals 2015 einen Gesetzentwurf 
für ein Gesetz zur Reform der Investmentbesteuerung vorlegen. In diesem Zusam-
menhang wird – wie im Koalitionsvertrag vereinbart – auch die künftige steuerliche 
Behandlung von Veräußerungsgewinnen aus Streubesitz geregelt werden (Ziffer 36 
der Stellungnahme des Bundesrates, Bundestagsdrucksache 18/3158). In diesem 
Gesetzesvorhaben sollen auch die weiteren Vorschläge des Bundesrates, die Ände-
rungen des Investmentsteuergesetzes betreffen, umgesetzt werden (Ziffern 45 und 
46 der v. g. Stellungnahme des Bundesrates). 


– Ziffer 9 der v. g. Stellungnahme des Bundesrates betrifft Maßnahmen zur Neutralisie-
rung der Effekte hybrider Steuergestaltungen. Diese Maßnahmen sind Teil des 
OECD/G 20-Projekts BEPS („Base Erosion and Profit Shifting“). Hierzu hatte die 
Bundesregierung in ihrer Protokollerklärung vom 19. Dezember 2014 die zeitnahe 
Einsetzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe angekündigt, die sich mit der Umset-
zung der in 2015 vorliegenden Ergebnisse des BEPS-Projekts befassen soll. Diese 
Arbeitsgruppe wurde am 16. Januar 2015 durch die Abteilungsleiter (Steuer) konstitu-
iert. Es ist beabsichtigt auf der Basis der Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe einen Ge-
setzentwurf der Bundesregierung vorzulegen. 


– Die Umsetzbarkeit der Prüfbitte zur Ausdehnung des Einflusses der Länder auf die 
Ausgestaltung des Erhebungssektors in den Landesfinanzbehörden (§ 2 Absatz 3 
Satz 1 FVG, Ziffer 43 der v. g. Stellungnahme des Bundesrates) soll im Rahmen der 
Erörterungen eines geplanten Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfah-
rens weiter geprüft und gegebenenfalls dort aufgegriffen werden. Auch die Prüfbitte 
zu § 21 Absatz 3 FVG zu Prüfungsrechten der Kommunen bei der Gewerbesteuer 
(§ 187 AO, Ziffer 4 der v. g. Stellungnahme des Bundesrates) soll im Rahmen von 
Überlegungen zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens (z.B. Selbstveranla-
gung bei der Steuerfestsetzung) weiter erörtert werden. Daneben wird zurzeit ergän-
zend geprüft, ob statt bundesrechtlicher Vorgaben nicht landesrechtliche Regelungen 
zielführender sind. 
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In einigen wenigen Fällen hat die Prüfung der Bundesratsanliegen aber auch ergeben, 
dass die vorgeschlagene Ausgestaltung dieser komplexen Regelungen weiterer Abstim-
mungen zwischen Bund und Ländern bedarf. Die Erörterung, wie die angestrebten Ziele 
gegebenenfalls auf andere Weise erreicht werden könnten, werden daher von den regel-
mäßig tagenden verschiedenen Bund-Länder-Fach-Arbeitsgruppen weiterverfolgt. Hierzu 
zählen die folgenden Bundesratsanliegen: 


– Das Anliegen des Bundesrates zur steuerlichen Behandlung von Schuldbeitritt und 
Erfüllungsübernahme mit ganzer oder teilweiser Schuldfreistellung (§ 4f Absatz 2 
EStG, Ziffer 23 der v. g. Stellungnahme des Bundesrates) soll im Rahmen eines ge-
planten BMF-Schreibens erörtert werden.  


– Zur Frage des Übergangs des nachversteuerungspflichtigen Betrags bei unentgeltli-
cher Übertragung eines Teilbetriebs oder eines Teils eines Mitunternehmeranteils 
(§ 34a Absatz 7 EStG, Ziffer 31 der v. g. Stellungnahme des Bundesrates) hat die 
weitere Erörterung mit den Ländern ergeben, dass noch andere umfassendere Lö-
sungsansätze für die Gesamtproblematik geprüft werden müssen. 


– Zum Nachweis von Krankheitskosten (§ 64 Absatz 1 und § 84 Absatz 3f EStDV, Zif-
fer 56 der v. g. Stellungnahme des Bundesrates) sind die fachlichen Erfordernisse 
und fachlichen Bedarfe noch genauer zu klären, um mögliche Mehrbelastungen in der 
Gesundheitsverwaltung genauer bewerten zu können. 


– Die vorgeschlagenen Regelung einer Zuständigkeit des Bundeszentralamts für Steu-
ern für Anträge von Nicht-EU/EWR-Körperschaften auf Entlastung von Kapitalertrag-
steuer bei Streubesitzdividenden (§ 5 Absatz 1 Nummer 39 FVG, Ziffer 44 der v. g. 
Stellungnahme des Bundesrates) betrifft organisatorische und rechtliche Fragestel-
lungen, die der weiteren Aufarbeitung in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe bedürfen. 


– Auch die Frage von Erleichterungen bei Umwandlungen der öffentlichen Hand (§ 20 
UmwStG, Ziffer 57 der v. g. Stellungnahme des Bundesrates) soll im Rahmen einer 
Arbeitsgruppe weiter erörtert werden, die einen umfassenden Lösungsansatz zur Ge-
samtproblematik erarbeiten soll. 


Auch die vom Bundesrat vorgeschlagene Änderung bei der Unterbrechung der steuerli-
chen Zahlungsverjährung (§ 231 Absatz 1 und 2 AO, Ziffer 6 der v. g. Stellungnahme des 
Bundesrates) bedarf einer vertieften Prüfung. Nach § 302 Nummer 1 der Insolvenzord-
nung (InsO) unterliegen Steuerforderungen nicht der Restschuldbefreiung nach § 286 
InsO, wenn der Schuldner im Zusammenhang mit diesen Forderungen wegen einer Steu-
erstraftat nach den §§ 370, 371 oder § 374 AO rechtskräftig verurteilt worden ist. Hierbei 
ist es unbeachtlich, wann die rechtkräftige Verurteilung erfolgt. Erfolgt sie erst nach Been-
digung der derzeit vorhandenen Unterbrechungstatbestände des § 231 AO, kann es bei 
langandauernden Strafverfahren (z. B. Revision vor dem BGH) möglicherweise passieren, 
dass die betreffende Forderung zwar insolvenzrechtlich von der Restschuldbefreiung 
ausgenommen ist, steuerlich aber nicht mehr durchgesetzt werden kann, da zwischenzeit-
lich Zahlungsverjährung (§§ 228 ff. AO) eingetreten und die Forderung erloschen (§ 47 
AO) ist. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und das Bundesmi-
nisterium der Finanzen sind sich einig, dass der Bundesrat hier auf ein Problem hingewie-
sen hat, das gelöst werden muss. Sie werden das Problem daher zeitnah untersuchen. 


Abzuwarten bleibt auch das beim Bundesfinanzhof anhängige Verfahren zum Bundes-
ratsvorschlag Ziffer 16 (§ 32d Absatz 2 EStG, Ausnahme vom 
satz - berufliche Tätigkeit für eine Kapitalgesellschaft). Angesichts der geringen steuerli-
chen Auswirkung besteht derzeit vor einer Entscheidung des BFH keine Notwendigkeit für 
eine gesetzliche Regelung. 
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Schließlich hat die umfangreiche Prüfung durch die Bundesregierung aber auch ergeben, 
dass von einer Umsetzung der folgenden Bundesratsanliegen derzeit abgesehen werden 
sollte: 


– Abgrenzung Sachbezüge von Geldleistungen (§ 8 Absatz 1 Satz 2 - neu - EStG, Zif-
fer 11 der v. g. Stellungnahme des Bundesrates) sowie Vereinheitlichung des Bewer-
tungsmaßstabs für Sachbezüge (§ 8 Absatz 2 und 3 EStG, Ziffer 12 der v. g. Stel-
lungnahme des Bundesrates): Wegen der zu befürchtenden Zusatzbelastungen für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollte auf eine Umsetzung der vorgeschlagenen Ände-
rungen in der vom Bundesrat vorgelegten Ausgestaltung verzichtet werden. 


– Sonderausgabenabzug Kinder (§ 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 EStG, Ziffer 14 der 
v. g. Stellungnahme des Bundesrates): Das Anliegen würde zu Einschränkungen des 
bisher möglichen Sonderausgabenabzugs bei den Eltern führen. Auch hätte die Um-
setzung einen erhöhten Prüfungsaufwand zur Folge, der dem Gedanken der Steuer-
vereinfachung, der mit der Änderung des § 32 Absatz 4 EStG einherging, widerspre-
chen würde. Für eine Änderung besteht zudem keine Notwenigkeit, da eine zutref-
fende Erfassung durch die bereits vorhandenen verwaltungsinternen Kontrollmöglich-
keiten gewährleistet wird. 


Außerdem wird mit dem Gesetz auch weiterem fachlichem bzw. technischem Regelungs-
bedarf im Steuerrecht entsprochen. 


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Folgende Regelungen sind besonders hervorzuheben: 


– Schließung von Lücken im Umwandlungssteuergesetz (§§ 20, 21 und 24 UmwStG) 


– Abschaffung des Funktionsbenennungserfordernisses beim Investitionsabzugsbetrag 
(§ 7g EStG) 


– Erweiterung der ertragsteuerlichen Inlandsbegriffe auf alle der Bundesrepublik 
Deutschland auf Grund UN-Seerechtsübereinkommen zustehende Hoheitsbereiche 
(§ 1 Absatz 1 Satz 2 EStG, § 1 Absatz 3 KStG und § 2 Absatz 7 Nummer 1 und 2 
GewStG) 


– Verlustabzugsbeschränkung bei Körperschaften: Ausdehnung der Konzernklausel 
(§ 8c Absatz 1 Satz 5 KStG) 


– Verschiedene Maßnahmen im Bewertungsrecht, u. a. Anpassung des Sachwertver-
fahrens an die Sachwertrichtlinie (§ 190 BewG, § 205 Absatz 7 - neu -, Anlage 22 zu 
§ 185 Absatz 3 Satz 3, § 190 Absatz 4 Satz 2 BewG, § 205 Absatz 10 - neu - BewG, 
Anlage 22, 24 und 25 BewG) 


– Ergänzung der Anzeigepflicht des Erwerbs von Todes wegen (§ 30 Absatz 4 Num-
mer 1 und § 37 Absatz 9 - neu - ErbStG) 


– Redaktionelle Änderung der zur Unterscheidungsnummer der Wirtschafts-
Identifikationsnummer abzuspeichernden Daten (§ 139c Absatz 5a AO) 


III. Alternativen 


Keine. 
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IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 1), des Körperschaftsteuergesetzes (Artikel 2), des Umwand-
lungssteuergesetzes (Artikel 4) und des Umsatzsteuergesetze (Artikel 9) aus Artikel 105 
Absatz 2 erste Alternative des Grundgesetzes (GG), da das Steueraufkommen diesbe-
züglich dem Bund ganz oder teilweise zusteht. 


Für die Änderung des Gewerbesteuergesetzes (Artikel 3) ergibt sich die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative GG. Da das Aufkom-
men der Gewerbesteuer den Gemeinden (Artikel 106 Absatz 6 Satz 1 GG) zusteht, hat 
der Bund das Gesetzgebungsrecht allerdings gemäß Artikel 105 Absatz 2 zweite Alterna-
tive GG nur, wenn die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG vorliegen. Danach 
hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftsein-
heit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. 
Artikel 3 des Gesetzes zielt auf eine Änderung einzelner Vorschriften des Gewerbesteu-
ergesetzes ab. Die bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirt-
schaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich, da die in der jeweiligen Ge-
meinde belegenen Betriebsstätten des Steuerpflichtigen gewerbesteuerpflichtig sind und 
der Gewerbeertrag einheitlich für alle Betriebsstätten ermittelt wird. Dies erfordert, dass 
für die Ermittlung des Gewerbeertrags und für Befreiungen von der Gewerbesteuer bun-
deseinheitliche Regelungen bestehen. 


Für die Änderung der Abgabenordnung (Artikel 5) und des Bewertungsgesetzes (Artikel 7) 
ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 5 GG. 


Für die Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes (Artikel 6) und die Änderung Erb-
schaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (Artikel 8) besteht eine konkurrierende Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes (Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative GG). Da das 
Aufkommen der Grunderwerbsteuer den Ländern zusteht (Artikel 106 Absatz 2 Nummer 3 
GG), hat der Bund das Gesetzgebungsrecht allerdings gemäß Artikel 105 Absatz 2 zweite 
Alternative GG nur, wenn die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG vorliegen. 
Danach hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirt-
schaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforder-
lich macht. Unterschiedliche landesrechtliche Regelungen bei der Grunderwerbsteuer 
würden eine Rechtsunsicherheit erzeugen. Diese Rechtszersplitterung kann weder im 
Interesse des Bundes noch der Länder hingenommen werden. Die gleichwertigen Le-
bensverhältnisse würden bei einer landesrechtlichen Zersplitterung des Grunderwerb-
steuerrechts beeinträchtigt werden, weil unterschiedliche Regelungen oder sogar das 
Unterlassen einer Regelung durch einzelne Länder zu einer dem einheitlichen Lebens- 
und Wirtschaftsraum widersprechenden Wettbewerbsverzerrung führen würden, die sich 
nachteilig auf die gesamtwirtschaftliche Situation der Bundesrepublik Deutschland aus-
wirkt. Die Gleichmäßigkeit der Besteuerung wäre bei jeweiliger Einzelregelung durch Län-
dergesetze selbst dann nicht mehr gewährleistet, wenn man unterstellt, dass diese die 
nämliche Zielsetzung verfolgten, denn es ist nicht davon auszugehen, dass diese in völli-
ger Übereinstimmung durch die Gesetze der Länder konkretisiert wird. Hinsichtlich der 
Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (Artikel 8) ist eine bun-
desgesetzliche Regelung zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamt-
staatlichen Interesse erforderlich (gefestigte Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts, zuletzt Urteil vom 17. Dezember 2014 - 1 BvL 21/12, BGBl. I 2015 Seite 4). Unter-
schiedliche landesrechtliche Regelungen bei der Erbschaftsteuer würden zum einen 
Rechtsunsicherheit erzeugen und zum anderen, wegen der Streubreite der insbesondere 
im einzelnen Erbfall begünstigten Personen einerseits und wegen der Gebietshoheit der 
Länder andererseits, den Abschluss von Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteue-
rung zwischen den Ländern unabdingbar machen. Diese Rechtszersplitterung kann weder 
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im Interesse des Bundes noch der Länder hingenommen werden. Die gesamtwirtschaftli-
chen Interessen würden bei einer landesrechtlichen Zersplitterung des Erbschaft- und 
Schenkungsteuerrechts beeinträchtigt werden, weil unterschiedliche Regelungen oder 
sogar das Unterlassen einer Regelung durch einzelne Länder zu einer dem einheitlichen 
Lebens- und Wirtschaftsraum widersprechenden Wettbewerbsverzerrung führen würden, 
die sich nachteilig auf die gesamtwirtschaftliche Situation der Bundesrepublik Deutschland 
auswirkt. Die Gleichmäßigkeit der Besteuerung wäre bei jeweiliger Einzelregelung durch 
Ländergesetze selbst dann nicht mehr gewährleistet, wenn man unterstellt, dass diese die 
nämliche Zielsetzung verfolgten, denn es ist nicht davon auszugehen, dass diese in völli-
ger Übereinstimmung durch die Gesetze der Länder konkretisiert wird. 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Ver-
trägen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung dient die Abschaffung des Funktionsbenen-
nungserfordernisses beim Investitionsabzugsbetrag (§ 7g EStG). 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben entspricht einer nachhaltigen Entwicklung, indem es das Steueraufkom-
men des Gesamtstaates sichert. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikato-
ren ist nicht gegeben. 


3. Demografische Auswirkungen 


Das Vorhaben hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Demografie. 
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4. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


 


Anmerkungen: 


2016 2017 2018 2019 2020


1 § 7g EStG Insg. - 40 - 30 - 40 - 50 - 45 - 30
GewSt - 20 - 15 - 20 - 25 - 20 - 15
ESt - 15 - 10 - 15 - 20 - 20 - 15
KSt - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 .
SolZ . . . . . .


Bund - 10 - 8 - 10 - 13 - 13 - 7
GewSt - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
ESt - 6 - 4 - 6 - 9 - 9 - 6
KSt - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 .
SolZ . . . . . .


Länder - 11 - 8 - 11 - 13 - 12 - 9
GewSt - 2 - 2 - 2 - 3 - 2 - 2
ESt - 7 - 4 - 7 - 8 - 8 - 7
KSt - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 .


Gem. - 19 - 14 - 19 - 24 - 20 - 14
GewSt - 17 - 12 - 17 - 21 - 17 - 12
ESt - 2 - 2 - 2 - 3 - 3 - 2


2 § 8c KStG Insg. - 30 - 20 - 35 - 30 - 30 - 30
GewSt - 15 - 10 - 15 - 15 - 15 - 15
KSt - 15 - 10 - 20 - 15 - 15 - 15
SolZ . . . . . .


Bund - 9 - 5 - 11 - 9 - 9 - 9
GewSt - 1 . - 1 - 1 - 1 - 1
KSt - 8 - 5 - 10 - 8 - 8 - 8
SolZ . . . . . .


Länder - 9 - 7 - 12 - 9 - 9 - 9
GewSt - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
KSt - 7 - 5 - 10 - 7 - 7 - 7


Gem. - 12 - 8 - 12 - 12 - 12 - 12
GewSt - 12 - 8 - 12 - 12 - 12 - 12


3 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - 70 - 50 - 75 - 80 - 75 - 60
GewSt - 35 - 25 - 35 - 40 - 35 - 30
ESt - 15 - 10 - 15 - 20 - 20 - 15
KSt - 20 - 15 - 25 - 20 - 20 - 15
SolZ . . . . . .


Bund - 19 - 13 - 21 - 22 - 22 - 16
GewSt - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2
ESt - 6 - 4 - 6 - 9 - 9 - 6
KSt - 11 - 8 - 13 - 11 - 11 - 8
SolZ . . . . . .


Länder - 20 - 15 - 23 - 22 - 21 - 18
GewSt - 4 - 4 - 4 - 5 - 4 - 4
ESt - 7 - 4 - 7 - 8 - 8 - 7
KSt - 9 - 7 - 12 - 9 - 9 - 7


Gem. - 31 - 22 - 31 - 36 - 32 - 26
GewSt - 29 - 20 - 29 - 33 - 29 - 24
ESt - 2 - 2 - 2 - 3 - 3 - 2


Abschaffung des 
Funktionsbenennungserfordernisses beim 
Investitionsabzugsbetrag


Konzernklausel: Verlustabzugsbeschränkung 
bei Körperschaften; Ausdehnung der 
Konzernklausel u.a. auf Übertragungen durch 
die an der Spitze eines Konzerns stehende 
Person und Einbeziehung von 
Personenhandelsgesellschaften als „dieselbe 
Person“ i.S.d. § 8c Absatz 1 Satz 5 KStG 
(Einführung unter Rückwirkung für 
Beteiligungserwerbe nach dem 31.12.2009)


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.
Nr.


Maßnahme
Steuerart / 
Gebietskör- 
perschaft


Volle 
Jahres- 
wirkung¹


Kassenjahr
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1)Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


5. Erfüllungsaufwand 


Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für die Bürgerinnen und Bürger erhöht sich der Erfüllungsaufwand durch die Ergänzung 
der Anzeigepflicht des Erwerbers um die Identifikationsnummer (§ 30 Absatz 4 Nummer 1 
ErbStG) um durchschnittlich drei Minuten je Mitteilung. Dies wird allerdings nur in wenigen 
Fällen relevant, da die Bürgerinnen und Bürger nur mitteilungspflichtig sind, soweit die 
Mitteilungen der Erwerbe an die Finanzverwaltung nicht bereits von anderen Personen 
(z. B. Notaren, Banken), was der Regelfall ist, erfolgen. 


Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft verringert sich der Erfüllungsaufwand durch die Abschaffung des Funk-
tionsbenennungserfordernisses beim Investitionsabzugsbetrag (§ 7g EStG) um jährlich 
rund 162 Tsd. Euro, die sich aus einer Zeitersparnis von 2 Minuten bei einer Fallzahl von 
157.500 und einem Tarif von 30,90 Euro/Stunde ergeben. 


Durch das Feststellungsverfahren für den positiven Zuwendungsbetrag für Unterstüt-
zungskassen in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft erhöht sich für die betroffenen 
Unterstützungskassen, die von dem Verfahren Gebrauch machen, der Erfüllungsaufwand 
geringfügig. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Die vorgenannten Änderungen des Erfüllungsaufwands entfallen vollumfänglich auf Büro-
kratiekosten aus Informationspflichten. 


Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Auf Grund der Abschaffung des Funktionsbenennungserfordernisses beim Investitionsab-
zugsbetrag (§ 7g EStG) entsteht der Verwaltung der Länder weniger Prüfaufwand. Es ist 
jedoch damit zu rechnen, dass auf Grund der Erleichterung die Zahl der Fälle in denen ein 
Investitionsabzugsbetrag geltend gemacht wird um etwa 10 Prozent ansteigt und sich 
dadurch der Aufwand der Verwaltung (z. B. durch Überwachungsaufwand) erhöhen könn-
te. Auf Grund der geringen Fallzahl sind die Auswirkungen jedoch nicht quantifizierbar. 


Die Ergänzung der Anzeigepflicht des Erwerbers von Todes wegen um die Identifikati-
onsnummer (§ 30 Absatz 4 Nummer 1 ErbStG) führt auf Grund der einfacheren Zuord-
nung der Anzeigen in den betroffenen Fällen zu einer deutlichen Arbeitserleichterung. 
Angesichts der geringen Fallzahl ist die dadurch für die Steuerverwaltungen der Länder 
zu erwartende Minderung des Erfüllungsaufwands jedoch ebenfalls nur geringfügig und 
nicht quantifizierbar. 


Auch hinsichtlich der Modifizierung des Feststellungsverfahrens (§ 154 Absatz 1 Num-
mer 3 und Satz 2 - neu - BewG), wonach statt des bisher für jeden Beteiligten gesondert 
durchgeführten Feststellungsverfahrens nunmehr für alle Beteiligten eine einheitlich und 
gesonderte Feststellung durchzuführen ist, kann (z. B. weniger Rechtsbehelfe infolge ein-
heitlicher Werte) mit einer Minderung des Erfüllungsaufwands für die Steuerverwaltungen 
der Länder gerechnet werden. Ebenso kann die Vereinfachung der Rechtsanwendung 
durch die Reduzierung der Kostenkennwerte (§ 190 BewG) zu einer Minderung des Voll-
zugsaufwands beitragen. Auf Grund der ebenfalls nur geringen Fallzahlen, ist die Minde-
rung des Erfüllungsaufwands jedoch wiederum nicht quantifizierbar.  


Hinsichtlich der Änderung von § 6 Absatz 5a - neu - KStG und der damit eingeräumten 
Möglichkeit für Unterstützungskassen, eine gesonderte Feststellung zu beantragen, ist 
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jedoch mit einem Anstieg des Erfüllungsaufwands für die Steuerverwaltungen der Länder 
zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass die Inanspruchnahme der Feststellungsmög-
lichkeit nur von wenigen Fällen in Anspruch genommen wird, so dass sich der Anstieg des 
Erfüllungsaufwands voraussichtlich ebenfalls nur im nicht signifikanten Bereich bewegen 
wird. 


6. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 


7. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluation 


Die Regelungen sollen dauerhaft wirken, so dass eine Befristung nicht in Betracht kommt. 


Wegen der nicht signifikanten Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand ist eine Evaluati-
on der Regelungen nicht erforderlich. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 1 Absatz 1 Satz 2 


Mit der Änderung erfolgt eine Erweiterung der ertragsteuerlichen Inlandsbegriffe des 
EStG, KStG und GewStG für sämtliche aus dem UN-Seerechtsübereinkommen ableitbare 
Besteuerungsrechte.  


Über die Energieerzeugung unter Nutzung erneuerbarer Energien hinaus gewinnen auch 
andere wirtschaftliche Tätigkeiten im Bereich des der Bundesrepublik Deutschland zu-
stehenden Anteils am Festlandsockel und an der ausschließlichen Wirtschaftszone (z. B. 
gewerbliche Fischzucht) zunehmend an Bedeutung. Nach dem bisherigen Wortlaut gilt 
der ertragsteuerliche Inlandsbegriff nicht bei derartigen Tätigkeiten. Hierdurch kann es zu 
steuerlichen Vorteilen bei ausländischen Steuerpflichtigen im Offshore-Bereich im Ver-
gleich zu inländischen Steuerpflichtigen kommen. Aus Gründen der Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung ist daher eine Ausweitung der erweiterten Inlandsbegriffe des EStG, KStG 
und GewStG in dem sich aus dem UN-Seerechtsübereinkommen ergebenden völker-
rechtlichen Rahmen geboten. 


Entsprechende Änderungen enthalten § 1 Absatz 3 KStG und § 2 Absatz 7 Nummer 1 
und 2 GewStG. 
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Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a und Buchstabe b 


§ 3 Nummer 40 Satz 4 und 5 - neu - 


Zuwendungen des Trägerunternehmens an Unterstützungskassen sind unter den Vo-
raussetzungen des § 4d EStG als Betriebsausgaben abziehbar. Kommt es im Anschluss 
an derartige Zuwendungen beim Trägerunternehmen aus der Beteiligung an der Unter-
stützungskasse zulässigerweise zu Vermögensmehrungen, die den Tatbestand des § 3 
Nummer 40 EStG erfüllen, werden diese ihre Grundlage in den ursprünglichen Zuwen-
dungen haben. Würde man § 3 Nummer 40 EStG auf diese Mehrungen anwenden, wür-
den damit die Betriebsausgaben, die seinerzeit bei der Zuwendung geltend gemacht wur-
den, nicht vollumfänglich ausgeglichen. Die Änderung des § 3 Nummer 40 EStG stellt 
diesen Ausgleich her. 


Zu Nummer 3 


§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 


Die Formulierung dient der Umsetzung des Vorschlags des Bundesrates in Ziffer 10 sei-
ner Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an 
den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Bundes-
tagsdrucksache 18/3158). 


Nach der Gesetzesbegründung zu § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 EStG in der Fassung 
des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) sollen die 
auf die Anschaffung des Batteriesystems entfallenden Kosten bei der Ermittlung der Ge-
samtkosten ausgeschieden werden (Bundestagsdrucksache 17/12375 S. 37). Die Geset-
zesänderung soll einer nicht gewollten Auslegung des bisherigen Gesetzestextes vorbeu-
gen, wonach für Fälle der Anwendung der Fahrtenbuchmethode und der betrieblichen 
Nutzung zwischen 10 und 50 Prozent nicht nur eine Kürzung der Gesamtkosten um den 
nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG ermittelten Minderungsbetrag, sondern bei 
wortwörtlicher Auslegung auch eine Minderung des anhand der ungekürzten Gesamtauf-
wendungen ermittelten Entnahmewerts vorzunehmen wäre. Durch die Gesetzesänderung 
wird klargestellt, dass bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode zur Ermittlung des Ent-
nahmewerts für die private Nutzung eines betrieblichen Elektro- oder Hybridelektrofahr-
zeugs, das extern aufladbar ist, bei der Ermittlung der Gesamtkosten eines zum Betriebs-
vermögen des Steuerpflichtigen gehörenden Kraftfahrzeugs die zu den Gesamtkosten 
gehörenden Absetzungen für Abnutzung dadurch zu mindern sind, dass die maßgebli-
chen Anschaffungs- oder Herstellungskosten um die pauschalen Minderungsbeträge nach 
§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 EStG zu mindern sind. Diese pauschale Minderung ist nur 
dann vorzunehmen, wenn das Kraftfahrzeug zusammen mit dem Batteriesystem ange-
schafft wird. Wird das Batteriesystem nur gemietet, sind die zusätzlichen Mietaufwendun-
gen aus den Gesamtkosten auszuscheiden; eine zusätzliche Minderung der Bemes-
sungsgrundlage für die Absetzungen für Abnutzung kommt daneben nicht in Betracht. 


Zu Nummer 4 


§ 7g Absatz 1 bis 4 


Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG ermöglichen die Vorverlagerung von Ab-
schreibungsvolumen in ein Wirtschaftsjahr vor Anschaffung oder Herstellung eines be-
günstigten Wirtschaftsgutes. Dadurch wird die Wettbewerbssituation kleiner und mittlerer 
Betriebe verbessert, deren Liquidität und Eigenkapitalbildung unterstützt und die Investiti-
ons- und Innovationskraft gestärkt. Mit Hilfe der Abzugsbeträge, die zu einer Steuerstun-
dung führen, können Mittel angespart werden, um dem Unternehmen die Finanzierung 
der geplanten Investitionen zu erleichtern. 
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Nach den bisherigen Regelungen war die Funktion des anzuschaffenden oder herzustel-
lenden begünstigenden Wirtschaftsgutes anzugeben. Auf diese Funktionsbezeichnung 
wird durch die Neuregelung verzichtet; an den übrigen Regelungen zum Investitionsab-
zugsbetrag ändert sich nichts, so dass insoweit auch im Interesse der Rechtssicherheit 
die bisherigen Verwaltungsregelungen und die Grundsätze der höchstrichterlichen Recht-
sprechung anwendbar bleiben. Nach der Neuregelung kann der Steuerpflichtige nunmehr 
ohne weitere Angaben Abzugsbeträge für künftige Investitionen im beweglichen Anlage-
vermögen bis zu einem Höchstbetrag von unverändert 200 000 Euro gewinnmindernd 
abziehen. Die Abzugsbeträge müssen nach amtlich vorgeschriebenen Datensätzen durch 
Datenfernübertragung übermittelt werden. Durch dieses standardisierte Verfahren werden 
die Überprüfung und Bearbeitung von beanspruchten Investitionsabzugsbeträgen durch 
die Finanzverwaltung ermöglicht und Fehler bei der Anwendung der Vorschrift vermieden. 
Damit werden auch die von den Rechnungshöfen des Bundes und der Länder beanstan-
deten Vollzugsdefizite bei der Überprüfung von in Anspruch genommenen Investitionsab-
zugsbeträgen abgebaut. 


Zu Nummer 5 


§ 43b 


§ 43b EStG setzt die Richtlinie 2011/96/EU (sog. Mutter-Tochter-Richtlinie) vom 30. No-
vember 2011 über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften 
verschiedener Mitgliedstaaten (ABl. L 345 vom 29.12.2011, S. 8) in nationales Recht um. 
Die Änderungen ergeben sich auf Grund der Richtlinie 2014/86/EU des Rates vom 8. Juli 
2014 (ABl. L 219 vom 25.7.2014, S. 40), die den Anhang I der Mutter-Tochter-Richtlinie 
ändert. Anhang I enthält einen Katalog begünstigter Gesellschaftsformen. Dieser wurde in 
Bezug auf Polen und Rumänien ergänzt. Deutschland hat diese Richtlinie in nationales 
Recht umzusetzen und muss ihr spätestens bis zum 31. Dezember 2015 nachkommen. 
Dementsprechend ist § 43b EStG zu ändern und eine Anwendung ab dem 1. Januar 2016 
vorgesehen. 


§ 43b Absatz 2 Satz 1 


Redaktionelle Änderung. Die Mutter-Tochter-Richtlinie wurde zuletzt durch die Richtlinie 
2014/86/EU des Rates vom 8. Juli 2014 geändert.  


Zu Nummer 6 


§ 44 Absatz 1 Satz 3 


Die Ergänzung des § 44 Absatz 1 Satz 3 EStG setzt das Petitum des Bundesrats in Zif-
fer 33 seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Abgaben-
ordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
(Bundestagsdrucksache 18/3158) um. Der BFH hat mit Urteil vom 12. Dezember 2012 
(Az. I R 27/12) ausgeführt, dass ein Kreditinstitut einem sich auf Wortlaut und Zweck des 
Gesetzes stützenden Widerspruch des Bankkunden Folge leisten und vom Steuerabzug 
Abstand nehmen muss, auch wenn ein BMF-Schreiben den Steuerabzug anordnet. Dies 
hat in der Praxis zu Verunsicherung geführt. 


Auf Grund der Systematik der Abgeltungsteuer ist es erforderlich, dass die Kreditinstitute 
als Organe der Steuererhebung die Rechtsauffassung der Finanzverwaltung hinsichtlich 
des Kapitalertragsteuereinbehalts einheitlich anwenden (vgl. Bundestagsdrucksa-
che 17/3549 S. 6). Nur so kann verhindert werden, dass der Umfang der Steuererhebung 
davon abhängig ist, bei welchem Institut der Steuerpflichtige sein Kapital anlegt. 


Mit einer entsprechenden gesetzlichen Klarstellung wird die bisherige, im Schreiben des 
BMF vom 12. September 2013 (BStBl I S. 1167) vertretene Verwaltungsauffassung, wo-
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nach Kreditinstitute die Rechtsauffassung der Finanzverwaltung anzuwenden haben, be-
stätigt. 


Zu Nummer 7 


Zu Buchstabe a und Buchstabe b 


§ 44a Absatz 1 Satz 1 Satzteil vor Nummer 1 und Nummer 3 


Die Ergänzung des § 44a Absatz 1 Satz 1 EStG setzt das Petitum des Bundesrates in 
Ziffer 34 seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Abga-
benordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschrif-
ten (Bundestagsdrucksache 18/3158) um. Die Regelung dient der redaktionellen Klarstel-
lung, dass auch bei Kapitalerträgen nach Satz 1 Nummer 1 und 2 (insbesondere Dividen-
den und Erträge aus Genussrechten) wie im Falle der Nummer 3 nur bei unbeschränkt 
steuerpflichtigen Gläubigern die Erteilung von Freistellungsaufträgen möglich ist. Die Än-
derung des § 44a Absatz 1 Satz 1 EStG durch das Amtshilferichtliniensetzungsgesetz 
vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809) hatte nicht den Zweck, in Abkehr von der bis dahin 
geltenden Rechtslage den Anwendungsbereich der Norm in diesen Fällen auf beschränkt 
steuerpflichtige Gläubiger zu erweitern. Nur bei unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen 
Gläubigern ist über das Mitteilungsverfahren an das Bundeszentralamt für Steuern si-
chergestellt, dass eine wirksame Kontrolle der Einhaltung des zulässigen Freistellungsvo-
lumens durch das zuständige Finanzamt erfolgen kann. 


Zu Nummer 8 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa und Doppelbuchstabe bb 


§ 52 Absatz 1 


Mit der Änderung wird die allgemeine Anwendungsregelung in § 52 Absatz 1 EStG mit 
Inkrafttreten zum 1. Januar 2016 fortgeschrieben. Damit sind die Änderungen des Ein-
kommensteuergesetzes, die ebenfalls am 1. Januar 2016 in Kraft treten erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 2016 (Satz 1) bzw. nach dem 31. Dezember 2015 endende Lohn-
zahlungszeiträume (Satz 2) anzuwenden. Für die Vorschriften zum Steuerabzug für Kapi-
talerträge wird die Anwendungsregelung fortgeschrieben auf Erträge, die dem Gläubiger 
nach dem 31. Dezember 2015 zufließen (Satz 3). 


Zu Buchstabe b 


§ 52 Absatz 12 Satz 1 


Die Anwendung der Regelungen des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 und 3 EStG, die die 
Ermittlung des Entnahmewerts für die private Nutzung von Elektro- und Hybridelektrofahr-
zeugen betreffen, ist auf solche Fahrzeuge beschränkt, die vor dem 1. Januar 2023 ange-
schafft werden. Ohne eine Anpassung der Anwendungsregelung würde diese Beschrän-
kung nicht bestehen. 


Zu Buchstabe c 


§ 52 Absatz 16 Satz 1 und 2 - neu - 


Die Neuregelungen des § 7g EStG gelten nur für Investitionsabzugsbeträge nach § 7g 
EStG, die in nach dem 31. Dezember 2015 endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch ge-
nommen werden. Bei davor beanspruchten Abzugsbeträgen gelten die bisherigen Best-
immungen, wonach nur funktionsgleiche Wirtschaftsgüter nach § 7g EStG begünstigt 
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sind. Zudem wird klargestellt, dass die nach den bisherigen Regelungen noch „bestehen-
den“ Investitionsabzugsbeträge den Höchstbetrag von 200 000 Euro vermindern. 


Zu Buchstabe d 


§ 52 Absatz 42a - neu - 


Die Änderungen in § 43b EStG und Anlage 2 sind erstmals auf Ausschüttungen anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 2015 zufließen. 


Zu Nummer 9 


Anlage 2 (zu § 43b) 


Um in den Anwendungsbereich der Mutter-Tochter-Richtlinie zu fallen, muss eine Gesell-
schaft bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Sie muss zum einen eine der in der Anlage 2 
zu § 43b EStG genannten Gesellschaftsformen aufweisen und zum anderen einer der 
genannten Steuern unterliegen. Mit der Änderung werden weitere polnische und rumäni-
sche Gesellschaftsformen aufgenommen. 


Zu Artikel 2 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht 


Wegen der Einfügung des neuen § 6a KStG wird die Inhaltsübersicht redaktionell ange-
passt. 


Zu Nummer 2 


§ 1 Absatz 3 


Mit der Änderung erfolgt eine Erweiterung der ertragsteuerlichen Inlandsbegriffe des 
EStG, KStG und GewStG für sämtliche aus dem UN-Seerechtsübereinkommen ableitbare 
Besteuerungsrechte.  


Über die Energieerzeugung unter Nutzung erneuerbarer Energien hinaus gewinnen auch 
andere wirtschaftliche Tätigkeiten im Bereich des der Bundesrepublik Deutschland zu-
stehenden Anteils am Festlandsockel und an der ausschließlichen Wirtschaftszone (z. B. 
gewerbliche Fischzucht) zunehmend an Bedeutung. Nach dem bisherigen Wortlaut gilt 
der ertragsteuerliche Inlandsbegriff nicht bei derartigen Tätigkeiten. Hierdurch kann es zu 
steuerlichen Vorteilen bei ausländischen Steuerpflichtigen im Offshore-Bereich im Ver-
gleich zu inländischen Steuerpflichtigen kommen. Aus Gründen der Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung ist daher eine Ausweitung der erweiterten Inlandsbegriffe des EStG, KStG 
und GewStG in dem sich aus dem UN-Seerechtsübereinkommen ergebenden völker-
rechtlichen Rahmen geboten. 


Entsprechende Änderungen enthalten § 1 Absatz 1 EStG und § 2 Absatz 7 Nummer 1 
und 2 GewStG. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


§ 6 Absatz 5 Satz 2 
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Mit seinem Urteil vom 22. Dezember 2010, BStBl 2014 II S. 119, hat der Bundesfinanzhof 
an seiner Auffassung festgehalten, dass bei Unterstützungskassen in der Rechtsform 
einer Kapitalgesellschaft Zuwendungen des Trägerunternehmens an die Kasse bei dieser 
Einnahmen und Leistungen der Kasse an die Versorgungsberechtigten bei dieser Be-
triebsausgaben sind. In der Vergangenheit sind Zuwendungen an diese Kassen regelmä-
ßig als Einlagen und Leistungen dieser Kassen nach § 10 Nummer 1 KStG als nicht ein-
kommensrelevant und damit nicht steuermindernd behandelt worden. Im Ergebnis ent-
sprach dies der Behandlung bei Unterstützungskassen, die in anderer Rechtsform (insbe-
sondere eingetragener Verein oder Stiftung) betrieben werden. Bei diesen Kassen rech-
nen die Zuwendungen des Trägerunternehmens weiterhin zu keiner der Einkunftsarten 
des § 2 Absatz 1 EStG, und sind bei den Kassen dem steuerirrelevanten Bereich zuzu-
rechnen. Versorgungsleistungen dieser Kassen sind - wie in der Vergangenheit bei Kas-
sen in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft - wegen § 10 Nummer 1 KStG steuerlich 
ebenfalls nicht relevant.  


In Folge der BFH-Rechtsprechung ist die Höhe des Einkommens von Unterstützungskas-
sen in Abhängigkeit von deren Rechtsform unterschiedlich hoch. Wegen der Steuerfreiheit 
der Kassen nach § 5 Absatz 1 Nummer 3 KStG ist dies grundsätzlich unproblematisch. 
Allerdings kann eine Kasse nach den Grundsätzen des § 5 Absatz 1 Nummer 3 KStG 
überdotiert sein. Soweit das Einkommen der Kasse auf das überdotierte Vermögen ent-
fällt (quotale Betrachtung), ist die Kasse partiell körperschaftsteuerpflichtig (§ 6 Absatz 5 
Satz 1 KStG). Eine Überdotierung tritt tendenziell erst bei Kassen ein, deren Versor-
gungsberechtigte sich in der Leistungsphase befinden und die Kasse zwar keine Zuwen-
dungen mehr erhält aber Leistungen gewährt. Kann die Kasse in der Rechtsform der Ka-
pitalgesellschaft in dieser Phase ihre Leistungen als Betriebsausgaben abziehen, hat sie 
ein geringeres Einkommen und damit ein geringeres partiell steuerpflichtiges Einkommen 
als eine vergleichbare Kasse in anderer Rechtsform, die ihre Leistungen nicht einkom-
mensmindernd abziehen kann.  


Mit der Gesetzesänderung in § 6 Absatz 5 Satz 2 KStG wird erreicht, dass bei Unterstüt-
zungskassen rechtsformunabhängig Zuwendungen der Trägerunternehmen und Leistun-
gen an Versorgungsberechtigte das Einkommen der Kassen nicht beeinflussen.  


§ 6 Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 KStG ist im Übrigen redaktionell angepasst. 


Zu Buchstabe b 


§ 6 Absatz 5a - neu - 


Ab dem Veranlagungszeitraum 2016 können Unterstützungskassen in der Rechtsform der 
Kapitalgesellschaft Leistungen an Versorgungsberechtigte nicht mehr einkommensmin-
dernd geltend machen (§ 6 Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 KStG). Dagegen können Zuwen-
dungen des Trägerunternehmens in den Veranlagungszeiträumen zuvor als steuerpflich-
tige Einnahmen erfasst worden sein, die dann anteilig in dem überdotierten, d. h. partiell 
steuerpflichtigen Kassenvermögen enthalten waren. Zum Ausgleich dieser unterschiedli-
chen steuerlichen Handhabung der Zuwendungen einerseits und Leistungen andererseits 
wird der Kasse die Möglichkeit eingeräumt, Zuwendungen abzüglich Versorgungsleistun-
gen, soweit diese in den zehn Veranlagungszeiträumen vor 2016 anteilig im steuerpflich-
tigen Einkommen enthaltenen waren, auf Antrag gesondert feststellen zu lassen. Der 
festzustellende Betrag darf nicht negativ sein. Im Übrigen wird fingiert, dass Versorgungs-
leistungen in dieser Zeitspanne vornehmlich aus Zuwendungen aus dieser Zeitspanne 
geleistet werden. 


In den Folgejahren mindert sich ein steuerpflichtiges Einkommen der Kasse um in diesem 
Veranlagungszeitraum gezahlte Versorgungsleistungen, höchstens um den auf den 
Schluss des Vorjahres festgestellten Zuwendungsbetrag. Durch diesen Abzug darf das 
steuerpflichtige Einkommen der Kasse zudem nicht negativ werden. Die einkommens-
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mindernd behandelten Versorgungsleistungen im laufenden Veranlagungszeitraum min-
dern den festgestellten Zuwendungsbetrag des Vorjahres, der verbleibende Betrag wird 
gesondert festgestellt. 


Zu Nummer 4 


§ 6a - neu - 


Eine Unterstützungskasse ist partiell steuerpflichtig, soweit sie nach § 5 Absatz 1 Num-
mer 3 Buchstabe e KStG überdotiert ist. § 6 Absatz 5 KStG enthält Regelungen zur Ein-
kommensermittlung von partiell steuerpflichtigen Unterstützungskassen. Nach § 6 Ab-
satz 5 Satz 2 KStG können bei der Einkommensermittlung einer solchen Kasse Zuwen-
dungen der Trägerunternehmen nicht erhöhend und Versorgungsleistungen der Kasse 
und Vermögensübertragungen an das Trägerunternehmen nicht mindernd berücksichtigt 
werden. 


Unterstützungskassen, die die Tatbestandsvoraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 3 
Buchstabe a bis c KStG nicht erfüllen, sind nicht partiell, sondern voll steuerpflichtig. Es ist 
folgerichtig, die Vorgaben des § 6 Absatz 5 Satz 2 KStG (einschl. der Möglichkeit, einen 
positiven Zuwendungsbetrag im Sinne des § 6 Absatz 5a KStG feststellen lassen und 
nutzen zu können) auch bei der Einkommensermittlung dieser Unterstützungskassen an-
zuwenden. Dies wird mit der Regelung des § 6a KStG erreicht. 


Zu Nummer 5 


§ 8b Absatz 11 - neu - 


Zuwendungen des Trägerunternehmens an Unterstützungskassen sind unter den Vo-
raussetzungen des § 4d EStG als Betriebsausgaben abziehbar. Kommt es im Anschluss 
an derartige Zuwendungen beim Trägerunternehmen aus der Beteiligung an der Unter-
stützungskasse zulässigerweise zu Vermögensmehrungen, die den Tatbestand des § 8b 
Absatz 1 oder 2 KStG erfüllen, werden diese ihre Grundlage in den ursprünglichen Zu-
wendungen haben. Würde man § 8b KStG auf diese Mehrungen anwenden, würden da-
mit die Betriebsausgaben, die seinerzeit bei der Zuwendung geltend gemacht wurden, 
nicht ausgeglichen. Die Änderung des § 8b KStG stellt diesen Ausgleich her. 


Zu Nummer 6 


§ 8c Absatz 1 Satz 5 


Die Formulierung dient der Umsetzung des Vorschlags des Bundesrates in Ziffer 37 sei-
ner Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an 
den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Bundes-
tagsdrucksache 18/3158). 


Durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3950) 
wurde eine Regelung in die Verlustabzugsbeschränkung des § 8c KStG bei Körperschaf-
ten eingefügt, die bewirkt, dass Verlustvorträge bei bestimmten konzerninternen Umstruk-
turierungsmaßnahmen erhalten bleiben (Konzernklausel). Von der Verlustverrechnungs-
beschränkung ausgenommen werden danach Umstrukturierungen, die ausschließlich 
innerhalb eines Konzerns vorgenommen werden, wenn an dem übertragenden und an 
dem übernehmenden Rechtsträger dieselbe Person zu jeweils 100 Prozent mittelbar oder 
unmittelbar beteiligt ist. Übertragungen durch die Konzernspitze selbst sind bisher von der 
Konzernklausel ausgeschlossen. Des Weiteren werden Personengesellschaften nicht als 
„dieselbe Person“ im Sinne der Regelung angesehen. 


Mit der Änderung des Satzes 5 wird die Konzernklausel auf Fallkonstellationen erweitert, 
in denen die Konzernspitze Erwerber oder Veräußerer ist. Es wird zudem generell neben 
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einer natürlichen oder juristischen Person auch eine Personenhandelsgesellschaft, also 
eine OHG (§§ 105 ff. HGB) oder eine KG (§§ 161 ff. HGB), als Konzernspitze zugelassen. 
Dabei müssen sich die Anteile am Veräußerer oder am Erwerber oder am übertragenden 
und übernehmenden Rechtsträger jeweils zu 100 Prozent im Gesamthandsvermögen der 
Personenhandelsgesellschaft befinden. Im Einzelnen: 


Nummer 1 betrifft Fälle, in denen die Muttergesellschaft die Anteile von einer nachgeord-
neten Gesellschaft unmittelbar erwirbt, an der sie mittelbar oder unmittelbar zu 100 Pro-
zent beteiligt ist. 


Nummer 2 erfasst Veräußerungen der Muttergesellschaft an nachgeordnete Gesellschaf-
ten, an denen sie mittelbar oder unmittelbar zu 100 Prozent beteiligt ist. 


Nummer 3 regelt die bisher erfassten Fallkonstellationen, erweitert um Personenhandels-
gesellschaften als Konzernspitze. 


Zu Nummer 7 


Zu Buchstabe a 


§ 34 Absatz 1 


Mit der Änderung wird die allgemeine Anwendungsregelung in § 34 Absatz 1 KStG mit 
Inkrafttreten zum 1. Januar 2016 fortgeschrieben. Damit sind die Änderungen des Körper-
schaftsteuergesetzes, die ebenfalls am 1. Januar 2016 in Kraft treten, erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 2016 anzuwenden. 


Zu Buchstabe b 


§ 34 Absatz 6 Satz 5 - neu - 


Die Änderung des § 8c Absatz 1 KStG ist erstmals auf Beteiligungserwerbe nach dem 
31. Dezember 2009 anzuwenden und wirkt damit auf den Zeitpunkt der erstmaligen An-
wendung der Konzernklausel nach ihrer Einführung durch das Wachstumsbeschleuni-
gungsgesetz zurück. Es handelt sich um eine begünstigende Regelung, sodass die rück-
wirkende Anwendung verfassungsrechtlich zulässig ist. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 2 Absatz 7 


Mit der Änderung erfolgt eine Erweiterung der ertragsteuerlichen Inlandsbegriffe des 
EStG, KStG und GewStG für sämtliche aus dem UN-Seerechtsübereinkommen ableitbare 
Besteuerungsrechte.  


Über die Energieerzeugung unter Nutzung erneuerbarer Energien hinaus gewinnen auch 
andere wirtschaftliche Tätigkeiten im Bereich des der Bundesrepublik Deutschland zu-
stehenden Anteils am Festlandsockel und an der ausschließlichen Wirtschaftszone (z.B. 
gewerbliche Fischzucht) zunehmend an Bedeutung. Nach dem bisherigen Wortlaut gilt 
der ertragsteuerliche Inlandsbegriff nicht bei derartigen Tätigkeiten. Somit würde ein Un-
ternehmer mit Betriebsstätten im Offshore-Bereich besser gestellt, als ein Mitbewerber mit 
Betriebsstätten auf dem Festland. Aus Gründen der Gleichmäßigkeit der Besteuerung ist 
daher eine Ausweitung der erweiterten Inlandsbegriffe des EStG, KStG und GewStG in 
dem sich aus dem UN-Seerechtsübereinkommen ergebenden völkerrechtlichen Rahmen 
geboten. 
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Entsprechende Änderungen enthalten § 1 Absatz 1 EStG und § 1 Absatz 3 KStG. 


Zu Nummer 2 


§ 4 Absatz 3 Satz 1 


Die Änderung ist eine redaktionelle Folge aus der Neufassung des § 2 Absatz 7 GewStG. 


Zu Nummer 3 


§ 36 Absatz 1 


Mit der Änderung wird die allgemeine Anwendungsregelung in § 36 Absatz 1 GewStG mit 
Inkrafttreten zum 1. Januar 2016 fortgeschrieben. Damit sind die Änderungen des Körper-
schaftsteuergesetzes, die ebenfalls am 1. Januar 2016 in Kraft treten, erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 2016 anzuwenden. 


Zu Artikel 4 (Änderung des Umwandlungssteuergesetzes) 


Allgemein 


Die Änderungen greifen ein Petitum des Bundesrates in Ziffer 55 seiner Stellungnahme 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der 
Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Bundestagsdrucksache 
18/3158) auf. 


Das Umwandlungssteuergesetz verfolgt den Zweck, betriebswirtschaftlich sinnvolle Um-
strukturierungen nicht durch steuerliche Folgen zu behindern. In einzelnen Punkten ist 
das Umwandlungssteuergesetz aber nicht folgerichtig ausgestaltet. Es hat sich gezeigt, 
dass die daraus resultierenden Gesetzeslücken gezielt für Steuergestaltungen ausgenutzt 
werden. Vor diesem Hintergrund ist nach dem Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD 
zu prüfen, wie verhindert werden kann, dass im Umwandlungssteuerrecht Anteilstausch 
und Umwandlungen mit finanziellen Gegenleistungen systemwidrig steuerfrei gestaltet 
werden können. 


Grundsätzlich führt jeder Vermögenstransfer zwischen verschiedenen Rechtsträgern zu 
einer Realisierung der in dem übertragenen Vermögen ruhenden stillen Reserven. Eine 
Ausnahme hiervon ist nach dem Sinn und Zweck des Umwandlungssteuergesetzes unter 
anderem nur dann gerechtfertigt, soweit im Zuge der Umwandlung Vermögen gegen Ge-
währung von Gesellschaftsrechten und ohne finanzielle Gegenleistung übertragen wird. 
Dadurch wird unter anderem gewährleistet, dass der übertragende und der übernehmen-
de Rechtsträger verbunden bleiben und das unternehmerische Engagement durch den 
übernehmenden Rechtsträger fortgesetzt wird. Soweit aber sonstige Gegenleistungen für 
die Vermögensübertragung erbracht werden, muss es grundsätzlich bei der Realisation 
stiller Reserven bleiben. 


Diesen Grundsätzen tragen die Umwandlungstatbestände der §§ 3 ff. und 11 ff. UmwStG 
bereits hinreichend Rechnung, während die Einbringungstatbestände Ausnahmen enthal-
ten (§ 20 Absatz 2 Satz 4, § 21 Absatz 1 Satz 3 UmwStG) oder gar keine Regelung (§ 24 
UmwStG) treffen. Dadurch ergeben sich Ansatzpunkte für in der Praxis häufig anzutref-
fende unerwünschte steuerinduzierte Gestaltungen, die unmittelbar zu Lasten der Haus-
halte von Bund, Ländern und Kommunen gehen. 
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Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa und Doppelbuchstabe bb 


§ 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 - neu - 


Die bisherige Möglichkeit sonstige Gegenleistungen in Höhe des Buchwerts des einge-
brachten Betriebsvermögens erbringen zu können, ohne die Steuerneutralität der Einbrin-
gung zu gefährden, wird eingeschränkt. Nach dem neuen § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 
können die Buchwerte bei Erbringung sonstiger Gegenleistungen nur noch fortgeführt 
werden, soweit der gemeine Wert der sonstigen Gegenleistungen nicht die Grenze von 
25 Prozent des Buchwerts des eingebrachten Betriebsvermögens oder 300 000 EUR, 
höchstens jedoch den Buchwert des eingebrachten Betriebsvermögens, übersteigt. 


Auf Grund der besonderen Bedeutung des Einbringungsteils für Unternehmensreorgani-
sationen insbesondere im mittelständischen Bereich wird die Möglichkeit zur Erbringung 
steuerneutraler sonstiger Gegenleistungen dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen. 
Durch die Begrenzung der Zuzahlungsmöglichkeit auf 25 Prozent des Buchwerts des ein-
gebrachten Betriebsvermögens oder auf maximal 300 000 Euro wird insbesondere den 
praktischen Bedürfnissen für einen Wertausgleich in einem bestimmten Umfang bei Un-
ternehmenszusammenschlüssen (z.B. bei Joint-Ventures) ausreichend Rechnung getra-
gen. Die Möglichkeit zur Fortführung der Buchwerte oder zum Ansatz von Zwischenwer-
ten besteht danach – bei Erfüllung der übrigen Voraussetzungen – nur soweit die Gren-
zen des § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 UmwStG nicht überschritten sind. Soweit diese 
Grenze überschritten ist, bleibt es beim Ansatz der Werte nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Um-
wStG. 


Beispiel: 


Das eingebrachte Betriebsvermögen hat einen Buchwert i.H.v. 2.000.000 EUR und einen 
gemeinen Wert i.H.v. 5.000.000 EUR. Der Einbringende erhält neue Anteile, die einem 
gemeinen Wert i.H.v. 4.000.000 EUR entsprechen, und eine Barzahlung i.H.v. 1.000.000 
EUR. Es wird ein Antrag auf Fortführung der Buchwerte gestellt; die übrigen Vorausset-
zungen für einen Buchwertansatz in § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2 
Satz 3 UmwStG liegen vor. 


Die Möglichkeit zur Buchwertfortführung besteht nur, soweit die Grenzen des § 20 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 4 UmwStG nicht überschritten sind: 


Wertansatz bei der Übernehmerin 


1. Schritt 


Prüfung der Grenze des § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 UmwStG und Ermittlung des 
übersteigenden Betrags: 


Gemeiner Wert der sonstigen Gegenleistung 1.000.000 EUR


Höchstens 25 Prozent des Buchwerts des eingebrachten Betriebs-
vermögens 


(= 500.000) oder 300.000, höchstens jedoch der Buchwert, - 500.000 EUR


Übersteigender Betrag 500.000 EUR
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2. Schritt 


Ermittlung des Verhältnisses des Werts des Betriebsvermögens, für das nach § 20 Ab-
satz 2 Satz 2 UmwStG in Abweichung von § 20 Absatz 2 Satz 1 UmwStG die Buchwerte 
fortgeführt werden können: 


ሺGesamtwert	des	eingebrachten	Betriebsvermögens െ übersteigende	Gegenleistungሻ
ሺGesamtwert	des	eingebrachten	Betriebsvermögensሻ


 


ሺ5.000.000	EUR െ 500.000	EURሻ
5.000.000	EUR


ൌ 90	% 


3. Schritt 


Ermittlung des Wertansatzes des eingebrachten Betriebsvermögens bei der Übernehme-
rin: 


Buchwertfortführung: 90 % von 2.000.000 EUR 1.800.000 EUR


Sonstige Gegenleistung, soweit § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 
UmwStG 


überschritten + 500.000 EUR


Ansatz des eingebrachten Betriebsvermögens bei der Übernehmerin 2.300.000 EUR


Folgen beim Einbringenden 


4. Schritt 


Ermittlung des Übertragungsgewinns beim Einbringenden 


Veräußerungspreis (§ 20 Absatz 3 Satz 1 UmwStG) 2.300.000 EUR


Buchwert des eingebrachten Betriebsvermögens - 2.000.000 EUR


Einbringungsgewinn 300.000 EUR


 


5. Schritt 


Ermittlung der Anschaffungskosten der erhaltenen Anteile 


Anschaffungskosten der erhaltenen Anteile (§ 20 Absatz 3 Satz 1 
UmwStG) 


2.300.000 EUR


Wert der (gesamten) sonstigen Gegenleistungen (§ 20 Absatz 3 
Satz 3 UmwStG) - 1.000.000 EUR


Anschaffungskosten der erhaltenen Anteile 1.300.000 EUR


Würden die erhaltenen neuen Anteile später zu ihrem gemeinen Wert von 4.000.000 EUR 
veräußert, entstünde ungeachtet § 22 UmwStG ein Veräußerungsgewinn i.H.v. 2.700.000 
EUR. Dies entspricht den auf die Übernehmerin übergegangenen stillen Reserven 
(5.000.000 EUR - 2.300.000 EUR = 2.700.000 EUR). Durch den Abzug des gesamten 
Betrags der sonstigen Gegenleistung bei der Ermittlung der Anschaffungskosten der er-







 - 58 - Bearbeitungsstand: 19.02.2015  15:30 Uhr 


haltenen Anteile bleibt die dem Einbringungsteil zugrundeliegende Systematik der sog. 
Verdopplung stiller Reserven gewahrt; eine Anpassung des § 20 Absatz 3 Satz 3 Um-
wStG an die Begrenzung in § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 UmwStG ist daher nicht er-
forderlich. 


Zu Buchstabe b 


§ 20 Absatz 2 Satz 4 - aufgehoben - 


Der bisherige Satz 4 wird aufgehoben, weil die Möglichkeiten zur Erbringung steuerneu-
traler sonstiger Gegenleistungen abschließend im neuen § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 
UmwStG geregelt ist. Soweit die Grenzen des § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 UmwStG 
überschritten sind, bleibt es beim Ansatz der Werte nach § 20 Absatz 2 Satz 1 UmwStG. 


Zu Nummer 2 


§ 21 Absatz 1 Satz 2 und 3 


Die Änderungen des § 21 UmwStG entsprechen denen des § 20 UmwStG. Soweit beim 
qualifizierten Anteilstausch sonstige Gegenleistungen gewährt werden, die die Grenzen 
des neuen § 21 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 UmwStG übersteigen, ist ein Buch- oder Zwi-
schenwertansatz nicht mehr möglich. Die eingebrachten Anteile sind insoweit mit dem 
gemeinen Wert anzusetzen. Wegen § 21 Absatz 2 Satz 5 UmwStG gelten diese Grund-
sätze auch bei der Einbringung von im Privatvermögen befindlichen Anteilen an Kapital-
gesellschaften oder Genossenschaften. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a und Buchstabe b 


§ 22 Absatz 1 Satz 6 Nummer 2, 4 und 5 


Die Ausnahmen von der Einbringungsgewinnbesteuerung in § 22 Absatz 1 Satz 6 Num-
mer 2, 4 und 5 UmwStG werden an die Begrenzung der Erbringung sonstiger Gegenleis-
tungen in § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 und § 21 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 UmwStG 
angepasst. Danach kommt es zur rückwirkenden Einbringungsgewinnbesteuerung, wenn 
im Rahmen einer Weitereinbringung oder Ketteneinbringung sperrfristbehafteter Anteile 
Gegenleistungen erbracht werden, die die Grenzen in § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 
und § 21 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 UmwStG überschreiten. 


Zu Nummer 4 


§ 24 Absatz 2 Satz 2 


Anders als bisher in § 20 Absatz 2 Satz 4 und § 21 Absatz 1 Satz 3 UmwStG enthält § 24 
UmwStG keine ausdrückliche Regelung, wonach im Zuge einer Einbringung entgegen 
den allgemeinen Grundsätzen eine zusätzliche Gegenleistung erbracht werden kann, oh-
ne dass die stillen Reserven des eingebrachten Vermögens aufzudecken sind. 


Da der Bundesfinanzhof in seinem Urteil vom 18.09.2013, X R 42/10, auch im Rahmen 
des § 24 UmwStG finanzielle Gegenleistungen bis zur Höhe des Buchwerts des einge-
brachten Betriebsvermögens für zulässig hält, ohne dass es zu einer Aufdeckung stiller 
Reserven kommt, ist die Änderung des § 24 UmwStG erforderlich, um die Grundwertun-
gen des Umwandlungssteuergesetzes folgerichtig umzusetzen und einheitliche Voraus-
setzungen für sämtliche Einbringungstatbestände zu schaffen. Die Änderung des § 24 
UmwStG entspricht den Änderungen des § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 und § 21 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 UmwStG. Die Möglichkeit zur Fortführung der Buchwerte oder 
zum Ansatz von Zwischenwerten besteht danach - bei Erfüllung der übrigen Vorausset-
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zungen - nur soweit die Grenzen des § 24 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 UmwStG nicht 
überschritten sind. Soweit diese Grenze überschritten ist, bleibt es beim Ansatz der Werte 
nach § 24 Absatz 2 Satz 1 UmwStG. 


Zu Nummer 5 


§ 27 Absatz 14 - neu - 


Die Neuregelungen in §§ 20, 21 und 24 UmwStG sind erstmals anzuwenden, wenn in den 
Fällen der Gesamtrechtsnachfolge der Umwandlungsbeschluss nach dem 31. Dezember 
2014 erfolgt ist oder in den anderen Fällen der Einbringungsvertrag nach dem 31. De-
zember 2014 abgeschlossen worden ist. 


Entsprechend den verfassungsrechtlichen Maßstäben ist die rückwirkende Anwendung 
der Neuregelung auf nach dem 31. Dezember 2014 verwirklichte Sachverhalte zulässig, 
zumal auch die Steuerpflichtigen kein schutzwürdiges Vertrauen auf den Fortbestand der 
Rechtslage diesbezüglich haben konnten. Denn auf Grund der Protokollerklärung der 
Bundesregierung zum Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der 
Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (vgl. BR-Plenarprotokoll der 
929. Sitzung am 19. Dezember 2014 Seite 429) musste für das I. Quartal 2015 mit dem 
Aufgriff der zu dem Gesetz vorgetragenen Bundesratsanliegen gerechnet werden, zu de-
nen die Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung Prüfung zugesagt hatte. Dies betraf – 
wie die Bundesregierung besonders hervorhob – die Verhinderung systemwidriger Gestal-
tungen im Umwandlungssteuerrecht, zu der bereits eine fachlich abgestimmte Formulie-
rung vorlag (vgl. BR-Plenarprotokoll der 929. Sitzung am 19. Dezember 2014 Seite 411). 
Eine frühzeitige Anwendung der Regelung ist erforderlich um zu verhindern, dass die bis-
herige systemwidrige Rechtslage schon auf Grund des bloßen Ankündigungseffekts wei-
ter zu Gestaltungen genutzt werden kann. Bekanntgewordene Sachverhalte zeigen, dass 
sich sonst im Einzelfall erheblich Steuervorteile erzielen ließen. 


Zu Artikel 5 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


§ 139c Absatz 5a Satz 4 Nummer 8 


Die Änderungen beruhen auf einem Teil der redaktionellen Vorschläge des Bundesrates 
in Ziffer 3 seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Abga-
benordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschrif-
ten (Bundestagsdrucksache 18/3158). 


Der Begriff des „Sitzes“ ist in der Abgabenordnung in § 11 AO definiert. Danach hat eine 
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse ihren Sitz dort, wo er durch 
Gesetz, Gesellschaftsvertrag, Satzung, Stiftungsgeschäft oder dergleichen bestimmt ist. 
Einen Sitz hat danach nur eine juristische Person, eine Personenvereinigung oder eine 
Vermögensmasse. Bei diesen Subjekten handelt es sich aber um eigenständig wirtschaft-
lich Tätige, die eine eigene Wirtschafts-Identifikationsnummer gem. § 139c Absatz 4 oder 
5 AO erhalten. Der Begriff des „Sitzes“ ist daher in im Rahmen des Unterscheidungs-
merkmals nach § 139c Absatz 5a AO, welches keine eigenständigen wirtschaftlich Täti-
gen abbilden soll, sondern die einzelnen wirtschaftlichen Tätigkeiten, Betriebe oder Be-
triebsstätten des wirtschaftlich Tätigen, fehlerhaft und daher zu löschen. 


Dem weiteren Vorschlag des Bundesrates, den Begriff „Anschrift“ durch „Ort“ zu ersetz-
ten, kann hingegen nicht gefolgt werden, da der Begriff „Ort“ nur einen Teil der Adresse 
der wirtschaftlichen Tätigkeit, des Betriebes oder der Betriebstätte wiedergeben würde. 
So wird z. B. in § 139b Absatz 3 Nummer 8 AO der Begriff „Tag und Ort der Geburt“ nur 
mit der Geburtsstadt und dem Geburtsland umschrieben, aber nicht mit der Straße des 
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Steuerpflichtigen. Im Gegensatz dazu spiegelt der Begriff „Anschrift“, wie er auch bereits 
in § 139c Absatz 3 Nummer 8 AO verwendet wird, die gesamte Adresse wieder. 


Zu Nummer 2 


§ 139c Absatz 5a Satz 4 Nummer 10 und 11 


Die Änderungen beruhen auf einem Teil der redaktionellen Vorschläge des Bundesrates 
in Ziffer 3 seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Abga-
benordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschrif-
ten (Bundestagsdrucksache 18/3158). 


Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Formulierungen sind sprachlich zutreffender und 
sind daher umzusetzen. 


Die übrigen Vorschläge des Bundesrates sind nicht umzusetzen, da es sich bei dem Un-
terscheidungsmerkmal nach § 139c Absatz 5a AO gerade nicht um Daten des wirtschaft-
lich Tätigen selbst handelt - diese werden bereits unter § 139c Absatz 3, 4 und 5 AO er-
fasst -, sondern um die Daten der einzelnen wirtschaftlichen Tätigkeiten, Bertriebe und 
Betriebsstäten des wirtschaftlich Tätigen. Würde den Vorschlägen des Bundesrates ge-
folgt werden, wären die Daten der § 139c Absatz 3, 4 und 5 AO identisch mit den Daten 
des § 139c Absatz 5a AO, was eine Unterscheidung der einzelnen wirtschaftlichen Tätig-
keiten, Bertriebe und Betriebsstäten des wirtschaftlich Tätigen unmöglich machen würde. 


Zu Artikel 6 (Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 1 Absatz 2a Satz 2 bis 4 - neu - 


Die Änderung dient der Umsetzung des Vorschlags des Bundesrates in Ziffer 49 seiner 
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an den 
Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Bundestags-
drucksache 18/3158). 


Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs im Urteil vom 24. April 2013, II R 17/10 (BStBl II 
S. 833), enthält das Gesetz keine ausdrückliche Regelung hinsichtlich des für die Tatbe-
standserfüllung notwendigen Umfangs einer mittelbaren Änderung der Beteiligungsver-
hältnisse i. S. von § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG. Das Gericht beanstandet insbesondere 
einen fehlenden, normativ verankerten Anknüpfungspunkt für die unterschiedliche An-
wendung des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG auf Personen- sowie Kapitalgesellschaften im 
Rahmen der mittelbaren Änderung der Beteiligungsverhältnisse. 


Diese für die mittelbare Änderung der Beteiligungsverhältnisse erachtete Regelungslücke 
soll nach der Ansicht des Gerichts mit einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise geschlos-
sen werden. Danach beurteile sich die mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes 
einer grundbesitzenden Personengesellschaft ausschließlich nach wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten. Kapital- und Personengesellschaften seien hierbei gleichermaßen als 
transparent zu betrachten. 


Mit der Präzisierung der Vorschrift stellt der Gesetzgeber in Übereinstimmung mit seinem 
ursprünglichen Willen, im Rahmen des § 1 Absatz 2a GrEStG sowohl mittelbare Anteils-
übertragungen der Grunderwerbsteuer zu unterwerfen als auch die wirtschaftliche Be-
trachtungsweise abzuschaffen (Dritter Bericht des Finanzausschusses des Deutschen 
Bundestages zum Entwurf des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 - StEntlG -, 
Bundestagsdrucksache 14/443, S. 42), den mit dem StEntlG 1999/2000/2002 beabsichtig-
ten Rechtszustand wieder her. 
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Die zivilrechtlich, insbesondere auch gesellschaftsrechtlichen Unterschiede zwischen 
Personen- und Kapitalgesellschaften werden nunmehr in gesetzlich eindeutiger Sicht bei 
der Beurteilung sowie bei der Bemessung des Quantums der mittelbaren Änderung im 
Gesellschafterbestand einer grundbesitzenden Personengesellschaft wieder in Abhängig-
keit von der Rechtsform der die Beteiligung vermittelnden Gesellschaft berücksichtigt. 


Dies holt der Gesetzgeber durch klarstellende Ergänzung entsprechend der geltenden 
Verwaltungsauffassung nach. Die Höhe der mittelbaren Änderung im Gesellschafterbe-
stand einer Personengesellschaft ist danach in Abhängigkeit von der Rechtsform der die 
Beteiligung vermittelnden Gesellschaften zu ermitteln. Diese Ungleichbehandlung ist 
sachlich gerechtfertigt, da im Gesellschaftsrecht grundsätzlich zwischen Kapital- und Per-
sonengesellschaften unterschieden wird. Wesentliche Unterschiede liegen v. a. in der Art 
der Besteuerung, der Leitung, der Haftung und bei registerfähigen Gesellschaften auch 
dem Eintrag der Gesellschaft im Handelsregister.  


Im Gegensatz zur Kapitalgesellschaft ist eine Personengesellschaft keine juristische Per-
son und hat damit auch keine eigene Rechtsfähigkeit. Als natürliche Person ist die Haf-
tung unbeschränkt, alle Gesellschafter haften persönlich. Die für die Gesellschaft erwor-
benen Gegenstände sind gemeinschaftliches Vermögen der Gesellschafter (gesamthän-
derische Mitberechtigung). In Bezug auf die Besteuerung ist jeder Gesellschafter einzeln 
steuerpflichtig. Die Besteuerung erfolgt dabei nach dem Transparenzprinzip. Im Gegen-
satz zur Personengesellschaft ist die Kapitalgesellschaft eine juristische Person. Bei Kapi-
talgesellschaften ist die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt und bezieht 
nicht das Privatvermögen mit ein. Bei Kapitalgesellschaften besteht eine strikte Trennung 
zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern. Dadurch, dass die Gesellschaft eine 
eigenständige Rechtspersönlichkeit ist, ist sie auch selbst Eigentümerin aller Vermögens-
gegenstände. Die Kapitalgesellschaften selbst unterliegen mit Ihren Einkünften der Kör-
perschaftsteuer. 


Da die Grunderwerbsteuer an einen Rechtsträgerwechsel bezogen auf ein Grundstück 
anknüpft, ist für die Frage, ob ein Rechtsträgerwechsel stattfindet, grundsätzlich das Zivil-
recht maßgebend.  


§ 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG fingiert die Übereignung eines der Personengesellschaft 
gehörenden Grundstücks auf eine „neue” Personengesellschaft. Dabei werden mindes-
tens 95 vom Hundert der Änderungen der Beteiligungsverhältnisse an Gesellschaften 
erfasst, die unmittelbar oder mittelbar an der grundbesitzenden Personengesellschaft be-
teiligt sind. 


Auf Grund der zivilrechtlichen Unterschiede von Kapital- und Personengesellschaften sind 
diese auch bei der Prüfung, ob eine mittelbare Änderung des Gesellschafterbestands vor-
liegt hinsichtlich der Durchrechnung unterschiedlich zu behandeln.  


Satz 2 - Beteiligung über Personengesellschaften 


Bei unmittelbarer Beteiligung einer Personengesellschaft sowie bei mittelbarer Beteiligung 
über mehrstöckige Personengesellschaften ist auf deren jeweilige Beteiligungsverhältnis-
se abzustellen und dementsprechend durchzurechnen.  


Satz 3 - Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft 


Bei der Beteiligung einer Kapitalgesellschaft liegt eine mittelbare Änderung des Gesell-
schafterbestandes der grundstücksbesitzenden Personengesellschaft dann vor, wenn 
sich die Beteiligungsverhältnisse an der Kapitalgesellschaft unmittelbar oder mittelbar 
oder teils unmittelbar, teils mittelbar um mindestens 95 vom Hundert ändern. Gehen bei 
einer Kapitalgesellschaft mindestens 95 vom Hundert der Anteile auf neue Anteilseigner 
über, ist die Beteiligung der Kapitalgesellschaft an der grundstücksbesitzenden Perso-
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nengesellschaft in voller Höhe bei der Ermittlung des Prozentsatzes i. S. des § 1 Ab-
satz 2a Satz 1 GrEStG zu berücksichtigen. 


Satz 4 - Beteiligung über Kapitalgesellschaften und gemischte Beteiligungsstrukturen 


Bei mehrstufigen Beteiligungen von Kapitalgesellschaften ist die Prüfung, ob die 95 vom-
Hundert-Grenze erreicht ist, für jede Beteiligungsebene gesondert vorzunehmen. Ist die 
Grenze erreicht, ist die mittelbare Beteiligung in voller Höhe zu berücksichtigen. 


Bei Gesellschaftsstrukturen mit Personen- und Kapitalgesellschaften ist durch Personen-
gesellschaften durchzurechnen und auf der Ebene jeder Kapitalgesellschaft die 95 vom-
Hundert-Grenze zu prüfen. Führen Änderungen im Gesellschafterbestand mittelbar betei-
ligter Personengesellschaften bei einer nachgeordneten Kapitalgesellschaft nicht zu ei-
nem unmittelbaren oder mittelbaren oder teils unmittelbaren, teils mittelbaren Übergang 
von mindestens 95 vom Hundert ihrer Anteile am Kapital, gilt die Kapitalgesellschaft nicht 
als neue Gesellschafterin i. S. des § 1 Absatz 2a GrEStG. 


Zu Nummer 2 


§ 21 


Die Änderung dient der Umsetzung des Vorschlags des Bundesrates in Ziffer 50 seiner 
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an den 
Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Bundestags-
drucksache 18/3158). 


Die im Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur 
EU und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 25. Juli 2014 (BGBl. I 
S. 1266) erfolgte Klarstellung zum Anzeigenbegriff in § 16 Absatz 5 GrEStG ist auch in 
§ 21 GrEStG vorzunehmen. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Anzeigenbegriff inner-
halb des Grunderwerbsteuergesetzes einheitlich anzuwenden ist. 


Zu Nummer 3 


§ 23 Absatz 13 und 14 - neu - 


Absatz 13 - neu - 


Der neue Absatz 13 bestimmt den Tag des Inkrafttretens des Änderungsgesetzes als 
Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des neuen § 1 Absatz 2a Satz 2 bis 4 GrEStG. 


Absatz 14 - neu - 


Der neue Absatz 14 stellt sicher, dass auch die Klarstellung in § 21 GrEStG rückwirkend 
ab Inkrafttreten des durch das Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den 
Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften geänderten 
§ 16 Absatz 5 GrEStG gilt und der Anzeigenbegriff im Grunderwerbsteuerrecht in beiden 
betroffenen Vorschriften zum selben Anwendungszeitpunkt einheitlich anzuwenden ist. 


Mit Urteil vom 18. April 2012, II R 51/11, hat der Bundesfinanzhof entschieden,  dass der 
in § 16 Absatz 5 GrEStG verwendete Begriff „ordnungsgemäß“ unbestimmt und ein-
schränkend dahingehend auszulegen sei, dass grundstücksbezogene Angaben gänzlich 
fehlen können. Entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung (Beschluss des Bundesfi-
nanzhofs vom 20. Januar 2005, II B 52/04, BStBl II S. 492) soll selbst eine Nachholung 
grundstücksbezogener Angaben durch den Steuerpflichtigen innerhalb einer vom Finanz-
amt gesetzten Frist für die Ordnungsmäßigkeit nicht mehr erforderlich sein.  
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Mit der Änderung des § 16 Absatz 5 GrEStG durch Artikel 14 des Gesetzes vom 25. Juli 
2014 (BGBl. I S. 1266) hat der Gesetzgeber den Gesetzeswortlaut entsprechend der  
fortbestehenden Verwaltungsauffassung klarstellend präzisiert.  


Diese Klarstellung zum Anzeigenbegriff in § 16 Absatz 5 GrEStG ist auch in § 21 GrEStG 
zum selben Anwendungszeitpunkt vorzunehmen. Hierdurch wird sichergestellt, dass der 
Anzeigenbegriff innerhalb des Grunderwerbsteuergesetzes einheitlich anzuwenden ist. 


Eine echte Rückwirkung ist nach der Rechtsprechung des BVerfG zulässig, wenn sich die 
höchstrichterliche Rechtsprechung geändert hat, der Gesetzgeber aber unverzüglich den 
status quo ante wiederherstellt bzw. dessen gesetzliche Wiederherstellung unverzüglich 
ankündigt (vgl. BVerfGE 81, 228 [239]; BFH, BStBl II 1986, 518). Auch öffentliche Äuße-
rungen der Finanzverwaltung wie Schreiben des Bundesministerium der Finanzen stehen 
der Bildung eines schutzwürdigen Vertrauens in eine geänderte Rechtslage entgegen 
(BVerfGE 123, 111 [130]). Ein schutzwürdiges Vertrauen konnte vorliegend aufgrund der 
gleich lautenden Nichtanwendungserlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 
4. Juni 2013 (BStBl. I 2013, 1277), auf die in einer Fußnote zur Veröffentlichung des BFH-
Urteils im BStBl. II verwiesen wurde, nicht entstehen. Die in derartigen Fällen allenfalls 
enttäuschte Voraussicht jener Rechtsprechungsänderung begründet keinen Vertrauens-
schutz (BVerfGE 123, 111 [129]; BFH, BStBl II 2006, 549). Es ist sowohl mit dem Rechts-
staatsprinzip als auch dem Gewaltenteilungsgrundsatz vereinbar, wenn „der Gesetzgeber 
eine Rechtsprechungsänderung korrigiert, die auf Grundlage der seinerzeit bestehenden 
Rechtslage zwar mit gutem Grund erfolgt sein mag, deren Ergebnis er aber für nicht 
sachgerecht hält“ (BVerfGK 14, 338 [345]. Im vorliegenden Fall weicht der Bundesfinanz-
hof überraschend von der gefestigten Literatur- und Verwaltungsauffassung ab, zumal er 
diese in seiner bisherigen Rechtsprechung nie in Frage gestellt hat. 


Die rückwirkende gesetzgeberische Klarstellung ist somit verfassungsrechtlich zulässig 
und zur Sicherstellung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung geboten. 


Zu Artikel 7 (Änderung des Bewertungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 97 Absatz 1b Satz 4 - neu - 


Die Änderung dient der Umsetzung des Vorschlags des Bundesrates in Ziffer 51 seiner 
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an den 
Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Bundestags-
drucksache 18/3158). 


Nach geltender Rechtslage richtet sich der Wert eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft 
nach dem Verhältnis des Anteils am Nennkapital der Gesellschaft zum gemeinen Wert 
des Betriebsvermögens der Kapitalgesellschaft.  


In der Praxis hat sich gezeigt, dass die ausschließliche Maßgeblichkeit des Verhältnisses 
des Anteils am Nennkapital zum gemeinen Wert des Betriebsvermögens der Kapitalge-
sellschaft den gemeinen Wert des Anteils nicht immer zutreffend wiedergibt. Dies gilt ins-
besondere in den Fällen, in denen die Beteiligung am Nennkapital nicht mit der Gewinn- 
und Verlustverteilung übereinstimmt. Für diese Fälle muss in der Praxis eine vom Regel-
fall abweichende Aufteilung möglich sein, die sich an den tatsächlichen gesellschafts-
rechtlichen Vereinbarungen orientiert. Dies wird durch die vorgesehene Gesetzesände-
rung für derartige Ausnahmefälle sichergestellt. 
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Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 154 Absatz 1 Nummer 3 


Die Änderung dient der Umsetzung des Vorschlags des Bundesrates in Ziffer 52 seiner 
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an den 
Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Bundestags-
drucksache 18/3158). 


In Fällen einer Schenkung unter Lebenden sind der Erwerber und der Schenker Gesamt-
schuldner der Schenkungsteuer (§ 20 Absatz 1 ErbStG). Der Erwerber wird zurzeit nicht 
Beteiligter am Feststellungsverfahren, wenn der Schenker die Schenkungsteuer über-
nommen hat (§ 10 Absatz 2 ErbStG). Der Erwerber verliert nach geltendem Recht zudem 
seine Beteiligtenstellung, wenn der Schenker in den übrigen Fällen nachträglich für die 
Steuer in Anspruch genommen werden soll, weil der Erwerber diese nicht zahlt. 


Dies führt zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Feststellung der Grundlagenbescheide, 
weil je nach Ablauf des Besteuerungsverfahrens unterschiedliche Beteiligte und damit 
verschiedene Wertfeststellungen verfahrensrechtlich nicht ausgeschlossen werden kön-
nen. Mit der Neuregelung werden die Gesamtschuldner Beteiligte am Verfahren, so-
dass - einhergehend mit dem vorgesehenen neuen § 154 Absatz 1 Satz 2 BewG - stets 
eine gesonderte und einheitliche Feststellung erfolgt. Da in der Praxis die Wertfeststellung 
in der überwiegenden Anzahl der Fälle nur für einen der beiden Beteiligten von Bedeu-
tung ist (beispielsweise bei der Schenkung im Allgemeinen für den Beschenkten), kann 
sich die Bekanntgabe der Feststellung zunächst auf diesen Beteiligten beschränken. Dies 
entspricht bereits der derzeitigen Rechtslage nach § 122 AO (vgl. AEAO). Sollte - in Aus-
nahmefällen - eine anschließende Bekanntgabe an den anderen Beteiligten erforderlich 
werden, kann diese nachgeholt werden. 


Zu Buchstabe b 


§ 154 Absatz 1 Satz 2 - neu - 


Die Änderung dient der Umsetzung des Vorschlags des Bundesrates in Ziffer 52 seiner 
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an den 
Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Bundestags-
drucksache 18/3158). 


Nach der derzeitigen Rechtslage erfolgt bei mehreren Beteiligten am Feststellungsverfah-
ren gegenüber jedem eine gesonderte Feststellung. Hieraus ergibt sich für jeden Beteilig-
ten ein eigenständiges, von dem übrigen Beteiligten unabhängiges Verfahren. Dies birgt 
die Gefahr, dass für einen Vermögensgegenstand gegenüber mehreren Beteiligten ein 
unterschiedlicher Wert festgestellt wird. Da der Feststellungsbescheid Grundlagenbe-
scheid für ggf. weitere Feststellungen bzw. die Steuerfestsetzung ist, kann sich am Ende 
eine unterschiedliche steuerliche Bemessungsgrundlage ergeben. Eine gesonderte und 
einheitliche Feststellung gegenüber allen Beteiligten am Feststellungsverfahren stellt hin-
gegen sicher, dass für alle Beteiligten ein einheitlicher Wert maßgebend ist. Sie stärkt 
damit die Rechtstellung des einzelnen Beteiligten beim Feststellungsverfahren. 


Zu Nummer 3 


§ 190 


Die Änderung dient der Umsetzung des Vorschlags des Bundesrates in Ziffer 53 seiner 
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an den 
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Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Bundestags-
drucksache 18/3158). 


Durch das Erbschaftsteuerreformgesetz 2008 wurde die Grundbesitzbewertung für Zwe-
cke der Erbschaftsteuer unter Berücksichtigung des Beschlusses des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 7. November 2006 - 1 BvL 10/02 - in enger Anlehnung an die aner-
kannten Vorschriften der Verkehrswertermittlung auf der Grundlage des BauGB grundle-
gend reformiert. Mit den Änderungen wird das Sachwertverfahren nach § 189 ff. BewG an 
die Sachwertrichtlinie (SW-RL) vom 5. September 2012, BAnz AT 18.10.2012 B1, ange-
passt. Insbesondere wird sichergestellt, dass die von den Gutachterausschüssen für 
Grundstückswerte auf der Grundlage der SW-RL abgeleiteten Sachwertfaktoren unter 
Berücksichtigung der Modellkonformität weiterhin als Wertzahlen im Sinne des § 191 Ab-
satz 1 BewG angewendet werden können.  


Damit ist zusätzlich eine Vereinfachung in der Rechtsanwendung verbunden, weil die 
Vielzahl der Tabellenwerte auf wenige Kostenkennwerte reduziert wird. Auf Fachebene 
besteht diesbezüglich Einvernehmen.  


Ferner wird mit der Anpassung auch dauerhaft der verfassungsrechtlichen Maßgabe der 
Bewertung mit dem gemeinen Wert Rechnung getragen, weil eine Kopplung der Werte 
mit dem Baupreisindex des Statistischen Bundesamts eingeführt wird. Mit der Anpassung 
ist keine Steuererhöhung verbunden; die in der Sachwertrichtlinie vorgesehene Reduzie-
rung der Lebensdauer von Gebäuden kann vielmehr zu einer höheren Wertminderung 
(bisher 60 Prozent, künftig 70 Prozent) führen. Im Übrigen können sich aus der Kopplung 
an die Baupreisentwicklung sowohl wertmäßige Steigerungen als auch rückläufige Ten-
denzen ergeben. 


§ 190 BewG wird neu strukturiert. Die Sätze 1 bis 4 des bisherigen Absatzes 1 verbleiben 
in Absatz 1. Im Satz 3 des Absatzes 1 wird in Verbindung mit dem neu eingefügten Ab-
satz 2 normiert, dass die jeweiligen für den zu bewertenden Einzelfall maßgeblichen Re-
gelherstellungskosten aus der Anlage 24 zur Ermittlung des Gebäuderegelherstellungs-
werts am Bewertungsstichtag anhand des Baupreisindex (Preisindizes für den Neubau in 
konventioneller Bauart von Wohn- und Nichtwohngebäuden; Fachserie 17 Reihe 4) des 
Statistischen Bundesamtes im Sinne des Absatzes 2 anzupassen und anschließend mit 
der Brutto-Grundfläche des Gebäudes zu multiplizieren sind. Die bisher in Absatz 1 Satz 5 
enthaltene Ermächtigungsgrundlage für das Bundesministerium der Finanzen wurde in-
folgedessen eingeschränkt und im neuen Absatz 3 verankert. Der bisherige Absatz 2 wird 
Absatz 4. Im neuen Absatz 4 wird klargestellt, dass bei bestehender Abbruchverpflichtung 
für das Gebäude bei der Ermittlung der Alterswertminderung von der tatsächlichen Ge-
samtnutzungsdauer des Gebäudes auszugehen ist. Darüber hinaus wird der Mindestan-
satz des Gebäuderegelherstellungswerts von 40 auf 30 Prozent gesenkt. Dies erfolgt ei-
nerseits infolge der teilweise erheblichen Absenkung der Gesamtnutzungsdauern unter 
Berücksichtigung der Anlage 3 der SW-RL und andererseits im Ergebnis der Wirkungs-
analyse dieser Regelung in der bisherigen Praxis. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a und Buchstabe b 


§ 195 Absatz 2 Satz 4 und 5 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeanpassungen an die Änderung des § 190 BewG. 


Zu Nummer 5 


§ 205 Absatz 8 bis 10 - neu - 


Absatz 8 - neu - 
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Die Änderung bei der Bewertung von Anteilen an Kapitalgesellschaften (§ 97 Absatz 1b 
Satz 4 - neu - BewG) soll für Bewertungsstichtage nach dem 31. Dezember 2015 ange-
wendet werden. 


Absatz 9 - neu - 


Die Änderungen beim Feststellungsverfahren (§ 154 Absatz 1 BewG) sollen für Bewer-
tungsstichtage nach dem 31. Dezember 2015 angewendet werden. 


Absatz 10 - neu - 


Sachwertfaktoren werden von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte regel-
mäßig auf den ersten Kalendertag des Jahres abgeleitet. Mit der Anwendungsregelung 
wird sichergestellt, dass die auf Grund der Sachwertrichtlinie abgeleiteten Sachwertfakto-
ren für Bewertungsstichtage nach dem 31. Dezember 2015 angewendet werden können. 


Zu Nummer 6 


Anlage 22 (zu § 185 Absatz 3 Satz 3, § 190 Absatz 4 Satz 2) 


In die Anlage 22 werden die in der Anlage 3 der SW-RL enthaltenen Orientierungswerte 
für die übliche Gesamtnutzungsdauer eingefügt. 


Zu Nummer 7 


Anlage 24 (zu § 190 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3) 


Die Normalherstellungskosten 2010 (Anlage 1 SW-RL) und die Beschreibung der Gebäu-
destandards (Anlage 2 SW-RL) werden in die Anlage 24 integriert. Teilweise werden er-
forderliche Ergänzungen und Anpassungen an die Begrifflichkeiten des Bewertungsge-
setzes vorgenommen. 


Zu Nummer 8 


Anlage 25 (zu § 191 Absatz 2) 


Die in der Anlage 25 enthaltenen Wertzahlen werden sachverständig modellkonform fort-
entwickelt. 


Zu Artikel 8 (Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 30 Absatz 4 Nummer 1 


Die Änderung dient der Umsetzung des Vorschlags des Bundesrates in Ziffer 54 seiner 
Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der Abgabenordnung an den 
Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (Bundestags-
drucksache 18/3158). 


Die Anzeigepflicht des Erwerbs wird ergänzt um die Angabe der jeweiligen steuerlichen 
Identifikationsnummer gemäß § 139b der Abgabenordnung der an einem Erwerb beteilig-
ten natürlichen Personen. Die Angabe der Identifikationsnummer bewirkt für die Finanz-
ämter eine erhebliche Arbeitserleichterung, weil sich die eingehenden Anzeigen leichter 
und schneller den an einem Erwerb beteiligten Personen zuordnen lassen.  


Die entsprechende Erweiterung der Anzeigepflichten für Vermögensverwahrer, Vermö-
gensverwalter und Versicherungsunternehmen (§ 33 ErbStG) sowie Gerichte, Behörden, 
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Beamte und Notare (§ 34 ErbStG) wird im Rahmen einer Änderung der Erbschaftsteuer-
Durchführungsverordnung erfolgen. 


Zu Nummer 2 


§ 37 Absatz 9 - neu - 


Der neue Absatz 9 bestimmt, dass der geänderte § 30 Absatz 4 Nummer 1 ErbStG auf 
Erwerbe anzuwenden ist, für die die Steuer nach dem Tag der Verkündung des vorlie-
genden Änderungsgesetzes entstanden ist. 


Zu Artikel 9 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Anlage 4 (zu § 13b Absatz 2 Nummer 11) 


Die Anlage 4 des Umsatzsteuergesetzes zählt die Gegenstände auf, deren Lieferungen 
im Inland unter die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers fallen (§ 13b Ab-
satz 2 Nummer 11 UStG). Bei den unter Nummer 3 der Anlage 4 des UStG genannten 
Roherzeugnissen aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl enthält die derzeitige 
gesetzliche Formulierung jedoch eine Ungenauigkeit hinsichtlich der unter die Regelung 
fallenden Gegenstände: Nach der gesetzlichen Regelung fallen zwar nach der Benen-
nung der Zolltarifpositionen u. a. Gegenstände der Zolltarifpositionen 7206, 7207, 7218 
und 7224 unter den Anwendungsbereich, diese sind aber nicht oder nicht ausreichend 
bezeichnet. Diese Ungenauigkeit wird durch die redaktionelle Gesetzesänderung besei-
tigt. 


Die Änderung hat inhaltlich keine Auswirkungen für die Betroffenen. Ohne diese Korrektu-
ren käme es zu Anwendungsproblemen. 


Zu Artikel 10 (Inkrafttreten) 


Artikel 10 bestimmt, dass die Änderungen durch die Artikel 1, 2 und 3 (EStG, KStG und 
GewStG) durch dieses Gesetz am 1. Januar 2016 in Kraft treten und die übrigen Ände-
rungen am Tag nach der Verkündung in Kraft treten. 








 
Europäische Kommission schafft Grundlagen für mehr Fairness und
Transparenz bei der Besteuerung in der EU
 
Brüssel, 18 Februar 2015 


Europäische Kommission - Pressemitteilung


Die Europäische Kommission hat heute ihre ehrgeizige Agenda zur Bekämpfung von Steuervermeidung
und aggressiver Steuerplanung in Angriff genommen. Im Kollegium der Kommissionsmitglieder fand
eine erste Orientierungsdebatte darüber statt, wie die Besteuerung in der EU fairer und transparenter
werden kann.


Für Präsident Juncker ist die Bekämpfung von Steuerflucht und Steuervermeidung ein vorrangiges
politisches Ziel der Kommission. In den heutigen Diskussionen ging es um die dringendsten
Maßnahmen, die in diesem Bereich ergriffen werden müssen. Es herrschte Einvernehmen darüber, dass
Unternehmen dort besteuert werden müssen, wo sie ihre gewinnbringenden wirtschaftlichen
Tätigkeiten ausüben, und nicht durch aggressive Steuerplanung einer angemessenen Besteuerung
entgehen dürfen. Somit gab es im Kollegium einen breiten Konsens darüber, dass die
Steuertransparenz im Bereich der Körperschaftbesteuerung unbedingt verbessert werden muss.


In diesem Sinne kam das Kollegium der Kommissionsmitglieder überein, im März ein Paket zur
Steuertransparenz vorzustellen.


„Ein prosperierendes Europa benötigt faire, transparente und berechenbare Steuersysteme, damit die
Unternehmen investieren und die Verbraucherinnen und Verbraucher wieder Vertrauen fassen. Im
Zuge unserer Ziels, den Binnenmarkt zu vertiefen und fairer zu gestalten, möchten wir in der EU und
weltweit die Steuertransparenz verbessern und einen faireren Steuerwettbewerb erreichen. Es ist
inakzeptabel, dass die Steuerbehörden auf zugespielte Informationen angewiesen sind, um
Steuervorschriften durchsetzen zu können“, erklärte Valdis Dombrovskis, für den Euro und den
sozialen Dialog zuständiger Vizepräsident der Kommission.


Pierre Moscovici, Kommissar für Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten, Steuern und Zoll erklärte:
„Missbräuchliche Steuerpraktiken und schädliche Steuerregelungen scheuen das Licht. Transparenz und
Zusammenarbeit sind ihre natürlichen Feinde. Nunmehr ist es an der Zeit, eine neue Offenheit
zwischen den Steuerverwaltungen und ein neues Zeitalter der Solidarität zwischen den Regierungen
einzuleiten, um Steuergerechtigkeit zu gewährleisten. Die Kommission setzt sich nachdrücklich für die
höchstmögliche Steuertransparenz in Europa ein.“


Die Kommission lässt den Ankündigungen ihres Arbeitsprogramms vom Dezember rasch Taten folgen.
So wird sie im kommenden Monat Rechtsvorschriften zur Ausdehnung des automatischen Austauschs
von Informationen auf verbindliche Steuerauskünfte vorschlagen. Nach den derzeitigen EU-Vorschriften
tauschen die Mitgliedstaaten kaum Informationen über solche Vorentscheide aus, die ihre oft sehr
komplexen Körperschaftsteuerregelungen betreffen. Daher ist es für die Steuerbehörden schwierig, zu
beurteilen, wo ein Unternehmen seine Wirtschaftstätigkeiten tatsächlich ausübt, und auf dieser
Grundlage Steuervorschriften angemessen anzuwenden. Die Folge davon ist, dass viele multinationale
Unternehmen versuchen, Gewinne zu verlagern und ihre Steuerschuld zu minimieren, wodurch den
Regierungen in der EU wertvolle Steuereinnahmen entgehen und eine faire Besteuerung behindert
wird.


Der im März erfolgende Vorschlag wird von verschiedenen Maßnahmen zur Erhöhung der
Steuertransparenz begleitet. In der heutigen Orientierungsdebatte wurden verschiedene Optionen –
legislativer und nichtlegislativer Art – geprüft.


Auf dieses Paket zur Steuertransparenz sollen im Laufe des Jahres weitere Arbeiten folgen. Im Sommer
wird die Kommission ein zweites Maßnahmenpaket – zur fairen und effizienten
Körperschaftbesteuerung – vorlegen, in dem auch aktuelle Initiativen der G20 und der OECD zur
Bekämpfung von Steuervermeidung berücksichtigt werden.


Hintergrund:
Die Kommission wird im März ein Paket zur Steuertransparenz vorlegen, das einen Legislativvorschlag
für den automatischen Austausch von Informationen über verbindliche Steuerauskünfte umfasst.


In ihrem Arbeitsprogramm vom Dezember kündigte die Kommission Maßnahmen gegen
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung an, um zu gewährleisten, dass die Steuern in dem Land
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entrichtet werden, in dem die Gewinne anfallen.


Präsident Juncker erklärte in seinen Politischen Leitlinien,dieer am 15. Juli 2014 dem Europäischen
Parlament vorstellte: „Wir brauchen mehr Fairness in unserem Binnenmarkt. Während wir die
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für ihre Steuersysteme anerkennen, sollten wir unsere
Anstrengungen im Kampf gegen Steuerumgehung und Steuerbetrug verstärken, damit alle ihren
gerechten Teil beitragen.“


Parallel dazu setzt die Kommission vier eingehende beihilferechtliche Prüfungen (siehe auch hier) von
verbindlichen Steuerauskünften in den Niederlanden, Irland und Luxemburg fort. Am Monatsanfang hat
sie die Prüfung einer belgischen Steuerregelung eingeleitet, die multinationalen Unternehmen
ermöglicht, ihre Körperschaftsteuerschuld in Belgien erheblich zu verringern. Außerdem hat die
Kommission alle Mitgliedstaaten gebeten, sie über ihre Praxis hinsichtlich verbindlicher
Steuerauskünfte zu unterrichten, damit sie feststellen kann, ob und wo der Wettbewerb im
Binnenmarkt durch selektive Steuervergünstigungen verfälscht wird.


Kontakt für die Medien
Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)
Audrey AUGIER (+32 2 297 16 07)


Kontakt für die Öffentlichkeit:
Europe Direct – telefonisch unter 00 800 67 89 10 11 oder per E-Mail



http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_de.pdf

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-663_de.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1105_de.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4080_de.htm
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Parlament  richtet  Sonderausschuss  zu
angeblichen  Steuerabsprachen  ein
Plenartagung [12-02-2015 - 11:32]


 
Das  Parlament  hat  am Donnerstag  die  Einrichtung  eines  Sonderausschusses
beschlossen, um "Steuervorbescheide und andere Maßnahmen ähnlicher Art oder
Wirkung" in den EU-Ländern zu untersuchen und Empfehlungen für die Zukunft
abzugeben.  Der  Ausschuss  wird  45  Mitglieder  haben  und  zunächst  für  einen
Zeitraum  von  6  Monaten  eingesetzt.  
 
Die Einrichtung des Ausschusses wurde mit 612 Stimmen gebilligt, bei 19 Gegenstimmen
und 23 Enthaltungen.
 
Mandat
 
Der Ausschuss wird Praktiken im Bereich verbindlicher Steuerauskünfte bis zurück zum 1.
Januar 1991 untersuchen, aber auch die Regeln überprüfen, nach denen die Europäische
Kommission staatliche Beihilfen in den Mitgliedstaaten behandelt, sowie jene Vorschriften,
die bestimmen, wie transparent die Praxis der Steuerentscheidungen in den EU-Ländern
sein  darf.  Der  Ausschuss  wird  auch  die  nachteiligen  Auswirkungen  aggressiver
Steuergestaltung auf die öffentlichen Finanzen ins Auge fassen und Empfehlungen für die
Zukunft aussprechen.
 
Hintergrundinformationen
 
Der  Ausschuss  wird  anlässlich  einer  Reihe  von  Ermittlungen  zu  angeblichen
Steuerabsprachen zugunsten multinationaler Konzerne in Luxemburg, Irland, Belgien und
den Niederlanden eingesetzt, die von der Europäischen Kommission veranlasst wurden.
 
Pläne  des  Wirtschaftsausschusses,  einen  Untersuchungsbericht  (nichtlegislativer
Initiativbericht)  über  Steuerentscheidungen  zu  verfassen,  werden  nun  nicht  mehr
weiterverfolgt ,  da  dieses  Vorhaben  sich  inhal t l ich  mit  der  Aufgabe  des
Sonderausschusses  überschneiden  würde.
 
 
 
Verfahren: Art. 197 EP-Geschäftsordnung - Einsetzung von Sonderausschüssen
 
Kontakt 
 
Armin WISDORFF
BXL: (+32) 2 28 40924
STR: (+33) 3 881 73780
PORT: +32 498 98 13 45
EMAIL: presse-DE@europarl.europa.eu


Ron KORVER
BXL: (+32) 2 28 44659
STR: (+33) 3 881 74903
PORT: (+32) 498 98 35 88
EMAIL: econ-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_Economics
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 17.12.2014, IV R 57/11


Keine tarifbegünstigte Anteilsveräußerung bei nur teilweiser Aufdeckung der in der Person des Veräußerers 
vorhandenen stillen Reserven - "Gesamtplan-Rechtsprechung"


Leitsätze


Werden Teile der wesentlichen Betriebsgrundlagen einer KG unter Fortführung stiller Reserven auf eine Schwester-
KG übertragen und sodann die Mitunternehmeranteile an der Schwester-KG veräußert, so ist die Tarifbegünstigung 
nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 1 EStG nicht zu gewähren, weil nicht alle in der Person des Veräußerers 
(Mitunternehmers) vorhandenen stillen Reserven in einem einheitlichen Vorgang aufgedeckt werden.


Tatbestand


1 I. Die Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) waren Anfang des Jahres 1997 (Streitjahr) Kommanditisten der 
X-GmbH & Co. KG (KG). Komplementärin war die X-GmbH, deren Gesellschafter wiederum die Kläger 
waren.


2 Im Streitjahr beabsichtigte der in I beheimatete A-Konzern, Teile der auf Deutschland und einige andere 
europäische Länder konzentrierten geschäftlichen Aktivitäten der KG zu übernehmen, um damit weltweit zu 
expandieren. Die Übernahme des Geschäfts wurde auf der Grundlage von mindestens acht jeweils am ... 
1997 geschlossenen Verträgen vollzogen. In der Sache gründeten die Kläger eine zweite GmbH & Co. KG, 
die Beigeladene, und übertrugen auf diese Teile des Betriebsvermögens der KG. Zugleich pachtete die 
Beigeladene die Immobilien und das bewegliche Anlagevermögen der KG. Beide Gesellschaften schlossen 
außerdem einen Lizenzvertrag, in welchem der Beigeladenen eine unbegrenzte, unwiderrufliche und 
ausschließliche Lizenz mit Gültigkeit im Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für die Nutzung eines 
bestimmten Know-how der KG gewährt wurde. Schließlich verkauften und übertrugen die Kläger Teile ihrer 
Anteile an der Beigeladenen und an deren Komplementär-GmbH an die A Holding GmbH (H-GmbH). Als 
Kaufpreis für den Verkauf und die Übertragung der Kommandit- und der GmbH-Anteile wurde insgesamt ein 
Barpreis in Höhe von ... DM zuzüglich ... Stammaktien der A Ltd. vereinbart. Die Kläger machten der H-GmbH 
zudem das unwiderrufliche Angebot, die nach Unterzeichnung des Vertrags verbleibenden Kommanditanteile 
und GmbH-Stammeinlagen zu übertragen. Diese Kaufoption wurde später durch Vertrag vom ... Dezember 
2000 mit Wirkung vom 1. Januar 2001 zu einem Preis von insgesamt ... DM ausgeübt.


3 In der Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von Grundlagen für die 
Einkommensbesteuerung für das Streitjahr gab die Beigeladene die Beteiligungsverhältnisse ihrer 
Komplementärin und ihrer Kommanditisten am Ende des Jahres an. Die laufenden Einkünfte wurden 
mit ... DM beziffert. Daneben erklärte die Beigeladene einen Veräußerungsgewinn in Höhe von ... DM.


4 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) folgte in seinem unter dem Vorbehalt der 
Nachprüfung ergangenen Feststellungsbescheid vom 14. Juli 1999 zunächst der Erklärung.


5 Im Rahmen einer bei der Beigeladenen für die Jahre 1997 bis 2001 durchgeführten Außenprüfung griff der 
Prüfer allerdings den geschilderten Sachverhalt auf und ermittelte, dass die Beigeladene von 1997 bis 2000 
Lizenzgebühren in Höhe von insgesamt ... DM an die KG gezahlt hatte. Zudem ging er davon aus, dass die 
KG bei der Veräußerung und Übertragung von Know-how im Jahr 2001 einen Erlös von ... DM erzielt habe. 
Aufgrund dieser Feststellungen gelangte er zu der Auffassung, dass die Tarifbegünstigung des § 34 Abs. 1 
des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (EStG) auf den Gewinn der Kläger aus 
der Veräußerung der Teil-Mitunternehmeranteile an der Beigeladenen im Streitjahr nicht anwendbar sei, weil 
nur ein Teil der wesentlichen Betriebsgrundlagen von der KG auf die Beigeladene übertragen worden sei.


6 Das FA folgte dem und erließ am 14. Juni 2004 einen nach § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung (AO) 
geänderten Feststellungsbescheid, in dem der erzielte Veräußerungsgewinn nunmehr als nicht 
tarifbegünstigter (laufender) Gewinn gesondert und einheitlich festgestellt wurde.


7 Nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhoben die Kläger Klage vor dem Finanzgericht (FG), der das 
Gericht mit dem angefochtenen Urteil stattgab. Zur Begründung führte das FG im Wesentlichen aus, die 
Kläger hätten mit der anteiligen Veräußerung ihrer Kommanditanteile an der Beigeladenen an die H-GmbH 
einen Veräußerungsgewinn in Höhe von insgesamt ... DM erzielt, der § 34 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 16 Abs. 1 
Nr. 2 EStG unterfalle. Der Wortlaut dieser Normen verbiete es, die wirtschaftlichen Verhältnisse in anderen 
Schwestergesellschaften mit in die Überlegungen einzubeziehen. Damit sei es unvereinbar, wenn man im 
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Streitfall die Tarifbegünstigung des Veräußerungsgewinns der Kläger für ihre quotalen Anteile an der 
Beigeladenen davon abhängig machen würde, dass diese auch eine entsprechende Quote ihrer 
Kommanditanteile an der KG mit veräußerten, obwohl diese Gesellschaft in keiner rechtlichen Verbindung zur 
Beigeladenen stehe. Nichts anderes folge aus § 42 AO.


8 Dagegen richtet sich die auf die Verletzung von § 16 Abs. 1 Nr. 2, § 34 Abs. 1 und Abs. 2 EStG gestützte 
Revision des FA.


9 Das FA beantragt, das Urteil des Niedersächsischen FG vom 25. Oktober 2011  15 K 10217/09 aufzuheben 
und die Klage abzuweisen.


10 Die Kläger beantragen, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


11 II. Die Revision ist begründet und führt zur Aufhebung des FG-Urteils sowie zur Abweisung der Klage (§ 126 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass 
der von den Klägern durch die anteilige Veräußerung ihrer Kommanditanteile an der Beigeladenen an die 
H-GmbH erzielte Veräußerungsgewinn in Höhe von insgesamt ... DM § 16 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 34 Abs. 2 
Nr. 1 und Abs. 1 EStG unterfällt und entsprechend festzustellen ist. Er ist vielmehr --wie auch im mit der 
Klage angegriffenen geänderten Feststellungsbescheid vom 14. Juni 2004 in Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom 8. Juni 2009 erfolgt-- als laufender Gewinn festzustellen.


12 1. In die gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte nach § 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a AO sind 
auch die Gewinne einzubeziehen, die ein Gesellschafter aus der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils 
erzielt (vgl. Urteile des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 29. April 1993 IV R 107/92, BFHE 171, 23, BStBl II 
1993, 666; vom 10. April 2014 III R 20/13, BFHE 244, 530). Der entsprechende Veräußerungsgewinn gehört 
insoweit gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 EStG zu den Einkünften des Gesellschafters aus seiner Beteiligung an der 
Personengesellschaft und ist deshalb auch verfahrensrechtlich als Bestandteil der gesondert und einheitlich 
festzustellenden Einkünfte anzusehen.


13 Von der Feststellung eines Gewinns i.S. des § 16 EStG zu unterscheiden ist die Qualifikation des Gewinns 
als Bestandteil der außerordentlichen Einkünfte i.S. des § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG (zur Selbständigkeit dieser 
Feststellung: BFH-Urteile vom 9. Februar 2011 IV R 15/08, BFHE 233, 290, BStBl II 2011, 764, und vom 
30. August 2012 IV R 44/10, BFH/NV 2013, 376, jeweils m.w.N.). Die Feststellung, dass ein bestimmter 
Betrag der festgestellten Einkünfte der Personengesellschaft als außerordentliche Einkünfte i.S. des § 34 
EStG zu qualifizieren ist, ist als Feststellung einer anderen Besteuerungsgrundlage im Zusammenhang mit 
der gesonderten und einheitlichen Feststellung der einkommensteuerpflichtigen Einkünfte nach § 180 Abs. 1 
Nr. 2 Buchst. a AO zu treffen. Nicht Bestandteil dieser Feststellung ist eine Entscheidung darüber, ob ein 
Mitunternehmer weitere persönliche Merkmale erfüllt, die Voraussetzung für die Gewährung der 
Tarifbegünstigung sind (z.B. die in § 34 Abs. 3 EStG heutiger Fassung enthaltenen persönlichen 
Tatbestandsmerkmale). Über diese ist erst im Rahmen der Festsetzung der Einkommensteuer für den 
jeweiligen Mitunternehmer zu entscheiden. Gegenstand der im Streitfall zu treffenden Entscheidung ist 
danach ausschließlich, ob der Gewinn der Kläger aus der Veräußerung von Teilen der Mitunternehmeranteile 
an der Beigeladenen der Tarifbegünstigung gemäß § 34 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 1 EStG unterliegt.


14 2. Erzielt der Steuerpflichtige aus der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils einen Gewinn i.S. des § 16 
Abs. 1 Nr. 2 EStG, so ist dieser Gewinn nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 1 EStG mit einem ermäßigten 
Steuersatz zu besteuern, soweit er im Sinne der letztgenannten Vorschriften zu außerordentlichen Einkünften 
führt.


15 a) Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 EStG unterliegen in dem zu versteuernden Einkommen enthaltene 
außerordentliche Einkünfte der Tarifbegünstigung nach den Sätzen 2 bis 4. Gemäß § 34 Abs. 2 Halbsatz 1 
EStG kommen als außerordentliche Einkünfte nur die enumerativ in § 34 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 EStG 
aufgeführten Einkünfte in Betracht, so u.a. nach Nr. 1 Veräußerungsgewinne i.S. des § 16 EStG. Durch die 
Verwendung der Worte "kommen nur in Betracht" hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass bei 
Vorliegen der unter den Nrn. 1 bis 3 aufgezählten Tatbestände die Gewährung der Tarifbegünstigung zwar 
nahe liegt, aber nicht zwingend ist.


16 b) Ein Veräußerungsgewinn i.S. des § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG unterliegt danach der Tarifbegünstigung nur, 
wenn er auch "außerordentlich" ist. Dies setzt bei allen Tatbeständen des § 34 Abs. 2 EStG eine atypische 
Zusammenballung voraus (zuletzt BFH-Urteile vom 23. Oktober 2013 X R 3/12, BFHE 243, 287, BStBl II 
2014, 58, und vom 25. September 2014 III R 5/12, BFH/NV 2015, 104, zur amtlichen Veröffentlichung 
vorgesehen). Das Erfordernis der Zusammenballung folgt aus dem Zweck der Tarifbegünstigung nach § 34 
EStG, die zusammengeballte Realisierung der während vieler Jahre entstandenen stillen Reserven nicht nach 
dem progressiven Einkommensteuertarif zu erfassen. Die Tarifbegünstigung gemäß § 34 EStG setzt 
demnach voraus, dass alle stillen Reserven, die in den wesentlichen Grundlagen einer betrieblichen 
Sachgesamtheit angesammelt wurden, in einem einheitlichen Vorgang aufgelöst werden (Beschluss des 
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Großen Senats des BFH vom 18. Oktober 1999 GrS 2/98, BFHE 189, 465, BStBl II 2000, 123, m.w.N.; BFH-
Urteile in BFH/NV 2013, 376; in BFHE 243, 287, BStBl II 2014, 58, jeweils m.w.N.).


17 c) Im Streitjahr war auch die Veräußerung eines Teils eines Mitunternehmeranteils grundsätzlich 
tarifbegünstigt. Zwar ist § 16 Abs. 1 Nr. 2 EStG durch das Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz vom 
20. Dezember 2001 (BGBl I 2001, 3858) mit Wirkung für nach dem 31. Dezember 2001 erfolgte 
Veräußerungen in der Weise geändert worden, dass nur noch die Übertragung des "gesamten" 
Gesellschaftsanteils zu einem nach § 34 EStG begünstigten Veräußerungsgewinn führt. Der BFH hat jedoch 
mehrfach entschieden, dass für die Zeit vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes entsprechend der bis dahin 
geltenden Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung an der Steuerbegünstigung von Gewinnen aus 
Teilanteilsveräußerungen festzuhalten ist (BFH-Urteile vom 16. September 2004 IV R 11/03, BFHE 207, 274, 
BStBl II 2004, 1068; vom 10. November 2005 IV R 7/05, BFHE 211, 312, BStBl II 2006, 176; vom 10. Juni 
2008 VIII R 79/05, BFHE 222, 320, BStBl II 2008, 863; in BFH/NV 2013, 376). Wird nur ein Teil eines 
Mitunternehmeranteils übertragen, so sind die in diesem Teilanteil gebundenen anteiligen stillen Reserven in 
einem einheitlichen Vorgang aufzulösen (vgl. BFH-Urteil vom 12. April 2000 XI R 35/99, BFHE 192, 419, 
BStBl II 2001, 26). Nach ständiger Rechtsprechung des BFH umfasst dabei der Mitunternehmeranteil i.S. von 
§ 16 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG nicht nur den Anteil des Mitunternehmers am 
Vermögen der Gesellschaft, sondern auch etwaiges Sonderbetriebsvermögen (BFH-Urteile vom 19. März 
1991 VIII R 76/87, BFHE 164, 260, BStBl II 1991, 635; vom 24. August 2000 IV R 51/98, BFHE 192, 534, 
BStBl II 2005, 173; in BFH/NV 2013, 376). Die Tarifbegünstigung eines Gewinns aus der Veräußerung eines 
Teil-Mitunternehmeranteils nach § 16 Abs. 1 Nr. 2, § 34 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 1 EStG setzt daher voraus, 
dass auch das Sonderbetriebsvermögen des veräußernden Mitunternehmers anteilig mitveräußert wird, 
soweit es wesentliche Betriebsgrundlagen enthält (BFH-Urteile in BFHE 192, 419, BStBl II 2001, 26; in BFHE 
211, 312, BStBl II 2006, 176; in BFHE 222, 320, BStBl II 2008, 863; in BFH/NV 2013, 376).


18 d) Ausgehend von dem unter II.2.b beschriebenen Normverständnis ist für die Tarifbegünstigung eines 
Gewinns aus der Veräußerung einer der unter den Tatbestand des § 16 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 EStG fallenden 
Sachgesamtheiten gemäß § 34 Abs. 1, Abs. 2 EStG grundsätzlich eine zeitraumbezogene Betrachtung 
geboten, wenn aufgrund einheitlicher Planung und in engem zeitlichen Zusammenhang mit der Veräußerung 
der betrieblichen Sachgesamtheit eine dieser Sachgesamtheit zugeordnete wesentliche Betriebsgrundlage 
ohne Aufdeckung sämtlicher stiller Reserven aus deren Betriebsvermögen ausgeschieden ist. Umfasst ein 
"Veräußerungsplan" mehrere Teilakte, so gebietet der Zweck der Tarifbegünstigung, sämtliche Teilakte (hier 
die Veräußerung und die Übertragung) miteinander zu verklammern und als einen einheitlichen Vorgang im 
Hinblick auf die atypische Zusammenballung der Einkünfte zu betrachten (vgl. BFH-Urteile in BFH/NV 2013, 
376, und vom 5. Februar 2014 X R 22/12, BFHE 244, 49, BStBl II 2014, 388, jeweils m.w.N.). 
Außerordentliche Einkünfte liegen daher nicht vor, wenn durch einzelne Teilakte des einheitlich zu 
betrachtenden Vorgangs nicht alle stillen Reserven aufgedeckt werden (vgl. BFH-Urteil in BFH/NV 2013, 376, 
mit umfangreichen Nachweisen zur Rechtsprechung).


19 aa) Der Senat hat diese als "Gesamtplan-Rechtsprechung" bezeichneten Grundsätze allerdings --anders als 
die Beteiligten meinen-- alleine im Wege der teleologischen Auslegung des § 34 EStG gewonnen und sie 
nicht auf § 42 AO gestützt. Soweit der X. Senat des BFH in dem von den Beteiligten angesprochenen 
Beschluss vom 19. Januar 2011 X B 43/10 (BFH/NV 2011, 636) die Auffassung vertreten hat, die 
Gesamtplan-Rechtsprechung fuße auf § 42 AO, hat er daran in späteren Judikaten nicht mehr festgehalten, 
sondern zur Begründung ebenfalls auf den Sinn und Zweck des § 34 EStG abgestellt: So hat er im Urteil vom 
22. Oktober 2013 X R 14/11 (BFHE 243, 271, BStBl II 2014, 158) zwar ausgeführt, ein Gesamtplan sei zu 
verneinen, wenn wirtschaftliche Gründe für die einzelnen Teilschritte vorlägen und es dem Steuerpflichtigen 
gerade auf die Konsequenzen dieser Teilschritte ankomme ("Plan in Einzelakten"). Allerdings hat er deutlich 
gemacht, dass die Gesamtplan-Rechtsprechung im Anwendungsbereich der §§ 16, 34 EStG ausschließlich 
der Verwirklichung des Zwecks der Tarifbegünstigung dient, nämlich die zusammengeballte Realisierung der 
während vieler Jahre entstandenen stillen Reserven nicht dem progressiven Einkommensteuertarif zu 
unterwerfen. Im Urteil in BFHE 244, 49, BStBl II 2014, 388 ist der X. Senat sodann ausdrücklich der auf den 
Zweck des § 34 EStG gestützten Rechtsprechung des erkennenden Senats im Urteil in BFH/NV 2013, 376 
gefolgt.


20 bb) Soweit es um die Veräußerung von Mitunternehmeranteilen nach zuvor erfolgter Buchwert-Übertragung 
wesentlicher Betriebsgrundlagen geht, hat der Senat im Urteil vom 6. September 2000 IV R 18/99 (BFHE 
193, 116, BStBl II 2001, 229) ausgeführt, die angesprochenen Vorgänge dürften nicht isoliert voneinander 
betrachtet werden, weil der "Wert" eines Mitunternehmeranteils, abgesehen von ggf. vorhandenem 
Sonderbetriebsvermögen, vom vorhandenen Gesellschaftsvermögen geprägt werde. Werde das 
Gesellschaftsvermögen ohne entsprechende Gegenleistung auf einen anderen Rechtsträger übertragen, so 
werde zugleich dem Mitunternehmeranteil sein Wert genommen. Dies gelte auch für die im 
Mitunternehmeranteil ruhenden stillen Reserven, die bei einer unentgeltlichen Übertragung aus dem 
Gesellschaftsvermögen dem Mitunternehmeranteil vollständig entzogen werden könnten. Werde dem 
Mitunternehmeranteil nur ein Teil der stillen Reserven durch vorherige Buchwertübertragung entzogen, so 
entstehe bei Veräußerung oder Aufgabe ein Gewinn durch Aufdeckung der verbliebenen stillen Reserven. Die 
Gewährung der Tarifbegünstigung für den erzielten Gewinn aus der Anteilsveräußerung würde dann aber 
bedeuten, dass sie trotz nur teilweiser Aufdeckung der stillen Reserven in Anspruch genommen werden 
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könne. Ein solches Ergebnis stehe aber im Widerspruch zum Zweck der Tarifbegünstigung, die 
Progressionswirkung durch die geballte Aufdeckung der stillen Reserven zu mildern.


21 cc) Der Senat ist der Auffassung, dass die unter II.2.d bb wiedergegebenen Grundsätze auch auf Fälle 
entsprechende Anwendung finden müssen, in denen wesentliche Betriebsgrundlagen einer KG teilweise und 
unter Fortführung der stillen Reserven auf eine neu gegründete KG übertragen und anschließend Anteile an 
der neu gegründeten KG veräußert werden. Denn auch in diesen Fällen werden --wie auch in dem dem 
Senatsurteil in BFHE 193, 116, BStBl II 2001, 229 zugrunde liegenden Fall-- in der Person des Veräußerers 
nicht alle stillen Reserven in einem einheitlichen Vorgang aufgedeckt.


22 (1) Den Klägern ist zwar einzuräumen, dass der Wortlaut des § 16 Abs. 1 Nr. 2 EStG alleine auf die 
"Veräußerung eines Mitunternehmeranteils" und damit auf das dem veräußerten Anteil zuzurechnende 
Betriebsvermögen abstellt, was dafür sprechen könnte, bezogen auf die Tarifbegünstigung nach § 34 EStG 
auch nur die Aufdeckung der stillen Reserven in eben diesem Betriebsvermögen zu verlangen. Indessen 
kann es im Hinblick auf das Ziel des § 34 EStG, nur "außerordentliche Einkünfte" im Sinne einer 
zusammengeballten Realisierung der während vieler Jahre entstandenen stillen Reserven nicht nach dem 
progressiven Einkommensteuertarif zu erfassen, keinen Unterschied machen, ob --wie in dem dem Urteil in 
BFHE 193, 116, BStBl II 2001, 229 zugrunde liegenden Fall-- die Mitunternehmeranteile an der 
Personengesellschaft, die die stillen Reserven ursprünglich erwirtschaftet hat und der zuvor wesentliche 
Betriebsgrundlagen entzogen wurden, oder --wie im Streitfall-- die Mitunternehmeranteile an der neu 
gegründeten KG, die nur Teile der wesentlichen Betriebsgrundlagen der ursprünglichen KG übertragen 
bekommen hat, veräußert werden. Denn im Ergebnis werden in beiden Fällen nicht alle in der Person des 
Veräußerers vorhandenen stillen Reserven in einem einheitlichen Vorgang aufgedeckt.


23 (2) Die Richtigkeit der vorstehenden Erwägungen ergibt sich daraus, dass nach den Ausführungen des 
Großen Senats des BFH im Beschluss in BFHE 189, 465, BStBl II 2000, 123 die für die Anwendung der 
§§ 16, 34 EStG erforderliche Zusammenballung nicht vorliegt, wenn "dem Veräußerer oder Aufgebenden" 
noch stille Reserven verbleiben, die erst in einem späteren Veranlagungszeitraum aufgedeckt werden. Durch 
das Abstellen auf die Person des Veräußerers bzw. Aufgebenden wird deutlich, dass es für die Gewährung 
der Tarifbegünstigung des § 34 EStG entscheidend darauf ankommt, ob bei derjenigen Person, welche diese 
Begünstigung in Anspruch nehmen will, stille Reserven verbleiben. Nur wenn dies nicht der Fall ist, kann die 
betroffene Person "außerordentliche Einkünfte" beziehen. Bei der Veräußerung von Mitunternehmeranteilen 
ist insoweit auf die Gesellschafter als die der Einkommensteuer unterliegenden Steuersubjekte abzustellen. In 
ihrer Person sind aber in dem Fall, dass das Betriebsvermögen einer KG derart aufgeteilt wird, dass Teile der 
wesentlichen Betriebsgrundlagen einer neu gegründeten KG zugewiesen werden, um anschließend Anteile 
an dieser neu gegründeten Gesellschaft zu veräußern, stille Reserven in Form der bei der ursprünglichen KG 
zurückbehaltenen wesentlichen Betriebsgrundlagen anteilig nicht mit aufgedeckt worden, weshalb die 
Inanspruchnahme der Tarifbegünstigung für den von ihnen erzielten Gewinn aus der Anteilsveräußerung an 
der neu gegründeten Gesellschaft im Widerspruch zum Zweck der Begünstigung stünde.


24 (3) Die vorstehenden Grundsätze gewinnt der Senat durch Auslegung des § 34 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 1 
EStG. Er bewegt sich damit innerhalb der Grenzen, die das Gesetz durch seinen Wortlaut selbst zieht, und 
überschreitet nicht --wie die Klägerin meint-- die Grenze verfassungsrechtlich unzulässiger Rechtsfortbildung.


25 3. Da das FG von anderen Rechtsgrundsätzen ausgegangen ist, war sein Urteil aufzuheben. Die Sache ist 
spruchreif. Auf den von den Klägern erzielten Veräußerungsgewinn kann die Tarifbegünstigung nach § 16 
Abs. 1 Nr. 2, § 34 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 1 EStG nicht angewendet werden, weshalb die auf die Gewährung 
der Tarifbegünstigung gerichtete Klage keinen Erfolg haben kann.


26 a) Es steht für den Senat außer Zweifel, dass im Streitfall nur ein Teil der wesentlichen Betriebsgrundlagen 
der KG auf die Beigeladene übertragen und also wesentliche Betriebsgrundlagen in der KG verblieben sind. 
Dies folgt daraus, dass sowohl das Betriebsgrundstück als auch das bewegliche Anlagevermögen im 
Eigentum der KG verblieben sind. Diese Wirtschaftsgüter gehören aber zu den wesentlichen 
Betriebsgrundlagen, denn sie waren --wie der Abschluss des entsprechenden Pachtvertrags zeigt-- für die 
Erreichung des Betriebszwecks der Beigeladenen erforderlich und für deren Betriebsführung auch von 
besonderem Gewicht. Außerdem enthielten sie --was sich bereits aus den erheblichen Pachtzahlungen sowie 
der Tatsache ergibt, dass das Betriebsgrundstück stille Reserven in Höhe von ca. 1,5 Mio. DM enthielt-- stille 
Reserven in erheblicher Höhe. Ob daneben auch das der Beigeladenen durch Lizenzvertrag überlassene 
Know-how zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehörte, kann der Senat insoweit offenlassen. Soweit 
vorgetragen worden ist, die Lizenzzahlungen seien verdeckter Bestandteil des für die Teil-
Mitunternehmeranteile entrichteten Kaufpreises, muss der Senat dem deshalb nicht nachgehen, weil das FG 
für den Senat nach § 118 Abs. 2 FGO bindend festgestellt hat, dass es sich bei den Lizenzzahlungen um 
laufende Einkünfte gehandelt hat.


27 b) Im Rahmen der Veräußerung eines Teils der Anteile an der Beigeladenen haben die Kläger die in der KG 
verbliebenen stillen Reserven nicht anteilig mit aufgedeckt. Entsprechend lagen die Voraussetzungen von 
§ 16 Abs. 1 Nr. 2, § 34 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 1 EStG nicht vor, weil nicht alle in der Person der Veräußerer 
vorhandenen stillen Reserven anteilig aufgedeckt worden sind.
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28 4. Die mündliche Verhandlung war nach dem Eingang des Schriftsatzes des Klägervertreters vom 
11. Dezember 2014 nicht wiederzueröffnen.


29 a) Nach § 121 Satz 1, § 93 Abs. 3 Satz 2 FGO hat das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
entscheiden, ob eine bereits geschlossene mündliche Verhandlung wiedereröffnet wird. Das Ermessen ist 
allerdings auf Null reduziert, wenn durch die Ablehnung der Wiedereröffnung wesentliche Prozessgrundsätze 
verletzt würden, z.B. weil andernfalls der Anspruch eines Beteiligten auf rechtliches Gehör verletzt ist (vgl. 
BFH-Beschluss vom 7. Juli 2006 IV B 94/05, BFH/NV 2006, 2266, m.w.N.).


30 b) Zu einer solchen Entscheidung gibt der nach Schließung der mündlichen Verhandlung am 11. Dezember 
2014 bei dem BFH eingereichte Schriftsatz der Kläger, soweit in ihm überhaupt ein Antrag auf 
Wiedereröffnung enthalten sein sollte, keine Veranlassung, denn der Senat kommt auch unter 
Berücksichtigung der darin enthaltenen Ausführungen zu keinem anderen Entscheidungsergebnis.


31 5. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO. Die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen sind 
nicht gemäß § 143 Abs. 1 i.V.m. § 139 Abs. 4 FGO erstattungsfähig. Denn die Beigeladene hat das Verfahren 
weder schriftsätzlich gefördert noch einen eigenen Sachantrag gestellt; entsprechend trug sie kein 
Kostenrisiko (vgl. BFH-Urteil vom 16. Mai 2013 IV R 6/10, BFH/NV 2013, 1584).
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 9.12.2014, IV R 36/13


Tarifbegünstigung für den Gewinn aus der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils


Leitsätze


Der Gewinn aus der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils unterliegt nicht der Tarifbegünstigung, wenn der 
Steuerpflichtige zuvor aufgrund einheitlicher Planung und im zeitlichen Zusammenhang mit der Veräußerung einen 
Teil des ursprünglichen Mitunternehmeranteils ohne Aufdeckung der stillen Reserven übertragen hat.


Tatbestand


1 I. Streitig ist, ob der Gewinn aus der Veräußerung von Gesellschaftsanteilen durch den Beigeladenen 
tarifbegünstigt ist.


2 Der Beigeladene war mit einem Kommanditanteil in Höhe von 130.000 DM an der Klägerin und 
Revisionsklägerin (Klägerin) und mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 18.200 DM an der Komplementär-
GmbH beteiligt.


3 Mit notariellen Verträgen vom ... September 2003 übertrug der Beigeladene einen Teil-Kommanditanteil in 
Höhe von 80.000 DM an der Klägerin und einen Teil-Geschäftsanteil in Höhe von 11.200 DM an der 
Komplementär-GmbH unentgeltlich auf seine Ehefrau.


4 Mit weiteren notariellen Verträgen vom ... September 2003 veräußerte der Beigeladene den verbliebenen 
Kommanditanteil an der Klägerin in Höhe von 50.000 DM und den verbliebenen Geschäftsanteil an der 
Komplementär-GmbH in Höhe von 7.000 DM an die X Ltd. (Ltd.).


5 Nach einer Außenprüfung ging der Beklagte und Revisionsbe-klagte (das Finanzamt --FA--) davon aus, dass 
durch die Veräußerung der Kommanditanteile an die Ltd. ein Veräußerungsgewinn in Höhe von ... EUR 
entstanden sei. Diesen erfasste das FA in dem geänderten Bescheid für 2003 (Streitjahr) über die gesonderte 
und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen vom 30. Mai 2008 nicht als einen nach § 34 Abs. 1 
und Abs. 2 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (EStG) begünstigten, 
sondern als laufenden (Veräußerungs-)Gewinn nach § 16 Abs. 1 Satz 2 EStG.


6 Während des Einspruchsverfahrens erließ das FA unter dem 8. Dezember 2008 wegen anderer --zwischen 
den Beteiligten nicht streitiger-- Besteuerungsgrundlagen einen Änderungsbescheid. Den Einspruch, mit dem 
sich die Klägerin nur gegen die Erfassung des Veräußerungsgewinns als laufenden Gewinn wandte, wies das 
FA mit Einspruchsentscheidung vom 21. Juli 2009 als unbegründet zurück.


7 Das Finanzgericht (FG) wies die dagegen erhobene Klage ab. Zur Begründung führte es im Wesentlichen 
aus, tarifbegünstigte Veräußerungsgewinne i.S. der §§ 14, 16 und 18 Abs. 3 EStG lägen grundsätzlich nur 
vor, wenn sämtliche stillen Reserven in einem einheitlichen Vorgang aufgedeckt würden. Der Beigeladene 
habe im Streitfall nicht alle stillen Reserven seiner Kommanditbeteiligung aufgedeckt, da die Übertragung an 
die Ehefrau gemäß § 6 Abs. 3 EStG zum Buchwert erfolgt sei. Diese unentgeltliche Übertragung und die 
anschließende Veräußerung des verbliebenen Kommanditanteils an die Ltd. seien nicht isoliert, sondern unter 
Heranziehung des Sinns und Zwecks der §§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 34 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 34 Abs. 1 und 
Abs. 3 EStG sowie der Gesamtplanrechtsprechung einheitlich zu beurteilen. Davon ausgehend sei die 
Tarifbegünstigung für den veräußerten Teil des Kommanditanteils nicht zu gewähren, da nicht alle stillen 
Reserven des gesamten Kommanditanteils des Beigeladenen aufgedeckt worden seien.


8 Die vollständigen Urteilsgründe sind in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2013, 1924 abgedruckt.


9 Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie die Verletzung der §§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 34 
Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 EStG rügt. Entgegen der Auffassung des FG sei für die Tarifbegünstigung nicht 
eine zeitraumbezogene, sondern eine zeitpunktbezogene Betrachtung geboten. Dies entspreche auch der 
neueren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) zur Buchwertausgliederung einzelner Wirtschaftsgüter 
im zeitlichen Zusammenhang mit einer betrieblichen Umstrukturierung nach § 6 Abs. 3 EStG und den §§ 20, 
24 des Umwandlungssteuergesetzes (BFH-Urteile vom 25. November 2009 I R 72/08, BFHE 227, 445, BStBl 
II 2010, 471; vom 9. November 2011 X R 60/09, BFHE 236, 29, BStBl II 2012, 638, und vom 2. August 2012 
IV R 41/11, BFHE 238, 135). Der von dem FG für die Auslegung des § 34 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 EStG 
herangezogene Normzweck, nämlich die zusammengeballte Realisierung der während vieler Jahre 


Seite 1 von 4Bundesfinanzhof


20.02.2015http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh...







entstandenen stillen Reserven nicht nach dem progressiven Steuersatz zu erfassen, wenn alle stillen 
Reserven in einem einheitlichen Vorgang aufgelöst würden, stünde in offenkundigem Widerspruch zu der 
steuerlichen Behandlung einer teilentgeltlichen Übertragung von Sachgesamtheiten, für die die 
Tarifbegünstigung nach § 34 EStG gewährt werde. Bedeutung erlange diese nach wie vor einschlägige 
Rechtsprechung (u.a. BFH-Urteil vom 10. Juli 1986 IV R 12/81, BFHE 147, 63, BStBl II 1986, 811) 
insbesondere im Zusammenhang mit der Übertragung von Betrieben im Rahmen der Generationennachfolge. 
Soweit in diesen Fällen das Entgelt durch Versorgungsleistungen an den Betriebsüberträger und etwaige 
Gleichstellungsgelder an die Geschwister unterhalb des Teilwerts, aber über dem Buchwert des Betriebs 
liege, sei der Veräußerungsgewinn in voller Höhe tarifbegünstigt, ungeachtet des Umstands, dass stille 
Reserven auf den Betriebsübernehmer übergingen. Der Streitfall sei mit teilentgeltlichen Übertragungen 
vergleichbar. Der Tarifbegünstigung des Gewinns aus der Veräußerung einer betrieblichen Einheit stehe 
daher nicht entgegen, dass --wie im Streitfall-- aufgrund einer im zeitlichen Zusammenhang mit der 
Veräußerung der Kommanditanteile erfolgten vorherigen gewinnneutralen Übertragung eines Teils des 
Kommanditanteils nach § 6 Abs. 3 EStG nicht alle stillen Reserven aufgedeckt würden. Es sei nicht 
gerechtfertigt, in diesem Fall die Tarifbegünstigung an die Aufdeckung sämtlicher stiller Reserven zu knüpfen. 
Die Notwendigkeit sei auch deswegen entfallen, weil die Tarifbegünstigung dem Steuerpflichtigen nur noch 
einmal im Leben gewährt werde.


10 Die Klägerin beantragt sinngemäß,


die Vorentscheidung sowie die Einspruchsentscheidung vom 21. Juli 2009 aufzuheben und den Bescheid für 
2003 über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen in der geänderten 
Fassung vom 8. Dezember 2008 dahingehend zu ändern, dass der von dem Beigeladenen erzielte Gewinn 
aus der Veräußerung der Kommanditanteile an die Ltd. als tarifbegünstigter Veräußerungsgewinn festgestellt 
wird.


11 Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


12 Zur Begründung bezieht sich das FA im Wesentlichen auf die Ausführungen der Vorentscheidung.


Entscheidungsgründe


13 II. Die Revision ist unbegründet und war daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung 
--FGO--).


14 Das FG ist in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise davon ausgegangen, dass für den Gewinn 
aus der Veräußerung des verbliebenen Mitunternehmeranteils (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG), bestehend 
aus dem Kommanditanteil an der Klägerin in Höhe von 50.000 DM und dem Geschäftsanteil an der 
Komplementär-GmbH in Höhe von 7.000 DM, die Tarifbegünstigung gemäß § 34 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 1 
EStG nicht zu gewähren ist.


15 1. Gegenstand der Entscheidung ist ausschließlich, ob die Veräußerung des verbliebenen 
Mitunternehmeranteils der Tarifbegünstigung gemäß § 34 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 1 EStG unterliegt (zur 
Selbständigkeit dieser Feststellung: BFH-Urteile vom 9. Februar 2011 IV R 15/08, BFHE 233, 290, BStBl II 
2011, 764, und vom 30. August 2012 IV R 44/10, BFH/NV 2013, 376, jeweils m.w.N.). Der Senat hat nicht 
darüber zu entscheiden, ob daneben auch die Voraussetzungen der Tarifbegünstigung gemäß § 34 Abs. 3 
EStG vorliegen. Der Tatbestand dieser Norm knüpft nämlich nicht nur an die Tatbestandsmerkmale des § 34 
Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 1 EStG, sondern neben dem Antrag auch an persönliche Merkmale des 
Steuerpflichtigen, hier des Mitunternehmers (Beigeladenen) als Steuersubjekt, an. Ob die persönlichen 
Merkmale vorliegen und statt der Tarifbegünstigung gemäß § 34 Abs. 1 EStG die des Abs. 3 zu gewähren ist, 
ist daher bei der Veranlagung zur Einkommensteuer des Beigeladenen zu entscheiden.


16 2. Der Gewinn aus der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG 
unterliegt nicht der Tarifbegünstigung gemäß § 34 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 1 EStG, wenn der Steuerpflichtige 
zuvor aufgrund einheitlicher Planung und im zeitlichen Zusammenhang mit der Veräußerung des 
Mitunternehmeranteils einen Teil des ursprünglichen Mitunternehmeranteils gemäß § 6 Abs. 3 EStG 
unentgeltlich auf einen Angehörigen übertragen hat.


17 a) Die beiden jeweils am ... September 2003 notariell beurkundeten Übertragungsvorgänge sind zunächst 
unter Berücksichtigung einer zeitpunktbezogenen Beurteilung des jeweiligen Übertragungsgegenstands 
rechtlich zu würdigen (vgl. BFH-Urteil in BFHE 238, 135). Davon ausgehend hat der Beigeladene zunächst 
den Teil eines Mitunternehmeranteils, bestehend aus einem Teil-Kommanditanteil und einem Teil-
Geschäftsanteil an der Komplementär-GmbH, unentgeltlich auf seine Ehefrau übertragen. Sodann hat er den 
verbliebenen, aber verkleinerten Mitunternehmeranteil i.S. des § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG und nicht, wie 
das FA meint, einen Teil eines Mitunternehmeranteils i.S. des § 16 Abs. 1 Satz 2 EStG veräußert.
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18 b) Zutreffend gehen die Beteiligten davon aus, dass die unentgeltliche Übertragung des Teils des 
Mitunternehmeranteils auf die Ehefrau gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG zwingend zum Buchwert erfolgt und 
insoweit kein Veräußerungsgewinn entstanden ist (vgl. BFH-Urteil in BFHE 238, 135). Der Senat sieht 
diesbezüglich von weiteren Ausführungen ab.


19 c) Der Gewinn aus der im Anschluss an die unentgeltliche Teilanteilsübertragung erfolgten und hier allein 
streitigen Veräußerung des verbliebenen, verkleinerten Mitunternehmeranteils gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 EStG ist nicht tarifbegünstigt gemäß § 34 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 1 EStG.


20 aa) Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 EStG unterliegen in dem zu versteuernden Einkommen enthaltene 
außerordentliche Einkünfte der Tarifbegünstigung nach den Sätzen 2 bis 4. Gemäß § 34 Abs. 2 Halbsatz 1 
EStG kommen als außerordentliche Einkünfte nur die enumerativ in § 34 Abs. 2 Nrn. 1 bis 5 EStG 
aufgeführten Einkünfte in Betracht, so u.a. nach Nr. 1 Veräußerungsgewinne i.S. des § 16 EStG. Durch die 
Verwendung der Worte "kommen nur in Betracht" hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass bei 
Vorliegen der unter den Nrn. 1 bis 5 aufgezählten Tatbestände die Gewährung der Tarifbegünstigung zwar 
nahe liegt, aber nicht zwingend ist.


21 bb) Ein Veräußerungsgewinn i.S. des § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG unterliegt danach der Tarifbegünstigung nur, 
wenn er auch "außerordentlich" ist. Dies setzt bei allen Tatbeständen des § 34 Abs. 2 EStG eine atypische 
Zusammenballung voraus (zuletzt BFH-Urteile vom 23. Oktober 2013 X R 3/12, BFHE 243, 287, BStBl II 
2014, 58, und vom 25. September 2014 III R 5/12, BFH/NV 2015, 104, zur amtlichen Veröffentlichung 
vorgesehen). Das Erfordernis der Zusammenballung folgt aus dem Zweck der Tarifbegünstigung nach § 34 
EStG, die zusammengeballte Realisierung der während vieler Jahre entstandenen stillen Reserven nicht dem 
progressiven Einkommensteuertarif zu unterwerfen. Die Tarifbegünstigung gemäß § 34 EStG setzt demnach 
voraus, dass alle stillen Reserven, die in den wesentlichen Grundlagen einer betrieblichen Sachgesamtheit 
angesammelt wurden, in einem einheitlichen Vorgang aufgelöst werden (Beschluss des Großen Senats des 
BFH vom 18. Oktober 1999 GrS 2/98, BFHE 189, 465, BStBl II 2000, 123, m.w.N.; BFH-Urteile in BFH/NV 
2013, 376; in BFHE 243, 287, BStBl II 2014, 58, jeweils m.w.N.).


22 cc) Ausgehend von diesem Normverständnis ist für die Tarifbegünstigung eines Gewinns aus der 
Veräußerung einer der unter den Tatbestand des § 16 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 EStG fallenden 
Sachgesamtheiten gemäß § 34 Abs. 1 und Abs. 2 EStG grundsätzlich eine zeitraumbezogene Betrachtung 
geboten, wenn aufgrund einheitlicher Planung und in engem zeitlichen Zusammenhang mit der Veräußerung 
der betrieblichen Sachgesamtheit eine dieser Sachgesamtheit zugeordnete wesentliche Betriebsgrundlage 
ohne Aufdeckung sämtlicher stiller Reserven aus deren Betriebsvermögen ausgeschieden ist. Umfasst ein 
"Veräußerungsplan" mehrere Teilakte, so gebietet der Zweck der Tarifbegünstigung, sämtliche Teilakte (hier 
die Übertragung und die Veräußerung) miteinander zu verklammern und als einen einheitlichen Vorgang im 
Hinblick auf die Zusammenballung der Einkünfte zu betrachten (vgl. BFH-Urteile in BFH/NV 2013, 376, und 
vom 5. Februar 2014 X R 22/12, BFHE 244, 49, BStBl II 2014, 388, jeweils m.w.N.). Außerordentliche 
Einkünfte liegen daher nicht vor, wenn durch einzelne Teilakte des einheitlich zu betrachtenden Vorgangs 
nicht alle stillen Reserven aufgedeckt werden (vgl. BFH-Urteil in BFH/NV 2013, 376, mit umfangreichen 
Nachweisen zur Rechtsprechung).


23 dd) Bei Anwendung dieser Grundsätze auf den Streitfall unterliegt der hier streitige Veräußerungsgewinn 
nicht der Tarifbegünstigung gemäß § 34 Abs. 1 und Abs. 2 EStG.


24 Zwar hat der Beigeladene, wie unter II.2.a ausgeführt, durch die Veräußerung des verkleinerten, gesamten 
Mitunternehmeranteils einen Veräußerungsgewinn i.S. des § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG erzielt. Auch 
unterfällt dieser Veräußerungsgewinn der Regelung in § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG. Der Veräußerungsgewinn ist 
aber nicht außerordentlich i.S. des § 34 Abs. 2 Halbsatz 1 EStG, weil der Beigeladene vor der Veräußerung 
einen Teil des ursprünglichen Mitunternehmeranteils gemäß § 6 Abs. 3 EStG unentgeltlich und damit ohne 
Aufdeckung der darin enthaltenen anteiligen stillen Reserven auf seine Ehefrau übertragen hat.


25 Das FG hat --von den Beteiligten nicht bestritten-- auch eine einheitliche Planung sowie einen engen 
zeitlichen Zusammenhang der beiden Übertragungsvorgänge bejaht. Diese Feststellungen sind Teil der 
Tatsachen- und Beweiswürdigung durch das FG, an die der erkennende Senat nach § 118 Abs. 2 FGO 
gebunden ist, da sie weder gegen Denkgesetze noch allgemeine Erfahrungssätze verstoßen.


26 d) Gegen diese Beurteilung spricht nicht, dass die Tarifbegünstigung gemäß § 34 Abs. 1 und Abs. 2 EStG für 
den Gewinn aus einer teilentgeltlichen Veräußerung einer Sachgesamtheit bejaht wird, obwohl auch bei einer 
solchen Veräußerung stille Reserven nur teilweise auf den Erwerber übergehen und damit nicht vollständig in 
der Person des Veräußernden aufgedeckt werden. Die Gewährung der Tarifbegünstigung des Gewinns aus 
einer teilentgeltlichen Veräußerung einer betrieblichen Sachgesamtheit wird maßgeblich damit begründet, 
dass sich der Steuerpflichtige auch bei einer solchen Veräußerung aller vorhandenen stillen Reserven 
entledigt habe, in seinem Betriebsvermögen also keine stillen Reserven verbleiben, die in späteren 
Veranlagungszeiträumen zur Versteuerung gelangen könnten (BFH-Urteile in BFHE 147, 63, BStBl II 1986, 
811, und vom 6. Dezember 2000 VIII R 21/00, BFHE 194, 97, BStBl II 2003, 194).


Seite 3 von 4Bundesfinanzhof


20.02.2015http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/druckvorschau.py?Gericht=bfh...







27 Der Senat verkennt nicht, dass ausgehend von den Ausführungen unter II.2.c eine Tarifbegünstigung des 
Gewinns aus einer teilentgeltlichen Veräußerung einer Sachgesamtheit rechtssystematischen Zweifeln 
begegnet, wenn die Tarifbegünstigung nur zu gewähren ist, wenn sämtliche stillen Reserven einer 
Sachgesamtheit in einem einheitlichen Vorgang aufgelöst werden. Die Tarifbegünstigung des Gewinns aus 
einer teilentgeltlichen Veräußerung einer betrieblichen Sachgesamtheit kann mithin nicht allein darauf 
gestützt werden, dass sich der Steuerpflichtige aller vorhandenen stillen Reserven entledigt habe. Der Senat 
hält an dieser langjährigen, gefestigten Rechtsprechung, die auch von der Finanzverwaltung zu Gunsten der 
Steuerpflichtigen übernommen worden ist, ausschließlich aus Gründen der Rechtssicherheit und 
Rechtsprechungskontinuität fest, sieht aber keinen Anlass, die rechtssystematisch nur schwer zu 
begründende Tarifbegünstigung des Gewinns aus der teilentgeltlichen Veräußerung einer Sachgesamtheit 
auf den vorliegend verwirklichten, anders gelagerten Sachverhalt zu übertragen.


28 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO. Die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen 
sind nicht gemäß § 143 Abs. 1 i.V.m. § 139 Abs. 4 FGO erstattungsfähig. Denn der Beigeladene hat das 
Verfahren weder schriftsätzlich gefördert noch durch einen eigenen Sachantrag ein Kostenrisiko getragen 
(vgl. BFH-Urteil vom 16. Mai 2013 IV R 6/10, BFH/NV 2013, 1584).
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 21.10.2014, I R 31/13


Leistungen der Kapitalgesellschaft i.S. von § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG 2002 n.F. in Abgrenzung zur Rückzahlung von 
Nennkapital


Leitsätze


Eine Rückzahlung des Nennkapitals i.S. von § 28 Abs. 2 Satz 2 KStG 2002 n.F. (nach einer 
Nennkapitalherabsetzung) ermöglicht einen Direktzugriff auf das steuerliche Einlagekonto. Um als Rückzahlung des 
Nennkapitals behandelt zu werden, muss feststehen, dass die entsprechende Leistung der Kapitalgesellschaft 
darauf gerichtet ist, den Herabsetzungsbetrag auszuzahlen. Das ist anhand des Herabsetzungsbeschlusses und 
unter Würdigung der weiteren tatsächlichen Umstände festzustellen.


Tatbestand


1 I. Streitig ist die Rechtmäßigkeit eines im Zusammenhang mit einer Kapitalherabsetzung ergangenen 
Nachforderungsbescheids (Kapitalertragsteuer; Solidaritätszuschlag) und einer Feststellung des steuerlichen 
Einlagekontos zum 31. Dezember 2007.


2 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist eine GmbH. Deren Vorstand war nach einer Vorlage zur 
Sitzung des Gesamtvorstandes darüber informiert worden, dass ab dem 31. Dezember 2007 ein 
Konzernabschluss nach internationaler Rechnungslegung (IFSR) unter Abbildung des Beteiligungsgeschäfts 
zu erstellen sei, wenn es nicht (als eine von verschiedenen Handlungsalternativen) zu einer Straffung der 
Beteiligungsstruktur und einer Reduzierung der Kapitalausstattung auf der Ebene der Holding und ihrer 
Tochter- und Enkelgesellschaften komme. Der Vorstand fasste daraufhin den Beschluss, 
unternehmensbezogene Maßnahmen (mit Blick auf die Wesentlichkeitskriterien nach § 296 Abs. 2 des 
Handelsgesetzbuches --HGB-- sowie nach § 296 Abs. 1 Nr. 3 HGB) zu ergreifen ("IFRS-
Vermeidungsstrategie"). Zu diesem Zweck beschloss die alleinige Gesellschafterin der Klägerin, eine nach § 5 
Abs. 1 Nr. 2 des Körperschaftsteuergesetzes 2002 i.d.F. des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen 
zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften vom 
7. Dezember 2006 (BGBl I 2006, 2782, BStBl I 2007,4) --KStG 2002 n.F.-- von der Körperschaftsteuer befreite 
Anstalt des öffentlichen Rechts (B), am ... Oktober 2006 die Herabsetzung des Stammkapitals der Klägerin um 
16 Mio. EUR auf 1 Mio. EUR: "1. ... Die Herabsetzung des Stammkapitals dient der Anpassung der 
Kapitalstruktur und der Einstellung in die Kapitalrücklagen gem. § 272 Abs. 2 HGB. 2. Zur Durchführung der 
Herabsetzung des Stammkapitals wird die Stammeinlage in Höhe von 16.000.000,00 EUR in die 
Kapitalrücklagen eingestellt."


3 Nach einer für den Vorstand der B am ... November 2007 gefertigten Vorlage sollte durch die Herabsetzung 
des Stammkapitals eine Reduzierung des in der Klägerin vorhandenen Eigenkapitals ermöglicht und zugleich 
die Einhaltung der "Unwesentlichkeitsgrenzen" sichergestellt werden. Die Reduzierung sei inzwischen 
vollzogen worden (Eintragung im Handelsregister am ... November 2007), so dass die Voraussetzungen für 
eine Rückzahlung aus der Kapitalrücklage erfüllt seien. Eine Reduzierung des Eigenkapitals um 4 Mio. EUR 
sei dabei ausreichend, um die Wesentlichkeitsgrenze einzuhalten. Eine entsprechende Zahlung aus der 
Kapitalrücklage an die Gesellschafterin B erfolgte noch in 2007 (Gesellschafterbeschluss vom ... November 
2007). Die Erklärung der Klägerin zur gesonderten Feststellung des steuerlichen Einlagekontos zum 
31. Dezember 2007 wies einen Bestand von 12 Mio. EUR aus (Kapitalherabsetzung: 16 Mio. EUR, 
ausgezahlter Betrag 4 Mio. EUR; zum 31. Dezember 2006 betrug der Bestand 0 EUR).


4 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) vertrat in einem Schreiben vom 11. Juli 2008 die 
Auffassung, die Zahlung sei keine begünstigte Leistung i.S. des § 28 Abs. 2 KStG 2002 n.F., vielmehr handele 
es sich um eine sonstige Leistung i.S. des § 27 KStG 2002 n.F. Daher sei Kapitalertragsteuer anzumelden und 
abzuführen. Mit Bescheid vom 24. Juli 2008 veranlagte das FA die Klägerin zur Körperschaftsteuer 2007 unter 
Ansatz der Teilrückzahlung der Kapitalrücklage als sonstige Leistung i.S. des § 27 KStG 2002 n.F.; zugleich 
hat es im Bescheid über die gesonderte Feststellung des Einlagekontos gemäß § 27 Abs. 2 Satz 1 KStG 2002 
n.F. und des durch Umwandlung von Rücklagen entstandenen Nennkapitals gemäß § 28 Abs. 1 KStG 2002 
n.F. den Bestand des steuerlichen Einlagekontos zum 31. Dezember 2007 mit 16 Mio. EUR festgestellt. Gegen 
den zuletzt genannten (später geänderten) Bescheid legte die Klägerin Einspruch ein.


5 Am 22. September 2008 erließ das FA einen Haftungsbescheid über Kapitalertragsteuer und 
Solidaritätszuschlag, dem am 26. März 2009 ein Nachforderungsbescheid über Kapitalertragsteuer in Höhe 
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von 400.000 EUR (10 %) und Solidaritätszuschlag 22.000 EUR (5,5 %) folgte, der "neben den 
Haftungsbescheid" treten sollte. Auch gegen diese Bescheide legte die Klägerin Einspruch ein.


6 Das FA erließ (nach Verbindung der Einspruchsverfahren) eine gemeinsame Einspruchsentscheidung, mit der 
es den Haftungsbescheid aufhob. Im Übrigen wies es den Einspruch als unbegründet zurück: Die Rückzahlung 
in Höhe von 4 Mio. EUR stelle keine Kapitalrückzahlung i.S. des § 28 KStG 2002 n.F. dar, da im Beschluss 
über die Kapitalherabsetzung vom ... Oktober 2006 die Auskehrung an die Anteilseignerin nicht vorgesehen 
und insoweit kein Direktzugriff auf das steuerliche Einlagekonto möglich sei. In dem Beschluss sei ausdrücklich 
angegeben worden, dass die Herabsetzung des Stammkapitals im Wege der Einstellung des herabgesetzten 
Kapitals in die Kapitalrücklage durchgeführt werde; die Anpassung der Kapitalstruktur sei erst durch die 
spätere Rückzahlung der 4 Mio. EUR erreicht worden. Den Ausführungen der Klägerin habe man entnehmen 
können, dass die gewünschte Kapitalstruktur auch ohne Rückführung an die Anteilseignerin erreichbar 
gewesen wäre. Im Übrigen habe der genaue Betrag der Rückführung im Zeitpunkt der Beschlussfassung noch 
nicht festgestanden. Eine künstliche Trennung von Kapitalherabsetzungs- und Auszahlungsbeschluss werde 
nicht vorgenommen. § 28 Abs. 2 Satz 1 KStG 2002 n.F. sei stets anzuwenden, wenn eine Kapitalherabsetzung 
ohne Auskehrung an die Anteilseigner beschlossen werde. Bei der Auszahlung handele es sich 
dementsprechend um einen gesondert zu beurteilenden Vorgang. Da der Bestand des steuerlichen 
Einlagekontos zum 31. Dezember 2006  0 EUR betragen habe, liege keine steuerfreie Einlagenrückgewähr 
vor. Selbst wenn man annehmen wollte, dass auch der im Streitjahr dem Einlagekonto zugeführte Betrag für 
eine Einlagenrückgewähr zur Verfügung stünde, ergäbe sich kein anderes Ergebnis. Denn die Klägerin habe 
keine Steuerbescheinigung (§ 27 Abs. 4 KStG 2002 n.F.) ausgestellt, weshalb für die Leistung ein Betrag von 
0 EUR aus dem Einlagekonto als bescheinigt gelte. Der Klägerin könne auch keine Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand gewährt werden.


7 Die Klage war erfolglos (Finanzgericht --FG-- Berlin-Brandenburg, Urteil vom 9. April 2013  8 K 8200/09, 
abgedruckt in Deutsches Steuerrecht/Entscheidungsdienst --DStRE-- 2014, 216).


8 Die Klägerin rügt mit ihrer Revision die Verletzung materiellen Rechts und beantragt sinngemäß, das 
angefochtene Urteil aufzuheben und unter Änderung des Bescheids über die gesonderte Feststellung des 
Einlagekontos gemäß § 27 Abs. 2 Satz 1 KStG 2002 n.F. zum 31. Dezember 2007 vom 15. Oktober 2008 den 
Bestand des steuerlichen Einlagekontos auf 12.000.000 EUR festzustellen sowie den Nachforderungsbescheid 
vom 26. März 2009 aufzuheben.


9 Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


10 II. Die Revision ist begründet; sie führt gemäß § 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) 
unter Aufhebung des angefochtenen Urteils zur Aufhebung des Nachforderungsbescheids und zur 
antragsgemäßen Feststellung des Einlagekontos zum 31. Dezember 2007. Das FG hat die Auszahlung 
rechtsfehlerhaft § 27 Abs. 5 Satz 2 i.V.m. § 27 Abs. 1 Satz 6 KStG 2002 n.F. (Zahlung aus dem 
ausschüttbaren Gewinn) unterstellt.


11 1. Nach § 27 Abs. 1 Satz 1 KStG 2002 n.F. hat die unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft die nicht 
in das Nennkapital geleisteten Einlagen am Schluss jedes Wirtschaftsjahrs auf einem besonderen Konto 
(steuerliches Einlagekonto) auszuweisen. Das steuerliche Einlagekonto ist nach Satz 2 der Vorschrift 
ausgehend von dem Bestand am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs um die jeweiligen Zu- und 
Abgänge des Wirtschaftsjahrs fortzuschreiben. Satz 3 der Vorschrift bestimmt, dass Leistungen der 
Kapitalgesellschaft mit Ausnahme der Rückzahlung von Nennkapital i.S. des § 28 Abs. 2 Satz 2 und 3 KStG 
n.F. 2002 das steuerliche Einlagekonto unabhängig von ihrer handelsrechtlichen Einordnung nur mindern, 
soweit sie den auf den Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs ermittelten ausschüttbaren Gewinn 
übersteigen (Einlagenrückgewähr).


12 Im Fall der Herabsetzung des Nennkapitals oder der Auflösung der Körperschaft wird nach § 28 Abs. 2 Satz 1 
KStG 2002 n.F. zunächst der Sonderausweis zum Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs gemindert; 
ein übersteigender Betrag ist dem steuerlichen Einlagekonto gutzuschreiben, soweit die Einlage in das 
Nennkapital geleistet ist. Die Rückzahlung des Nennkapitals gilt, soweit der Sonderausweis zu mindern ist, 
nach Satz 2 der Vorschrift als Gewinnausschüttung, die beim Anteilseigner zu Bezügen i.S. des § 20 Abs. 1 
Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes 2002 führt. Ein den Sonderausweis übersteigender Betrag ist vom 
positiven Bestand des steuerlichen Einlagekontos abzuziehen (§ 28 Abs. 2 Satz 3 KStG 2002 n.F.).


13 2. Das FG hat die Rückzahlung von 4 Mio. EUR nicht nach § 28 Abs. 2 KStG 2002 n.F. vom steuerlichen 
Einlagekonto abgezogen, weil sie nicht im Rahmen der Herabsetzung des Nennkapitals erfolgt sei. Das ist 
rechtsfehlerhaft.


14 a) Das FG hat seine Entscheidung im Wesentlichen auf den Wortlaut des Beschlusses über die 
Herabsetzung des Nennkapitals gestützt: Aus der Formulierung, dass die Herabsetzung der Anpassung der 
Kapitalstruktur und der Einstellung in die Kapitalrücklagen dienen und dieser Zweck durch Einstellung der 
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Stammeinlage in die Kapitalrücklagen erreicht werden sollte, sei zu folgern, dass der Vorgang der 
Kapitalherabsetzung mit der entsprechenden Erhöhung der Kapitalrücklage beendet gewesen sei. Zwar stehe 
auf der Grundlage des von der Klägerin nachgewiesenen Geschehensablaufs zur Überzeugung des FG fest, 
dass die beschlossene Kapitalherabsetzung die Rückzahlung aus der Kapitalrücklage vorbereiten und 
ermöglichen sollte. Die Rückzahlung sei jedoch nicht schon mit der Herabsetzung beschlossen worden, da im 
Zeitpunkt der Beschlussfassung noch keine Klarheit über die Höhe des auszukehrenden Betrags bestanden 
habe. Dies hindere die Annahme eines mit dem Herabsetzungsbeschluss verbundenen 
Rückzahlungsbeschlusses. Es liege auch keine nachträgliche Änderung oder Ergänzung des bisher 
gefassten Herabsetzungsbeschlusses vor; denn der Herabsetzungsvorgang sei im Hinblick auf die dort in 
Nr. 2 festgelegte Art und Weise der Durchführung mit der Einstellung in die Kapitalrücklage beendet 
gewesen. Auch wenn die beschlossene Kapitalherabsetzung demzufolge dazu gedient habe, die (spätere) 
Möglichkeit der Rückzahlung zu schaffen, helfe dies nicht.


15 b) Dem ist nicht beizupflichten. § 28 Abs. 2 Satz 2 KStG 2002 n.F. ist nicht zu entnehmen, dass die 
Rückzahlung oder der Rückzahlungsbetrag bereits Inhalt des Herabsetzungsbeschlusses sein muss.


16 aa) Zwar ist dem FG darin zuzustimmen, dass die Anwendungsbereiche des § 28 Abs. 2 Satz 2 KStG 2002 
n.F. einerseits und des § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG 2002 n.F. andererseits voneinander abzugrenzen sind, um 
den unterschiedlichen Rechtsfolgen Rechnung zu tragen. So wird über die gesetzliche Zuordnungsregelung 
des § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG 2002 n.F. nach Maßgabe der darin bestimmten Differenzrechnung die 
"Leistung" einer Kapitalgesellschaft als (vorrangig) Gewinnausschüttung und/oder als (nachrangig) 
Einlagenrückgewähr qualifiziert, was sowohl der Gesellschaft als auch den Anteilseignern jedenfalls für 
Zwecke der Besteuerung verwehrt, frei zu bestimmen, ob Einlagen zurückgewährt oder Gewinne 
ausgeschüttet werden (z.B. FG Hamburg, Urteil vom 17. April 2013  2 K 149/12, Entscheidungen der 
Finanzgerichte 2013, 1520; Gosch/Heger, KStG, 2. Aufl., § 27 Rz 23). Allerdings wird nach der gesetzlichen 
Systematik dem Tatbestand des § 28 Abs. 2 Satz 2 KStG 2002 n.F. Vorrang eingeräumt (z.B. Streck/ 
Binnewies, KStG, 8. Aufl., § 28 Rz 31; Gosch/Heger, a.a.O., § 28 Rz 9; Nitzschke in Schnitger/ Fehrenbacher, 
KStG, § 28 Rz 65): Eine Leistung i.S. des § 27 Abs. 1 KStG liegt nur vor, wenn keine Rückzahlung von 
Nennkapital i.S. von § 28 Abs. 2 Satz 2 KStG anzunehmen ist. Die "Rückzahlung von Nennkapital", die im 
Wesentlichen einen einschränkungslosen Zugriff auf den Bestand des Einlagekontos ermöglicht 
("Direktzugriff"), löst --abgesehen von der Situation einer Verrechnung mit einem sog. Sonderausweis (in 
Nennkapital umgewandelte Gewinnrücklagen), die in diesem Umfang zu einem steuerpflichtigen Bezug führt-- 
nicht die Rechtsfolgen einer Dividendenausschüttung aus (s. dazu im Einzelnen Nitzschke in 
Schnitger/Fehrenbacher, a.a.O., § 28 Rz 67 bis 69). Soweit der Zahlungsbetrag daher wie im Falle einer 
ordentlichen Kapitalherabsetzung (§ 58 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
--GmbHG--) als Rückzahlung an die Anteilseigner identifizierbar und eine (freie) Bestimmung über die 
Rechtsfolgen einer Leistung der Kapitalgesellschaft ausgeschlossen ist, lässt das Gesetz eine (unmittelbare) 
Minderung des um den Betrag der Herabsetzung des Nennkapitals zunächst erhöhten Einlagekontos (§ 28 
Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 KStG 2002 n.F.) zu. Im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ist dabei 
anerkannt, dass sich diese Minderung nicht auf das Jahr der Gutschrift auf dem Einlagekonto kraft 
Wirksamwerden des Herabsetzungsbeschlusses beziehen muss (Schreiben des Bundesministeriums der 
Finanzen --BMF-- vom 4. Juni 2003, BStBl I 2003, 366, Rz 42; dem folgend z.B. Gosch/Heger, a.a.O., § 28 
Rz 23; Nitzschke in Schnitger/Fehrenbacher, a.a.O., § 28 Rz 65).


17 bb) Die Rückzahlung des Nennkapitals nach § 28 Abs. 2 Satz 2 KStG 2002 n.F. erfordert eine Herabsetzung 
des Nennkapitals i.S. des § 28 Abs. 2 Satz 1 KStG 2002 n.F. Damit nimmt das Gesetz Bezug auf die 
gesellschaftsrechtlichen Vorgaben für eine wirksame Kapitalherabsetzung (§ 58 GmbHG), die im Streitfall auf 
der Grundlage des Beschlusses vom ... Oktober 2006 erfüllt sind; darüber sind sich die Beteiligten einig und 
erweist sich darüber hinaus an der Handelsregistereintragung vom ... November 2007. Insbesondere enthält 
der Beschluss eine Zweckangabe; es kommt infolgedessen nicht auf die Rechtsfrage an, ob jene Angabe 
erforderlich ist, weil der Wortlaut des § 58 GmbHG --insoweit abweichend von der Regelung des § 222 Abs. 3 
des Aktiengesetzes-- nicht vorsieht, dass in dem Kapitalherabsetzungsbeschluss "... festzusetzen (ist), zu 
welchem Zweck die Herabsetzung stattfindet, namentlich ob Teile des Grundkapitals zurückgezahlt werden 
sollen" (zu dieser Streitfrage z.B. Oberlandesgericht Hamm, Beschluss vom 11. November 2010 
I-15 W 191/10, 15 W 191/10, GmbH-Rundschau --GmbHR-- 2011, 256; Scholz/Priester, GmbHG, 11. Aufl., 
§ 58 Rz 37, m.w.N.).


18 cc) Dem Gesetzeswortlaut lässt sich jedoch nicht entnehmen, dass eine "Rückzahlung des Nennkapitals" i.S. 
des § 28 Abs. 2 Satz 2 KStG 2002 n.F. nur dann vorliegt, wenn im Herabsetzungsbeschluss bereits eine 
Rückzahlung ausdrücklich angeführt wird. Vielmehr ist ein Direktzugriff auf das Einlagekonto nach 
steuerrechtlichen Maßgaben (s. zu aa) immer dann zuzulassen, wenn die Leistung anderweitig und 
unmissverständlich als Auszahlung des Herabsetzungsbetrags qualifiziert werden kann.


19 aaa) Der nach dem Ablauf des Sperrjahrs und der Eintragung im Handelsregister wirksame 
Herabsetzungsbeschluss löst den entsprechenden Betrag aus dem Stammkapital, beschränkt aber nicht die 
Befugnis der Gesellschafter (hier: der Alleingesellschafterin B), über die Durchführung des 
Herabsetzungsbeschlusses auch abweichend von einer (nur) die Geschäftsführung bindenden Bestimmung 
im Beschluss eine entsprechende Entscheidung zu treffen (s. z.B. MünchKommGmbHG/J. Vetter, Bd. 3, § 58 
Rz 56 f.; Zöllner/Haas in Baumbach/Hueck, GmbHG, 20. Aufl., § 58 Rz 21a; Scholz/Priester, a.a.O., § 58 
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Rz 42). Dass die Durchführung des Herabsetzungsbeschlusses --so das FA-- durch die "Einstellung in die 
Kapitalrücklagen gem. § 272 Abs. 2 HGB" erfolgen sollte, hindert einen solchen Gesellschafterbeschluss, der 
eine Teilauszahlung vorsieht, nicht.


20 bbb) Eine Leistung der Kapitalgesellschaft lässt sich immer dann in der notwendig eindeutigen Weise als 
Auszahlung des (nämlichen) Herabsetzungsbetrags qualifizieren, wenn schon im Herabsetzungsbeschluss 
selbst die Auszahlung des Herabsetzungsbetrags vorgesehen wird. Die Qualifizierung der erbrachten 
Leistung ist aber nicht auf diese Situation beschränkt (insoweit wohl a.A. BMF-Schreiben in BStBl I 2003, 366, 
Rz 40; dem folgend Blümich/Danelsing, § 28 KStG Rz 24). Die Vorinstanz geht vielmehr zutreffend davon 
aus, dass sowohl anhand des Wortlauts des Kapitalherabsetzungsbeschlusses als auch erforderlichenfalls 
unter Würdigung der weiteren Umstände festgestellt werden kann und muss, wodurch der Vorgang der 
Kapitalherabsetzung abgeschlossen wird, ob also eine (Rück-)Zahlung noch Teil der Kapitalherabsetzung 
oder als davon abzugrenzendes gesondertes Geschäft (Zahlung aus dem Einlagekonto) zu werten ist. Damit 
kann § 28 Abs. 2 Satz 2 KStG 2002 n.F. zumindest in jenen Fällen anwendbar sein, in denen die 
Nennkapitalherabsetzung und die Auszahlung an die Anteilseigner in zeitlicher Nähe zueinander erfolgen und 
zweifelsfrei erkennbar ist, dass die spätere Auskehrung aus der vorangegangenen Kapitalherabsetzung 
herrührt (so --verbunden mit einer gegriffenen Zeitgrenze von einem Jahr-- Dötsch in 
Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 27 KStG Rz 59, 75. Ergänzungslieferung [anders aber 
nunmehr derselbe, ebenda, Rz 59b, 80. Ergänzungslieferung]; wohl auch Ott, GmbHR 2014, 971, 972; 
derselbe, Die Steuerberatung 2014, 301, 307; Streck/Binnewies, a.a.O., § 28 Rz 32).


21 ccc) Auf dieser Grundlage ist das FG im Streitfall zu der Überzeugung gelangt, dass die beschlossene 
Kapitalherabsetzung die Rückzahlung aus der Kapitalrücklage vorbereiten und ermöglichen sollte. Diese 
Sachverhaltswürdigung ist für den Senat bindend (vgl. § 118 Abs. 2 FGO). Sie steht im Einklang mit der 
gesetzlichen Regelung und sie verstößt weder gegen Denkgesetze noch die Gesetze der Logik. Die 
Nennkapitalrückzahlung sollte danach das "Instrument" sein, um die Tochtergesellschaft für die Darstellung 
der Vermögenslage des Konzerns von "untergeordneter Bedeutung" i.S. des § 296 Abs. 2 Satz 1 HGB 
anzusehen (s. dazu auch z.B. MünchKommHGB/Pfaff, 3. Aufl., § 296 Rz 48 ff.). In Vollzug dessen folgte die 
zu dieser Zweckerreichung erforderliche Auszahlung dem Herabsetzungsbeschluss in engem zeitlichen 
Zusammenhang nach. Beides --Beschlusszweck wie dessen Umsetzung-- genügt, um die Zahlung als 
Rückzahlung des Nennkapitals i.S. des § 28 Abs. 2 Satz 2 KStG 2002 n.F. anzusehen.


22 ddd) Entgegen der Auffassung der Vorinstanz steht § 27 Abs. 5 KStG 2002 n.F. dem nicht entgegen. Danach 
bleibt --zum einen-- für den Fall, dass für eine Leistung der Kapitalgesellschaft die Minderung des 
Einlagekontos zu niedrig bescheinigt worden ist, die der Bescheinigung zugrunde gelegte Verwendung 
unverändert. Ist für eine Leistung bis zum Tag der Bekanntgabe der erstmaligen Feststellung im Sinne des 
Absatzes 2 zum Schluss des Wirtschaftsjahrs der Leistung eine Steuerbescheinigung im Sinne des 
Absatzes 3 nicht erteilt worden, gilt --zum anderen-- der Betrag der Einlagenrückgewähr als mit 0 EUR 
bescheinigt. Adressat der Bescheinigung ist im Zusammenhang des § 27 KStG 2002 n.F. der Anteilseigner; 
die Herabsetzung des Nennkapitals und deren steuerliche Rechtsfolgen nach Maßgabe von § 28 Abs. 2 KStG 
2002 n.F. bleiben davon unberührt.


23 3. Ist damit die Auszahlung an B keine bescheinigungspflichtige Leistung i.S. des § 27 Abs. 3 KStG 2002 n.F., 
kann das Fehlen der Bescheinigung über eine Einlagenrückgewähr auch keine Kapitalertragsteuer auslösen 
(§ 27 Abs. 5 Satz 2 KStG 2002 n.F.). Das angefochtene Urteil sowie der entsprechende 
Nachforderungsbescheid sind aufzuheben. Die Auszahlung mindert den Bestand des steuerlichen 
Einlagekontos zum 31. Dezember 2007, der antragsgemäß auf 12.000.000 EUR festzustellen ist.
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